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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzende Helene Tschitscbko: Hoher 
Bundesrat! Ich e r ö f f n e die 328. Sitzung 
des Bundesrates. 

Das amtliche P r o  t 0 k 0 '1 1  der 327. Sitzung 
des Bundesrates vom 20. Dezember 1973 ist 
aufig-elegen, unbeanstandet 'geblieben und gilt 
daher als genehmigt. 

E n t s c h u I d i'9 t hat sidl Herr Bundesrat 
Bürkle. 

Idl begrüße die im Hause ersdlienene Frau 
Staatssekretär Karl auf das allerherzllchste. 
(Allgemeiner Bei /all.) 

Antrittsansprache der Vorsitzenden 

Vorsitzende Helene Tschitsdlko: Hohes 
Hausl Meine Damen und Herrenl In der Reihe 
der Bundesländer übernimmt mit 1. Jänner 
1974 das Land Kärnten den Vorsitz im Bundes
rat. Idl danke meinem Lande, dem Kärntner 
Landtag, für den mir zum dr-itten Mal zuteil 
gewordenen ,ehrenden Auftrag und werde 
midl redlich bemühen, diesen Auftrag verant
wortungsbewußt und in SadlLichkeit durchzu
führen. 

Sie alle, meine Damen und Herren des 
Hohen Hauses, die Vertreter von Presse und 
Rundfunk, die Beamt-en und Angestellten bitte 
idl um Ihr Vertrauen und Ihre Mitarbeit in 
derselben vorbildlichen Art und Weise, wie 
dies bisher der Fall war. 

Das bundes staatliche Prinzip, das zu den 
Fundamenten unserer Bundesverfassung ge
hört, sieht die Beteiligung all-er Bundesländer 
an der Gesetzgebung der Republik im Wege 
des Bundesrates vor. Der Bundesrat hat diese 
Aufgabe in der Vergangenheit mit 'großem 
Ernst wahrgienammen und wird dies auch in 
Zukunft tun, umsomehr, als nunmehr in der 
zweitoen Hälfte der XIII. Geset2)g'ebungsperiode 
des Nationalrates zahlreiche Materien von 
großer Bedeutung für die österreichische Be
völkerung zur Besdllußfassung heranreifen. 

Ich möchte die Gelegenheit nicht vorüber
gehen lassen, ohne meinem Vorgänger im Vor
sitz, Herrn Bundesrat Trenovatz, für seine 
sachliche Arbeit zu danken und darf in unser 
aller Namen zum Ausdruck bringen, daß ihn 
unsere besten WÜllsdle um seinen wohlver
dienten Ruhestand begleiten werden. (Allge
meiner BeifalL) 

Die Ausübung einer Staatsfunktion durdl 
eine Frau ist leider audl in unserem modernen 
Staat noch eine Seltenheit. Die Frau, die heute 
sdlon so wesentlidl auf vielen Gebieten tätig 
ist, die Berufe ausübt, die ihr früher ver-

schlossen waren, ist 1m politischen Leben nodl 
immer viel zuwenig vertr.et-en. Die Ursache 
liegt vor allem in einer Gesellsdlaftsstruktur, 
di'e der Frau noch immer zu viele Lasten auf
bürdet. Sie hat zu den herkömmlichen Auf
gaben neue dazubekommen und steht nun 
vor der Bewältigung dieser Probleme, bei der 
ihr die Gesellschaft viel zuweni'g hilft. 

Es ist daher nidlt nur die Aufgabe der 
Frauen, sondern auch der Männer in unserem 
Lande, hier im Sinne einer echten und wohl
verstandenen Partnerschaft zu bess-eren Lö
sungen zu gelangen. Viele der ,in letzter Zeit 
beschlossenen Gesetze sind ein Beweis, daß 
wir hLer auf dem richtigen Wege ·sind. Es 
werden aber nodl mehr und bess·ere Voraus
setzungen geschaffen werden müssen, es wer
den mehr Impulse ausgehen müssen, 1lIlD der 
Frau eine Se,lbstverwirklichung im Sinne und 
zum Vort-eil der Gemeinsdlaft besser zu er
möglichen. 

Das wird zweifellos audl ein stärk-eres poli
tisches Engagement ermöglidlen und .damit 
audl eine stärkere, repräs-entativere und ge
rechtere Vertretung der Frauen durch Frauen 
in den versdliedenen politischen Gremien. 

Es liegt im Wesen der Frau, durch mensdl
lich-es Verständnis ausgleidlend und vermit
telnd zu sein, aber sie hat darüber hinaus 
viele andere Fähigkeiten gezetgt, die ,sie als 
vollwertig in allen Bereidl·en der Wissen
schaft, Wirtschaft und auch der Tedlnik be
stätigt hahen. Es ·ist im Sinne eines demokra
tischen Staates, daß alle Staatsbürger, ob 
Männer oder Frauen, die gleichen Möglich
keiten haben, den ihren Talenten und Fähig
keiten ang,emessenen Beitrag zu Glück, Frie
den und Wohlstand zu leisten. So wollen wir 
in diesem Sinne weiter für die gleidlen 
Chancen, für unser Land und für das Wohl 
unserer Staatsbürger arbeiten. 

Idl danke für Ihre AufimerkSiamkeit und 
bitte Sie um Lhre Unterstützung. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Einlauf, Behandlung der Tagesordnung und 
Angelobung 

Vorsitzende: Eingelangt ist ein Sdlreiben 
der Burgenländisdlen Landtagskanzlei betref
fend die Wahl eines Mitgliedes und eines 
Ersatzmitgliedes des Bundesrates. 

Ich ersudle die Frau Schriftführer um Ver
lesung dieses Sdlreibens. 
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Schriftführerin Leopoldine Pohl: 

"An die Parlamentsdirektion, Parlament, 
1011 Wien 

Mit Schreiben vom 21. Dezember 1973 wurde 
mitgeteilt, daß der Vorsitzende des Bundes
rates Stefan Trenovatz mit Wirksamkeit vom 
31. Dezember 1973 auf sein Bundesratsmandat 
verzichtet. Der Ersatzmann von Stefan Treno
vatz, Landtagsabgeordneter Alfred Weichsel
berger aus Drumling, hat auf das Nachrücken 
auf das freigewordene Mandat verzichtet und 
legte gleichzeitig sein Mandat als Ersatzmann 
im Bundesrat zurück. 

Der Burgenländische Landtag hat in seiner 
14. Sitzung der XII. Wahlperiode am 21. Jän
ner 1974 Herrn Anton Berger, geboren am 
17. 5. 1928 in Baumgarten, wohnhaft in 
Deutschkreutz, Arbeitergasse 73, SPO, als Ver
treter des Landes im Bundesrat gewählt. 

Als sein Ersatzmann wurde in der gleichen 
Sitzung Alfred Weichselberger, Okonomierat, 
Mitglied des Burgenländischen Landtages, ge
boren am 7. April 1919 in Drumling, Land
wirt, wohnhaft in 7461 Stadtschlaining, Drum
ling 23, SPO, gewählt. 

Der Ordnung halber wird außerdem mitge
teilt, daß Herr Anton Berger als erster Ver
treter des Landes zu gelten hat. 

Der Landtagsdirektor: 

Dr. Gschwandtner" 

Wien 

Der Präsident des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 23. Jänner 
1974, Zahl 1000 der Beilagen - NR173, mit
geteilt, daß der Nationalrat in seiner Sitzung 
am 23. Jänner 1974 den Einspruch des Bundes
rates gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 29. November 1973 über 
das Bundesgesetz über die mit gerichtlicher 
Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetz
buch - StGB) in Verhandlung genommen 
und gemäß Artikel 42 Absatz 4 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
bei Anwesenheit der verfassungsmäßig vor
gesehenen Anzahl der Mitglieder seinen ur
sprünglichen Beschluß vom 29. November 1973, 
womit dem vorliegenden Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilt wurde, 
wiederholt hat. 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungs
dienst beehrt sich, hievon unter Hinweis auf 
die Bestimmung des Artikels 42 Absatz 4 
erster Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 und unter Anschluß 
einer Ausfertigung des Gesetzesbeschlusses 
Kenntnis zu geben. 

24. Jänner 1974 

Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

Vorsitzende: Dient zur Kenntnis. 

Vorsitzende: Der Gewählte ist im Haus an- Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 

wesend. Ich werde daher sogleich seine An- Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 

gelobung vornehmen. Tagesordnung sind. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
die Frau Schriftführer wird der Gewählte die 
Angelobung mit den Worten "Ich gelobe" zu 
leisten haben. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver
lesung der Gelöbnisformel. 

Schriftlührerin Leopoldine Po h 1 verliest 
die Gelöbnisformel. - Bundesrat B e r g  e r 
leistet die Angelobung mit den Worten "Ich 
gelobe". 

Vorsitzende: Ich begrüße das neue Mitglied 
des Bundesrates recht herzlich in unserer 
Mitte. (Allgemeiner Beifall.) 

Ich habe diese Vorlagen gemäß § 29 Ab
satz C der Geschäftsordnung den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung zu
gewiesen. Die Ausschüsse haben ihre Vor
beratungen abgeschlossen. Die diesbezüg
lichen schriftlichen Ausschußberichte liegen 
vor. 

Ich habe daher die eingelangten Beschlüsse 
des Nationalrates auf die Tagesordnung der 
heutigen Sitzung gestellt. 

Weiters habe ich gemäß § 28 Absatz B der 
Geschäftsordnung Ausschußergänzungswahlen 
in die Tagesordnung aufgenommen. 

Eingelangt ist weiters ein Schreiben des Erhebt sich dagegen ein Einspruch? - Dies 
Bundeskanzleramtes betreffend einen Behar- ist nicht der Fall. 
rungsbeschluß 'des Nationalrates. Ich begrüße die im Hause erschienene Frau 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver- Bundesminister Dr. Hertha PirnbeI1g auf das 
lesung dieses Schreihens. allerherzlichste. (Allgemeiner Beifall.) 

Schriftführerin Leopoldine Pohl: Eingelangt ist weiter.s ein BeriCht des Bun
"An den Vorsitzenden des Bundesrates zu- desministers für Auswärtige Angelegenheiten 

handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun- über die Tätigkeit des Ministerkomitees des 
des rates Europarates im Jahre 1912. 
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Vorsitzende 

Ich habe diesen Bericht dem Außenpoliti
schen Ausschuß zur weiteren geschäftsord
nungsmäßigen Behandlung zugewiesen. 

Es ist mir ferner der Vorschlag zugekom
men, die Debatte über die Punkte 3 und 4 
der Tagesordnung unter einem abzuführen. 

Die Punkte 3 und 4 sind 

Bundesgesetz, mit dem das Gesetz über 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften ge
ändert wird, und 

Bundesgesetz, mit dem das Gesetz über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung ge
ändert wird. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be
richte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt. Die Abstimmung ,erfolgt wie immer 
in solchen FäHen getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben 1 - Es ist dies nicht der Fall. Der 
Vorsmlag ist somit angenommen. 

1. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
23. Jänner 1974 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Regierung der Republik Uster
reich und der Regierung der Volksrepublik 
China Ober die "Ausstellung der Ardläologi
schen Funde der Volksrepublik China" samt 

Anhängen (1076 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 
Abkommen mit China über die "Ausstellung 
der Archäologismen Funde der Volksrepublik 
China". 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Schambeck. Im bitte ihI\ um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Sdlambe<k: Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren I Durm das vor
liegende Abkommen erklärt s'ich die Regie
rung der Volksrepublik China bereit, die 
"Ausst·ellung der Archäologischen Funde der 
Volksrepublik China" vom 14. Feher bis 
20. AprH 1974 in Wien zu zeigen. asterreich 
verpflichtet sich zur Haftungsübernahme für 
Verlust oder Beschädigung der Exponate auf 
dem Transport von London nach Wien·. und 
während ihres Aufenthaltes in asterreich. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab� 
kommens di-e Erlassung eines besonderen 
Bundes9,esetzes im Sinne des Artikels 50 Ab
satz 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uber
führung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Anläßlich der Beschlußfassung über das Ab
kommen hat der Nationalrat im Sinne des 
Artikels 49 Absatz 2 Bundes-Verfassungs
gesetz den Beschluß gefaßt, daß die An
häng,e A und B zum vorliegenden Abkommen 
durch Auflegung zur Einsichtnahme im Bun
desministerium für Wissenschaft und For
schung kundgemacht wel'den sollen. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung am 29. Jänner 
1974 in Verhandlung 'g·enommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu ,emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle bescMießen: 

Gegen den Beschluß des Nafionalrates vom 
23. Jänner 1974 betreffend -ein Abkommen 
zwischen der Regi,erung der Republik Oster
reich und der Regierung der Volksrepublik 
China über die "Ausstellung der Archäologi
schen Funde der Volksrepublik China" samt 
Anhängen A und B w.ird kein Einspruch er
hoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? Dies ist 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e j n e n E i n  s p r u c h zu erheb en. 

2. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 23. Jänner 1974 betreffend ein Bundes
gesetz über die Förderung der Familien
beratung (Familienberatungsförderungsgesetz) 

(1079 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
2. Punkt der Tagesordnung: Familienbera
tungsförderungsgesetz. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Rempl
bauer. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Remplbauer: Hohes Haus! 
Sehr ,geschätzte Frau Vorsitzende! Frau Mini
sterl Frau Staatssekretär! Durch den vorlie
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll der Bund die von den Ländern, Gemein
den und selbständigen Rechtsträgern des 
öffentlichen und privaten Remts durchgeführte 
Fami'lienberatung fördern. Die erwähnten 
Rechtsträger müssen bestimmte Voraussetzun
gen erfüllen, um Förderungsmittel des Bundes 
zu erhalten. Die Beratung muß Angelegen
heiten der Familienplanung, wirtschaftliche 
und soziale Belange werdender Mütter, Fami-
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Remplbauer 

lienangelegenheiten, sexuelle Belange und 
sonstige Partnersdlaftsbeziehungen zum 
Gegenstand haben. Weiters muß die Beratung 
kostenlos und unter Wahrung der Anonymität 
der Ratsudlenden durdlgeführt werden. Der 
Gesetzesbeschluß sieht ausdrücklich vor, daß 
kein Remtsansprum auf die Gewährung von 
Förderungsmitteln besteht. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorla,ge in seiner Sitzung am 29. Jänner 1974 
in Verhandlunog genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erlheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
BundesIlat wolle besdlließen : 

Gegen den Gesetzesbestbluß des National
rates vom 23. Jänner 1974 betreffend ein 
Bundesg,esetz über die Förderung der Fami
tienberatung (FamHienberatungsförderungs
ges,etz) wird kein Binspruch erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Wir gehen nun in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes
rat Hermine Kubanek. Ich erteile ihr dieses. 

Bundesrat Hermine Kubanek (SPO): Frau 
Vorsitzende! Fliau Staatssekretärl Hoher Bun
desrat! Ich ,hoffe sehr, daß das zur Beratung 
stehende Gesetz 'heute nicht zum Anlaß ge
nommen wird, um neuerlich eine Diskussion 
über die Strafremtsreform zu enttarnen. Hier, 
glaube im, könnten wir eine Ubereinstimmung 
finden, weH wir hoffen - und das waren von 
Anfang an unsere Bestliebungen -, damit 
jeder Frau eine fn�ie und verantwortlirne Ent
scheidung für das Leben durch Beratung und 
Aufklärung zu ermöglichen. 

Mit diesen Einrichtungen hoff-en wir, aJI 
jenen, dLe in seelisrne Not geraten sind und 
nach Hilf.e rufen, Rat und Hinwei-se geben 
zu können, um einem oft scheinbar verfehlten 
Leben Sinn und Inhalt zu ,gebeni es soH man
chem M.enschen schon am Anian'g seines 
Lebens die Richtschnur in di'e Hand gegeben 
werden, die auch unter den ganz persönlidlen 
Gegebenheiten jedes einzelnen zum Erfolg 
und zur Erfüllung führen kann. 

Mit ,der Errichtung dieser Beratungsstellen 
wird ,einer alten Forderung 'entsproch'en, die 
von den sozialdemokraUschen Frauen sdlon 
in der Ersten Republik eIlhoben wurde un'd. 
zu der sich - und das ist erfreulich -'- heute 
auch and-elie Partei'en mit ihren Frauenvereini
gungen bekennen, weil eben Ärzte und 
andere Wissenschaftler auf diese Notwendi'g
keit hinweisen, die sich aus den gesammelten 

Erfahrungen anderer Länder und der in man
chen Landeshauptstädten der Bundes'länder 
bereits bestehenden BeratungsstelLen ,ergibt. 
Diese Beratungsstellen soUen nun mit Hilfie 
des Bundes noch weiter ausgebaut und, ver
mehrt über das ganze Bundesgebiet vertei'lt, 
errimtet werden, sodaß sie praktisch für jeder
mann, für jede Frau erreichbar sind. 

Zunächst sei festgestellt, daß die Fami'lien
beratungsstellen voUkommen kostenlos Rat 
und Hilfe erte.ilen und daß dort vor allem 
strengste Anonymität gewahrt bleibt, wenn 
der Ratsurnende es wünscht. Ärzte, Psycho
logen und Sozio'logen beraten in allen Fami
lienangelegenheiten rechtHcher, sozialer und 
wirtschaftlidler Natur. Sie soLlen Auskunft 
geben über Partnerschafts-, Ehe- und Erzie
hungsprobleme, und sie müssen auch über alle 
Sexualfragen und natürlich auch über die 
Möglichkeiten der EmpfängnisveIlhütung Aus
kunft geben können. 

Vor ,allem sol'len - und das möchte ich 
besonders betonen - auch jene Frauen be
rat,en werden, di·e Kinder 'Wollen, denen aber 
bisher d'ie Mutterschaft versagt gebHeben ist. 
Wenn man selbstglücklidle Mutter ,ist, kann 
man sehr gut verstehen, wieviel Verzicht an 
Freude Kinderlosigkeit für viele Frauen be
deuten ka:nn. 

Es können Alleinstehende, auch wenn sie 
keine Familie gründen wollen, -genauso um 
Rat kommen wie werdenlde Mütter, Ehepaare, 
Erwadlsene, Jugendl'iche, Frauen und Mäd
chen. 

Die BeratungssteUen sollen den M\enschen 
und seine FamiUenprobleme 'in den Mittel
punkt stellen und allen Schicht,en der Bevölke
rung zugänglich sein, um 'eventuelle psycholo
gische Barrieren abzubauen oder erst gar nicht 
aufkommen zu lassen. Aus diesem Grunde will 
der oberösterreichische Soiialreferent Landes
rat HartI die ßreratungsstetlen versuchsweise 
in unser, in Oberösterreich, und ich glaube 
darüber hinaus als sehr fortschrHtlich aner
kanntes Sozial'hilfegesetz - es wume ja. aum 
von einem Sozialisten 'ins Leiben gerufen -
integri'eren; damit wäre die Basis __ für einen 
aUgemeinen und speziellen Beratungsdienst 
gegeben. 

Diese Beratungsstellen sollen a'ber auch 
gleichzeitigeinre der positiven Maßnahmen 
gegen den Schwangerschaftsabbruch dar'stel
len. Sie haben die Aufgabe, dem einzelnen in 
Fragen der Fami1ienp�anung eine echte 
LebenSlh.i1fe zu bieten, und unter Familien
planung, meine Damen und Herren, verstehen 
wir die immerwährende 'bewußte und voll 
übernommene Verantwortung für das geisUge, 

842 

328. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 5 von 38

www.parlament.gv.at



9946 Bundesrat - 328. Sitzung - 31. Jänner 1974 

Hermine Kubanek 

seelische und physische Wohl des Partners, 
aber in erster Lin!ie die Verantwortung für 
die gemeinsamen Kinder. 

Diese Einstellung und diese Verantwortung 
wird 'in Familien, die auf echter Partnerschaft 
fußen, heute eine Se1bstverständlkbkeit sein. 
Trotzdem, meine Damen und Herren, weiß 
keiner ,im voraus, ob nicht auch er einmal 
in die Lage des Ratsuchenden kommt; denn 
Familienprobleme sind oft komplexe Pro
bleme, sie mögen heute das Killld Ibetreffen, 
morgen die sexualen Schwierigkeiten in der 
Ehe - auch diese dürfen in einer modernen 
Ehe nicht übeTsehen weI'den -, ein anderes 
Mal können sie sozialer und rechtlicher Natur 
sein, und es kann dann an ·einer richt'igen 
und rechtzeitigen Beratung liegen, arge 
Schäden zu vermeiden. 

Jene Menschen, die sich den neuen Institu
tionen zur Mitarbeit zur Verfügung stellen, 
mÜs.sen sich zu einem Team v'erschiedener 
Experten zusammenschließen - so wie das 
eben das FamilieIl'beratungsförderungsgesetz 
vorsieht - und gemeinsam den Weg finden, 
den Ratsuchenden und der Einzelfamilie zu 
hel,fen. 

Hüten wir uns a:ber auch vor der Meinung, 
daß das, was für uns selbst gut ist, unbedingt 
auch .für andere gut sein muß. Richtige Sozial
arbeit besteht daI'lin, die MÖ'glichkeiten des 
einzelnen zu stehen und ihm zu helfen, seine 
Möglichkeiten voll und 'ganz ausschöpfen zu 
können. Ungewollt Schwangere, die glauben, 
in 'einer verzweifelten Konfliktsituation 
- auch das wiJrd vorkommen - keinen Aus
weg zu finden, können sich frei von der Angst 
vor Strafe offen mit einem Arzt sowie mit 
einem Sozial- und Familienberater über ihre 
Probleme aussprechen. Jede offene Aussprache 
über persönliche 'Schwierigkeiten ändert aber 
schon manchmal die Situation und zei,gt sehr 
oft 'einen Weg, der bisher veJiborgen war. 
So wird 'in vielen Fällen manche Frau, man
ch,es junge Mädchen in ;ihrer verzweifelten 
Lage bei ungewollter Schwangerschaft mit 
Hilfe der Ber,atungs-stelle eJinen anderen Aus
weg als den von uns allen nicht gewünsChten 
Schwan'gerschaftsabbruch finden. Denn nicht 
die Geburt von Kindern zu verhindern, son
dern den Frauen durCh Aufklärung in Fragen 
der Empfängnisregelung zu Wunschkindern 
zu verhelfen und ihnen die Chancen und Mög
liChkeiten für das ungewollte K:intd aufzu
ze'i'gen, sind d'i'e Hauptaufgaben der Beratungs
stenen. 

Meine Damen uIlld Herren! Dazu gehört aber 
auch eine andere Haltung der GesellsChaft 
gegenüber dem unehelichen Kind. Es muß dodl 
etwas zu denken geben, daß nachweislich ein 

sehr hoher Itrozentsatz der Schwang,erschafts
abbruche auCh heute noCh von unverheirateten 
Frauen aus Angst vor der Smande durchge
führt wird. Hier den tieferen Ursachen nach
zugehen, würde gera!de jenen niCht zur Ehre 
ger,eime.n, die heute nom glauben, nur mit 
Strafdrohung sei das werdende Leben zu 
sChützen. 

Es ist gar nicht so lange her, daß wir hier 
im Hohen Haus die Neuordnung der Remts
stellung des uneheliChen Kindes beschlossen 
haben. Erst unter 'der sozi-alistischen Minder
heitsr'egierung, erst unter Justizminister Dok
tor Broda konnte Idie bis dahin noCh immer 
bestehenlde Benachteiligung der unehelich Ge
borenen beseiti'gt werden. 

Ich fasse nochmals zusammen. Diese gesetz
lichen Maßnahmen soUen der Beratung dienen 
über Familienplanung, VeIlhütungsregeln und 
alle Probleme, die mit der Geburt zusammen
hängen, aber aum Idarüber, was 'getan werden 
kann, um Mutter und Kind e'in menschen
würdiges Dasein 'Zu ,ermöglichen und :dem 
Kind den Weg ins Leben zu ebnen. 

Die Regierung Kreisky hat ;in· diesem Zu� 
sammenhang sChon sehr positive Maßna:hmen 
gesetzt, die Wir noch vor Jahresende 1913 hier 
im Hohen Hause beschlossen und verabschie
det 'ha-ben, wie die Verdoppelung der Gebur
tenbeihilfe, verbunden mit einer besseren 
med·izinisrnen Betreuung durch den Mutter
Kind-Paß, um auch der SäugI.ingssterblichkeit 
wirksamer zu begegnen; die Erhöhung des 
KarenzurlaU'bsgeldes für die verhei:ratete Frau, 
in vielen Fäl1en wahrscheinlich Voraussetzung 
dafür, daß ,sie diese EinIlichtung überhaupt ;in 
Anspruch nehmen kann, weitl es ihr mit 2000 S 
leichter fallen wird, auf !ihr e'igenes Arbeits
einkommen zu veIZichten als mit 850 S, die sie 
bisher im DurChschnitt erhalten hat, und vor 
aLlem der alleinstehenden Mutter wird mit 
3000 S monatlich erstma:ls wirklich die Chance 
geboten, diesen Karenzurlaub überhaupt in 
Anspruch nehmen zu können. SiCheTlich, meine 
Damen und Herren, sind 3000 S nom kein 
überwält�gendes Einkommen, wenn man für 
ein Kind gan.:z allein zu sorgten hat. Aber es 
ist doch wesenN'ich mehr als 1100 S, und sie 
bieten viel ·eher die Möglidlk eit , gerade der 
alleinstehenden Mutter über die erste Zeit, 
die bei einem Kind immer die schwierigste 
Zeit ist, hinwegzuhelfoen. 

: Wir wissen und Sie wissen es auch, meine 
Damen und Herren, daß nach den VOTISchläg;en 
der Frau Staatssekretär Karll weitere Maß
nahmen geplant sind, die ebenfalls eine große 
Hilfe für die Familie bedeuten, nämlich die 
Umwandlung der Kinldera'bsetzbeträge, wie ,es 
steuerrechHim jetzt gehandhabt wird, in ·eine 
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direkte Geldbeihilfe. Das Mlft vor allem dem 
wirtsdlaftlich Sdlwadlen, dem, der zu wenig 
verdient, um von der Steuer etwas oder dodl 
nur sehr wenig absetzen zu können, sodaß 
er die bisherige Begünstigung, diese Hilfe für 
die Familie nidlt in Anspruch nehmen konnte. 
Sie hilft auch wieder der .aHeil1lstehenden 
Mutter, der jungen Familie, und sie hilft den 
kinderreichen ,Familien, denn sie alle ihCl!ben 
wenig oder gar keine Steuern gezahlt. 

Man muß nidlt gerade imlmer nur selbst 
Mutter sein, um die Sorgen der Familie zu 
verstehen. Mit einem mitfühlenden mütter
lichen Herzen weiß man, was zu tun ist, um 
das Leben der Familie zu erleichtern und 
Härten auszugleichen. Wir Soziatisten sind 
immer von der Voraussetzung ausgegangen, 
daß an erster Stel'le unserer Arbeit die Förde
rung der Familien Istehen muß. AuCh mit dem 
Familienberatungsförderuntgsges,etz wollen 
wir der Familie eine HilfesteHung hieten; g,e
nützt muß sie von den Menschen werden. 
Wir geben sehr gerne dii'esem Gesetz unsere 
Zus�i.tmmung. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Weiters ist zum Wort gemel
det Frau Bundesrat Edda Egger. Ich erteile 
es ihr. 

Bundesrat Edda Egger (OVP): Frau Vorsit
zende! Frau Staatssekretärl Holler Bundesrat! 
Audl die OsterreiChische Volkspartei hält ein 
Familienberatungsförderungsgesetz für not
wendig, denn die Familie gehört heute t,at
sächlich zu den gefährdeten Institutionen 
unserer Zeit, und zwar ist sie einfach aus 
unseren Lebensformen heraus gefährdet. 

Es ist 'heute so, daß die Menschen allzu 
viele Bindungen ablehnen, mehr ihren indivi
duellen Neigungen gemäß leben wollen und 
daraus eben alle 'strengen Bindungen a'bleh
nen. 

Weiters aus gesellschaftsverändernden Strö
mungen unserer Zeit, ob das nun ausgespro
chen wird oder nicht, di'ese g.esellscha,:ftsV1er
ändernden Strömungen sind einfadl familien
feindlidl, denn die Familie war in unserer 
bisherigen Gesellschaftsordnung die Basis 
unserer Gesellsdlaft. Sie war die kleinste 
Zelle, aber die Zelle, die eben die Gesellsdlaft 
getragen hat. Wer nun die Gesellschaft wir
kungsvoll verändern will, wird eben an der 
Basis ansetzen, und diese Basis ist die Familie. 

Aus diesen Gründen ist die Familie heute 
tatsädllidl, wie ,gesagt, gefährdet, und es wäre 
daher wirklidl sehr notwendig, alles zu tun, 

wes-entlichen entworfen worden, sondern 
heute ist unwillkürlidl und immer wieder eine 
Verengung des Begriffes "Familienförderung" 
festzustellen, nicht als Verengung des Begrif
fes einer allgemeinen Förderung der Familie, 
sondern 'es wird unter dies-em ,Begriff immer 
wieder einfach der Inhalt "Familienplanung" 
subsumiert, wobei dieser Familienplanungs
begriff wieder sehr wesentlich darauf abge
stellt ist, daß damit nur gewollte Kinder er
reicht werd-en sollen. 

Wenn meine Vorrednerin die Hoffnung aus
gesprochen hat, daß heute keine neue Debatte 
über das Strafrecht, über die Fristenlösung 
abgeführt wird, so muß idl sagen: Das ist 
eine etwas utopische Hoffnung insofern, als 
es ja nicht ganz zufällig ist, daß das zeitlich 
zusammenfällt. Wir ha'ben ja nicht nur im 
November und Dezember die eigentliChe .große 
Debatte über das neue Strafrecht mit der 
Fristenlösung gehabt, Sie ha'ben auch im 
Nationalrat durch Ihren Beharrungsbeschluß 
neuerdings Anlaß zur Debatte gegeben. 

Wenn jetzt als nächstes, also zeitlich un
mittelbar darauffolgend, dieses Familienbera
tungsförderungsgesetz beschlossen werden 
-soll, dann ist das j-a wohl nidlt ganz ein 
Zufall, sondern man muß unwillkürlich daran 
denken, daß die sozialistische Regierung 
dieses Familienberatungsförderungsgesetz als 
eine Art von Alibi für die Fristenlösung an
sieht, als eine sehr notwendige Ergänzung, 
denn bei der Fristenlösung ist der Sozialisti
schen Partei ohne Zweifel ,selbst nicht ganz 
wohl gewesen. Sie haben nicht nur durch die 
Diktatur der 51 Prozent über die 49 Prozent 
der gegnerischen Ansidlten (Bundesrat Dok
tor Anna D e m  u t h: Gebrauch machen von 
der Mehrheit ist demokratisch! - Bundesrat 
R 0 s e n  b e r g  e r: Haben Sie noch nie etwas 
von Demokratie gehört? Sie haben die ge
heime Abstimmung verhindert!) in ,einer 
grundlegenden Lebensfrage einen Madltmiß
brauch begangen; idl glaube, auch innerhalb 
dieser 51 Prozent dürften die Meinungen nkbt 
ganz ungeteilt -g·ewesen sein, denn selbst 
Bundeskanzler Kreis'ky ließ in seiner Äuße
rung erkennen, daß er nicht voll zur Fristen
lösung steht, so wurden wenigstens seine 
Aussagen allg,emein in der Bevölkerung ver
standen. Wir können feststellen, selbst wenn 
bei Ihnen intern solche Meinung,en waren, 
so hat doch Ihre Parteidisziplin dafür gesorgt, 
daß alle Sozialisten für diese Lösung ge
stimmt haben. 

um der Familie Unterstützung, Förderung zu Die Sozialistisdle Partei _ und das hat auch 
geben. die Vorrednerin ausgesprodlen - hat fest-

Aber nicht aus diesen 'grundsätzlidlen Er- gestellt, daß sie den Schwangersdlaftsabbruch 
wägungen 'heraus ist das heutige Gesetz 1m nidlt für eine gesellsdlaftlidl wünsdlenswerte 
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und g'esundheitlich empfehlenswerte Form der 
Geburtenregelung hält. De facto wird aber in 
diesem Gesetz überhaupt nichts über die Art 
der Beratung gesagt. Das Gesetz :istcrbsolut 
wertfrei gehalten. 

Im ersten Entwurf war noch ausgesprochen, 
daß die ,Beratung wertfrei sein soll. Nun ist 
das nicht mehr ausges-prochen! nas Gesetz 
läßt in keiner Weise erkennen, welche Werte 
nun ges<hützt werden sollen. Der Geist des 
Gesetz'es läßt eben keinerlei Wertordnungen 
erkennen, um die Famme wirklich zu schützen 
und zu erhaUen. 

Ich fürchte, daß auch die Feststellung des 
Verfassungsausschusses, die im Beri<ht auf
genommen wurde, daran nidlt viel ändern 
wird. Der Verfassungsausschuß hat einstimmig 
beschlossen, daß in seinen Bericht aufgenom
men werden soll, daß es sich beim Schwang,er
scb.aftsabbruch "weder um eine 'gesellschaftlich 
wünschenswerte noch um eine medizinisCh 
,empfehlenswerte Methode der Geburtenkon
trolle oder der Familienplanung" handle. Auf 
diese Intention des Gesetzgebers wäl"e bei 
der Ausübung der Beratungstätigkeit der nach 
diesem Bundesgesetz 'geförderten iBeratungs
stellen BedaCht zu nehmen. Das ist also de 
facto hier ausgesproChen. Was aber vorliegen 
wird, ist einfach das Gesetz. 

In diesem Gesetz - wi,e gesagt - läßt 
sich in keiner Weise erkennen, auf welche 
Weise diese Beratungstätigkeit ausg,eÜ'bt wer
den soll. Wir haben im Gesetz nur eine Fest
stellung, die eine gewisse Regelung erkennen 
läßt. Im § 5 Absatz 1 heißt es: 

"Förderungsmittel dürfen weiters nur ge
währt werden, wenn sich der Förderungs
werber vorher verpflichtet, die Förderungs
mittel gesetzmäßig zu verwenden und über 
die Durchführung der geförderten Maßnahmen 
und über die Verwendung der Förderungs
mittel innerhalb zu vereinbarender Fristen 
zn berichten, ... " 

Hier wiId also festgestellt, daß über die 
Durchführung zu berichten ist, um Förderungs
mittel zu erhalten. Es wird an den Durch
führungsbestimmungen liegen, wann die Bera
tungstätigkeit als förderungswürdig aner

kannt ist. Wir werden sehen, in welcher Weise 
diese Durchführungsbestimmungen erlassen 
werden. 

Es ist bedauerlich, daß das Gesetz in keiner 
Weise einen Hinweis auf den eigentlichen 
Geist dieser Durchführungsbestimmungen gibt 
und wir nicht feststellen können, was nun 
als förderungswürdig anerkannt wird. Nur 
über die Verwendung der finanziellen Mittel 
wird Genaueres im Gesetz gesagt. 

Es war übrigens vi'E!lleicht au<h typis<h, 
daß nur Beamte des Finanzministeriums bei 
der letzten Aussmußsitzung anwesend waren, 
soweit im weiß. (Staatssekretär Eliriede 
K a r  1: Verzeihung, Frau Bundesrat! Da waren 
der Herr Ministerialrat Feltl vom Bundes
kanzleramt und meine Wenigkeit im Verfas
sungsausschuß des Nationalrates!) Nicht im 
Verfassungsaussmuß, aber in der Sitzung des 
Bundesratsausschusses. Im habe gefragt: Ist 
jemand da? Da hat man mir 'gesagt: Nur die 
Beamten des Finanzministeriums. 

Es ist in diesem Punkt ein e<htes Manko 
im Gesetz festzustellen. Es ist für den Geist 
des Gesetz'es charakteristisch, daß der Mensch 
als Ziel der Beratung im Gesetz überhaupt 
nur ein einziges Mal erwähnt ist. Im übrigen 
wird auch bei den Erläuterungen des Gesetz
entwudes nur von den ,Beratungsgegenstän
den gespromen, nicht aber vom Menschen und 
der Familie als Ziel der Beratung. (Bundesrat 
S eh i p a n  i: Aber einen Abänderungsantrag 
haben Sie nicht gestellt, Frau Kollegin!) I<h 
bin leider nicht im Nationalrat. (Beifall bei 
der OVP. - Bundesrat S c  h i p  a n  i: Daß 
Sie nicht im Nationalrat sind, brauchen Sie 
nicht zu betonen, denn Sie können nicht zu
gleich im Bundesrat und im Nationalrat sein! 
Das muß ich Ihnen nicht erklären!) 

Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, 
nur aus dem Gesetz zeigen, daß ein einziges 
Mal der Mensch direkt als Ziel der Beratung 
angespro<hen ist. Es heißt im § 2 Absatz 1 :  

"Die Beratung muß zum Gegenstand 
haben ... 

b) wirtschaftlime und soziale Belange wer
dender Mütter." 

Also hier kommt ein einziges Mal mit dem 
Wort "Mütter" der Mensch wirklich als Ziel 
der Beratung vor. Der Mann, meine Damen 
und Herren, kommt überhaupt nicht mehr vor. 
(Bundesrat Wa l l  y: Da haben wir es!) 
Leider - und das muß i<h auch betonen -
kommt auch das Kind als Ziel der Beratung 
nicht vor, das Kind, das wohl ,als schutzwür
digster und smutzbedürftigster Teil der Fami
lie ganz besonders ang.eführt werden müßte. 

Auch hinsichtlich der Familie selbst ist das 
Gesetz nicht besser. Es ist nur im § 2 Absatz 3 a 
angeführt, daß bei der Beratung zur Ver
fügung stehen muß "ein zur selbständigen 
BerufsausÜbung berechtigter Arzt, der in der 
Lage ist, über Angelegenheiten der Familien
planung zu informieren sowie befugt ist, Emp
fängnisverhütungsmittel zu verschreiben". 

Meine Damen und Herren! Wenn man 
diesen Absatz sehr genau liest, so ist damit 
sicherlich der Wirkungskreis des Arztes ziem-
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lich umfassend gegeben. Daß aber ganz ibe
sonders angeführt ist, daß ,er befugt sein muß, 
Empfängnisverhütungsmittel zu verschreiben, 
das bringt unwillkürlich die Assoziation, daß 
es eine besondere Aufgabe der Familien
beratungsstellen ist, die Empfängnis zu ver
hüten, das Kind zu 'Verhüten. Sehen Sie, das 
ist einer der wenigen Hinweise auf den Geist 
dieses Gesetzes. 

So muß ich also wirklich sagen, daß dieses 
Gesetz hinsichtlich der Werte des Menschen, 
der Famili-e, des Humanen überhaupt, einfach 
völlig ohne Aussagen ist. Die Aussagen :in 
dieser Hinsicht sind wirklich gleich null. Daß 
das besonders bedauerlich ist, darüber ist 
gerade in den gestrigen Presseaussendungen 
etwas sehr Wichtiges gestanden, und zwar 
etwas sehr Handfestes. In den APA-Aussen
dungen der letzt-en Tage waren statistische 
Zahlen g-egeben, und zwar heißt es da: 

"Durch den anhaltenden Geburtenrückgang 
sank die Zahl der Lebendgeborenen in Oster
reich im ver,gangenen Jahr um 6151 oder rund 
5,9 Prozent geg,enüber dem Vergleichsjahr 
1972 auf 97.309," 

Meine namen und Herren! Auch diese 
bevölkerungspolitische Seite müßte uns ver
anlassen, gerade hinsichtlich einer positiven 
Familienberatung wirklich das Mögliche zu 
tun. Insgesamt ist das Sinken der Geburten
zahlen in Osterreich wahrhaft beunrubigend. 
Die höchsten Geburtenzahlen nach dem Krieg 
sind bei etwa 125.000 pro Jahr gelegen. Wir 
stellen also ein Absinken der Geburtenzahlen 
in ungefähr einem Jahrzehnt um 30.000 fest, 
das ist also immerhin ein Viertel der Ge-
burten. 

• 

Weiters wird in dieser Aussendung gesagt: 

"Mit dem Rückgang der Geburten trat je
doch nicht das vi,elfach bereits erwartete 
Geburtendefizit ein, da die Sterbefälle in 
einem ähnlichen Prozentsatz wie die Geburten 
zurückgingen. Die jährliche Wachstumsrate 
beträ,gt in Osterreich immerhin noch 0,7 Pro
mille." 

Ich glaube, es gi'bt keinen einzigen IStaat 
auf dieser Erde, in dem eine derart schwache 
Vermehrung der Bevölkerung stattfindet. 

Etwas müssen wir 'bevölkerungspolitisch be
denken, das hier extra angeführt ist: daß näm
lich diese winzige G-eburtenrate, diese winzige 
Rate des Wachstums nicht ·auf mehr Geburten, 
sondern auf eine Verring-erung der Anzahl 
der Sterbefälle zurückgeht; das heißt also, daß 
die Menschen länger leben. Das ist ein durch
aus wünschenswertes Ziel. 

Aber wenn w,ir vom sozialen Standpunkt 
ausgehen und wünschen, diesen älteren Men
schen einen sorg-enfreien Lebensabend zu be-

reiten, dann müssen die Renten und Pen
sionen dieser Menschen erarbeitet werden. 
Wenn wir aber nicht genug junge Menschen 
im Arbeitsprozeß haben, die nun tatsächlich 
das erarbeiten, was wir für unsere Sozial
leistung,en brauchen, dann wird der Lebens
abend dieser Menschen nicht sorgenfrei sein, 
dann wird der Lebensabend dieser Menschen 
wirklich nicht den wünschenswerten Status' 
haben, ·den wir uns alle vorstellen. 

Meine Damen und Herren! Sie sehen also, 
daß auch aus diesen bevölkerungspolitischen 
Erwägungen heraus Durchführungsbestimmun
gen wirklich in einer sehr ernsten Weise ge
halten sein müssen. (Bundesrat Wa l l  y: 
Was 8011 das eigentlich heißen, was Sie da 
daherreden?) 

Was das heißen soll? Daß der Mangel des 
Gesetzes, mein sehr geehrter Herr Kollege, 
darin liegt, daß hier überhaupt nichts über 
die Art der Familienberatung ausgesagt wird. 
(Beifall bei der OVP. - Bundesrat Wa l l  y: 
Sie klatschen aber auch über jeden Unsinn!) 
Ich meine nicht, meine sehr geehrten Damen 
und Herren von der Sozialistischen Partei, daß 
wir hier über ethische Werte sprechen müssen, 
sondern es geht ganz real darum, ob damit 
tatsächlich die Familie in ihrem Bestand und 
in ihrer Entfaltung gefördert werden soll oder 
nicht. 

Dieses Gesetz läßt in der vorliegenden Form 
die Befürchtung ·aufkommen, daß es nicht eine 
Kompensation für die Gefahren der .Freigabe 
des Schwangerschaftsabbruches ist. Ich glaube, 
es kann auch für Sie keine Gewissensent
lastung sein für das, was das neue Straf
gesetz nun an Wertordnungen nicht mehr gibt. 

Im einzelnen können wir a:ber feststellen, 
daß dieses Gesetz durch das Begutachtungs
verfahren und durch die Beratungen im Ver
fassungsausschuß in einigen Fragen verbessert 
wurde. So wurde zum Beispiel die Bestim
mung fallengelassen, daß auch andere g·eeig
nete Personen an der Beratung teilnehmen 
können. Diese Bestimmung hat die Gefahr in 
sich geborgen, daß Menschen ohne entspre
chende Ausbildung in der Beratung ·eingesetzt 
werden können. Glücklicherweise und nach 
vielen Meinungsäußerungen iI} dieser Rich
tung wurde nun im endgültigen Gesetz dieser 
Passus fall-engelassen. 

Es wurde auch die seinerzeitige Bestim
mung falleng,elassen, daß die Anonymität eine 
möglichste Anonymität sein muß. Es ist also 
derzeit eine volle Anonymität durch die Art 
dieser Aussage gegeben. 

Weiter heißt es auch nicht mehr, daß 
Beratungsgegenstand di'e Ge'burtenregelung 
ist, sondern daß eben Angelegenheiten der 
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Familienplanung Ber-atun-gsgegenstand sein 
soUen. Auch das ist ein Fortschritt. 

Nicht findet aber unsere Zustimmung, daß 
nichts über die gesundheitlichen Belange von 
Mutter und Kind als Gegenstand der Beratung 
ausgesagt ist. Wir haben - wie ich Ihnen 
schon gesagt habe - im § 2 festgestellt, daß 
die wirtschaftlichen und sozialen Belange der 
werdenden Mütter Beratungsgegenstand sind. 
Wir müssen aber auch feststellen, daß minde
stens ebenso wichtig wie die sozialen und 
wirtschaftlichen Belange, für die heute glück
licherweise in Osteneich nicht erst in den 
letzten drei Jahren, sondern auch schon vorher 
im Rahmen des Möglichen immer wieder 
vieles getan wurde, auch die medizinischen, 
also vor allem die gesundheitlichen Belange 
von Mutter und Kind Gegenstand der Bera
tung sein sollten. (Rut bei der SPO: Haben 
Sie schon einmal etwas von Mut t erberatungs
,slellen gehört?) 

Wie notwendig, meine Damen und Herren, 
auch diese gesundheitliche Seite der Beratung 
ist, darüber möchte ich lohnen das Beispiel 
eines Landes zitieren, -�as die längste Er
fahrung mit der Freigabe des Schwanger
schaftsabbruches hat, und zwar eine russische 
Stimme. 

Rußland hat bereits in den Jahren 1922 bis 
1936 den Schwangerschaftsabbruch frei'gege
ben gehabt, aber ihn dann wieder eingestellt, 
weil sich gezeigt hat, welche Nachteile sich 
ergeben haben, und ihn erst 1956 wiederum 
freigegeben, aber mit sehr 'einschränkenden 
Bestimmungen. Ich möchte Ihnen das vorlesen, 
weil Sie daraus sehen . . . (Rul bei der SPO: 
Bitte zur Sache!) 

Ich rede zur Sache! Daß das Wort "gesund
heitliche Belange" fehlt und warum, das zu 
begründen, werde ich wohl das Recht habenl 
(Beilall bei der OVP.) 

Es handelt sich um eine Aussendung der 
Osterreichisch-sowjetischen Gesellschaft, es ist 
also sicherlich im Geiste der sowjetischen 
Gesundheitspolitik und der sowjetischen Be
völkerungspolitik. 

Hier heißt es, meine Damen und Herren: 
Wenn die Frau ·auf eigenen Wunsch die 
Schwangerschaft unterbrechen will - und nun 
zitiere kh -, fI wendet sie sich an ihren 
Gynäkologen" - ihren deshalb, weil sie nicht 
beHe'big von einem zum anderen wandern 
darf, sondern nur bei einem bestimmt-en regi
stdert sein darf -, "der sich, bevor -er sie 
untersucht, eing-ehend mit ihr über die Gründe 
unterhält, die sie zu diesem Entschluß ge
bracht haben. oDer Arzt klärt sie über die 
Gefahren eines Abortus auf und bemüht sich, 
sie davon abzubringen, besonders wenn es 

sich um die erste Schwangerscha!ft handelt. In 
diesem Fall warnt sie der Arzt v;or den ernsten 
Folg-en ,eines solchen Schr1tts, daß sie mög
licherweise nie mehr Mutter werden kann. 
Wenn dieses Gespräch erfolglos bleibt, unter
sucht der Arzt die Frau und, wenn es keine 
Kontraindikationen für die Operation gibt, 
setzt er di,e nötigen Analysen fest (Blut analyse, 
Harnanalyse, Abstrich, Wassermann). W,enn 
die Resultate dieser Analysen vorliegen, 
spricht der Arzt nochmals mit der Frau und 
versucht, ihr die Schwangerschaftsunterbre
chung auszureden." 

Das alles 'sind Formen der Beratung, haben 
also unmittelbar mit unserem Gesetz zu tun. 

"Wenn die Frau trotzdem einen Abortus 
durchführen will, weist der Arzt sie ins 
Krankenhaus ein, wo die Operation durchge
führt wird. Ein Abortus ... darf nicht früher 
als sechs Monate nach einem vorhergehenden 
Abortus durchgeführt werden. Wenn eine Frau 
nun ins Krankenhaus kommt, wo die Abtrei
bung durchgeführt werden soll, hemüht sich 
der Arzt ein drittes Mal, sie davon abzu
'bringen, besonders wenn sie verheiratet ist. 
Das gelingt sogar in sehr vielen Fällen." 

Soweit also diese Aussendung über das 
Referat, das eine sowjetrussische Ärztin in 
dsterreich gehalten hat. 

Sie sehen daraus, meine Damen und Herren, 
wie intensiv hier eine gewisse Seite der Bera
tung, und zwar die gesundheitliche Seite der 
Beratung, herausgestellt ist. Denn Sie wissen 
ganz genau, daß, wenn di-e Beratung nicht in 
der richtigen Weise, also in positiver Weise, 
für das Kind erfolgt, auch die gesundheitlichen 
Belange des Kindes wesentlich geschädigt wer
den können: Frühgeburten oder Risikokinder 
könnten die Folgen sein. 

Weiters halte ich es nicht für glücklich, daß 
wir im § 2 Absatz 2 b den Ausdruck haben, 
daß Gegenstand der Beratung "sonstige Part
nerschaftsbeziehungen" sind. Der Ausdruck 
"sonstige Partnerschaftsbeziehungen" ist, 
wenn er hier im Zusammenhang mit sexuellen 
Belangen steht, sehr unklar. Es ist wirklich 
nicht ersichtlich, was damit gemeint ist, und 
ich glaube, daß eine so unklare Bezeidmung 
in einem Gesetz nicht �u einer sinnvollen 
Anwendung führen kann. 

Das dritte, womit man nicht einverstanden 
sein kann, ist, daß die Vollziehung dieses 
Gesetzes dem Bundeskanzler und nicht den 
Landeshauptleuten übertragen ist. Es läge im 
Interesse einer Verwaltungsvereinfachung , 
wenn die Durchführung näher an die tatsäch
liche Ausführung gebracht würde, denn es 
wird eben notwendig sein, Uberprüfungen 
der Art der Durchführung dieses Gesetzes 
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vorzunehmen, und das sollte eben durch die 
Verwaltungsorganisationen der Länder ge
schehen. 

In den Erläuterungen zu diesem Gesetz 
heißt es, daß die Tätigkeit der Beratungs
stellen im Rahmen des Gesundheitswesens, 
der Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfür
sorge oder der Bevölkerungspolitik subsumiert 
werden kann. Das sind, meine Damen und 
Herren, lauter Landesaufgaben. Es wäre daher 
das Natürliche und EinfaChe, wenn auCh hier 
die Landeshauptleute und die Verwaltungs
apparate der Länder diese Uberprüfungen un
mittelbar durchführen könnten. 

Weiter möchte ich fragen, warum jetzt nur 
aCht Millionen SChilling als Förderungsmittel 
vorgesehen sind statt der ursprünglich vorge
sehenen elf Millionen. Sicher, es ist nun im 
Gesetz ganz genau ausgeführt, daß sich die 
Förderungsmittel in einem bestimmten Rah
men, und zwar in einem Bezug zu dem Gehalt 
eines Akademikers und so weiter, bewegen 
müssen, und daß vorgesehen ist, 40 Beratungs
stellen damit zu fördern. 

Meine Damen und Herren! Erstens werden 
diese Beratungsstellen derzeit niCht nur mit 
den laufenden Kosten 'belastet sein, sondern 
manche auch mit den erstmaligen Kosten der 
Einrichtung. Ich glaube nicht, daß diese er
höhten Kosten so ohneweiters von den ver
schiedenen Trägern der Beratung, ob es nun 
öffentliche oder private sind, so leiCht aufzu
bringen sein werden. 

Etwa 40 Beratungsstellen, meine Damen und 
Herren, sind zur Förderung vorgesehen. Meine 
Vorrednerin hat gesagt, diese Beratungs
stellen .sollen jedem Mann und j eder Frau 
in Osterreich erreichbar sein. Dazu gehört 
aber auCh eine zu der Zahl der Bevölkerung 
im reChten Verhältnis stehende Zahl der 
Beratungsstellen. Wenn Sie denken, meine 
Damen und Herren, daß von den rund sieben 
Millionen Einwohnern etwa die Hälfte im fort
pflanzungsfähig,en Alter sind, also rund drei
einhalb Millionen, wenn Sie annehmen, daß 
ein ansehnlicher Teil dieser Menschen wenig
stens einmal eine Beratungsstelle aufsuChen 
möchte, dann können Sie siCh, wenn Sie es 
auf 40 Beratungsstellen aufteilen, selbst aus
reChnen, wie viele Menschen auf eine Bera
tungsstelle kommen. Und wenn Sie nun an
nehmen, daß das j a  'keine hauptberufliCh und 
ganztägig geführten Beratungsstellen sein wer
den - dazu reichen ja auch die Mittel nicht, 
sondern es ist im Gesetz angeführt, daß die 
Beratungsstellen in einem Ausmaß von vier 
Stunden innerhalb von 14 Tag·en geführt wer
den müssen -, dann muß ich sagen, ist es 
eine Forderung, daß jeder ,Mann und jede 
Frau die Möglichkeit haben muß, diese Bera-

tungsstellen aufzusuChen, deren Realisierung 
in fernster Zukunft liegt. (Bundesrat Doktor 
Anna D e m u t h: Das ist eine Sache der 
Organisation/ ) 

Nein. Es ist eine SaChe der Organisation, 
wie groß diese Beratungsstelle ist, o'b ein Arzt 
zur Verfügung steht . . .  (Ruf bei der SPO: Sie 
können auch täglich gemacht werdenI) Wir 
wollen jetzt �eine Redlenstunde abhalten, in
dem ich Ihnen nun sage, wie viele Menschen 
sich dann bei einer Beratungsstelle anstellen 

müßten. 

Wir .sehen also, daß hier noCh mamne 
Wünsche offenbleiben. 

Nun, naChdem iCh Ihnen gesagt habe, was 
wir für nicht zureiChend halten, möChte ich 
noCh die WünsChe anführen, die wir für not
wendig halten. Ich glaube, daß niCht nur über 
die Förderung der Beratungsstellen selbst das 
Notwendige getan werden muß, sondern daß 
auch Mittel bereitgestellt werden müssen für 
die Propagierung der Beratung und für die 
Information über die Mö,glidlkeiten dieser 
Beratung. Daß die Beratungsstellen propagiert 
werden müssen, ist auch in jenem EntsChlie
ßungsantrag ausgesprochen, denn wir sehen 
es aus den Erfahrungen anderer Länder, daß 
die Bevöl�erung nur sehr langsam den Sinn 
dieser Beratungsstellen versteht und lernt, in 
welcher Weise diese Beratungsstellen helfen 
können. Ich glaube, daß wesentliChe Mittel 
auch für die Propagierung verwendet werden 
müssen. 

Als zweites wäre es sehr wünsChenswert, 
daß eine gründliche UntersuChung gemaCht 
wird, welCh,e UrsaChen es für den so häufigen 
Wunsch gibt, kein Kind zu haben. Wir haben 
tatsächliCh, wie Sie aus der Statistik gesehen 
haben, in der österreichischen Bevölkerung 
einen sehr geringen Wunsch nach Kindern, 
und wir sollten uns Ü'berlegen, wo die Ur
sachen dafür sind. Wir .sollten da klare Unter
lagen haben, damit die Beratung g,ezielter 
sein kann, denn mehr Männer und Frauen 
sollten wirkliCh wohlbegründet den Willen 
haben, Leben zu geben und niCht zu töten. 

Ich glaube weiter, daß wir mehr tun müssen, 
um die Befähigung in der Bevölkerung, Kinder 
zu versorgen und zu erziehen, zu unter
stützen. Es ist zu spät, meine Damen und 
Herren, erst den Menschen, die bereits im 
Begriff sind, Eltern zu werden, nun über kurze 
Kurse, Elternberatung und so weiter das Not
wendige beibringen zu wollen. (Bundesrat 
S c  h i p  a n  i: Die wissen doch heute schon 
im sqmlischen Alter mehr, als Sie mit dreißig 
gewußt haben/) 

Meine Damen und Herren! Das sind also 
unsere wesentlichen Wünsche zu diesem Ge
setz und Ergänzungen 'Zu diesem Gesetz, denn 
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ich möchte es g,anz klar aussprechen, und Er
fahrung'en in anderen Ländern �eigen es, daß 
diese Furcht niCht unbegründet ist. Osterreichi
sme Familienberatung darf keine Vermittlung 
von SpitalsbeUen und Ärzten für Schwanger
schaftsa'b'brüche weroen. (Bundesrat Dr. Anna 
D e m  u t h: Das ist auch nicht vorgesehen! 
Das wissen Sie genau!) 

Es jst nicht vorgesehen, aber haben Sie 
die Entwicklungen in der Hand, Frau Bundes
rat? Haben Sie die tatsächliche Entwicklung 
der Beratung in der Hand? Ich glaube nicht. 
Ich 'glaube, es ist unsere Pflicht dafür vorzu
sorg,en, daß die tatsäch'liche Entwicklung tier 
Beratung in die Richtung geht, die wir wün
schen und die auch Sie glauben zu wünschen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herrenl Abschließend 
möchte ich .sagen : Erst wenn dieses Gesetz 
in diesem positiven Sinn die Familie fördert, 
wird unsere Partei die heutige Zustimmung, 
die wir ja heute bereit sind zu geben, auch 
innerlich wirklich voll bejahen 'können. (Bei
fall bei der OVP,) 

Vorsitzende: Weiters ist zum Wort gemel
det Frau Bundesrat Rosa Heinz. Ich erteile 
ihr dieses. 

Bundesrat Rosa Heinz (SPO): Frau Vorsit
zendel  Frau Staatssekretär I Sehr geehrte 
Damen und Herren! Hoher Bundesrat I Als 
Neuling in Ihrem Kreis bitte ich eigentlich 
ein bißchen um Entschuldigung. Ich komme 
direkt aus der Masse der Leute, die uns die 
Berechtigung geben, hier zu verhandeln. Ich 
bin noch vor ungefähr zehn W'ochen in mei
ner Eigenschaft als Schaffnerin der Wiener 
Verkehrsbetriebe am Wagen und damit direkt 
am Puls der Wiener Bevölkerung gestanden. 
Ich muß Ihnen, sehr geehrte Frau Abgeord
nete Egger, auf Grund diißser Ta'tsache doch 
auch eine Antwort geben, vielleicht noch nicht 
in der zu erwartenden parlamentarischen Aus
gefeiltheit, aber, wenn Sie mir das gestatten, 
aus meinem Inneren heraus, weil ich doch ein 
bißchen mehr mitten im Volk stehe und noch 
nicht so sehr in Ihren Reihen. Dafür bitte ich 
um Verständnis. (Beifall bei der SPO. - Bun
desrat Edda E g g e r: Das glauben Sie!) 

Ich möchte folgendes sagen: Ich wundere 
mich sehr, Frau Abgeordnete Egger, daß Sie 
in diesem Gesetz den Geist vermissen. Es 
wäre doCh ein leiChtes für Ihre Partei gewesen, 
in all den Jahrzehnten, in denen Ihre Partei 
oder die Vorgängerin Ihrer Partei die Macht 
in diesem Staat - zu bestimmten Zeiten die 
alleinige Macht in diesem Staat - gehabt hat 
(Zwischenrufe), für alle diese Dinge einzu
treten, die Sie jetzt fordern. Sie hätten ,ein 
Gesetz verabschieden können, geprägt allein 
in Ihrem Geistl 

Wenn Sie hier sagen: die Diktatur der 5 1  
hat durch den Beharrungsbeschluß des Natio
nalrates von voriger Woche . . .  (Ruf bei der 

OVP: Das hat der Kreisky gesagtl) Das hat 
die Frau Bundesrat Egger im Augenblick, viel
leicht vor 20 Minuten, von dieser Stelle aus 
zitiert. Ich kann Ihnen nur sagen, daß 'bei der 
ersten Sitzung, 'bei der ich hier in diesem 
Hause anwesend war, die Angehörigen Ihrer 
Fraktion - ich kann sie leider auf Grund 
mejner noch geringen Personenkenntnisse 
nicht beim Namen nennen - gesagt haben: 
Aber der Bundesrat wird mit .seiner Mehrheit 
dieses Gesetz - also die Strafrechtsreform -
verhindern, er wird sie mit seiner Mehrheit 
hinauszögern. 

Meine Damen und Herrenl Die Sozialisten 
haben im Nationalrat eine echte Mehrheit 
von 51 Prozent. Ihre Mehrheit im Bundesrat 
ist eine zufälHge (Beifall bei der SPO), denn 
wenn Sie den Vorsitzenden stellen müßten. 
dann hätten wir die Mehrheit! 

Wenn Sie, sehr geehrte Frau Abgeordnete. 
meinen, man müßte ergründen, warum siCh 
denn heute die österreichische Bevölkerung 
nur ein Kind oder vielleicht zwei Kinder, also 
die Kleinfamilie, oder vielleicht gar kein Kind 
zum Ziel ihrer familienpolitischen Bestrebun
gen setzt, dann kann ich Ihnen das s,ehr wohl 
erklären: Wenn Sie in Gedanken die Zeit 
zurückdrehen und in die Tage zurückkehren, 
in denen es die Großfamilie gegeben hat, wer 
hat denn die vielen Kinder gehabt? Wer denn'? 
Der unaufgeklärte kleine Bauer, die Arbeiter, 
die unaufgeklärt und niedergedrückt waren. 
(Rufe bei der avp: 0 weh, 0 weh! - Bundes
rat H e i n  z i n g e r: Das ist aus der Motten
kiste! - Bundesrat DDr. P i  t s c  h m a n  n: 
Eine Beleidigung der Bauern!) Sie haben jetzt 
infolge der Maßnahmen der Sozialisten ge
lernt, daß auch sie ein lebenswertes Leben 
haben wollen, und deshalb haben sie weniger 
Kinder! (Beifall bei der SPO. - Bundesrat 
H o f  m a n  n - W e l l e  n h o f: Ich habe ein 
sehr lebenswertes Leben und habe fünf Kin
der!) 

Sicherlich, es ist auch einem jeden in diesem 

Lande unbestritten - ob nach oder vor der 
Reform des Schwangerschaftsparagraphen -, 

ob er Kinder haben will oder nicht, denn eines 
steht fest, und damit komme ich schon zum 
Schluß dieses Themas : Der falschen Interpre
tation der Fristenlösung muß man doch ,auch 
einmal entgegentreten, denn die Fristenlösung 
gibt keiner Frau den Auftrag, daß sie ein 
Kind, das sie vieUeicht ohne Liebe, vielleicht 
auch ohne soziale Sicherheit, vielleicht unter 
Gefährdung ihres eigenen Lebens zur Welt 
bringen will, nicht gebären darf. Jede Frau:. 
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in Osterreich, die den Wunsch hat, ein Kind 
zu haben, soll dieses Kind auch ha:ben können, 
aber _in gesicherten Verhältnissen. 

-Dazu hat man - und damit komme ich 
sebon zum Thema - die Familienberatungs
stellen geschaffen. Dieses Ges-etz - und di-e 
Frau Abgeordnete Egger hat es ja dann selbst 
interpretiert - gibt in seinen Erläuterungen 
sehr wohl Aufschluß darüber, wie komplex 
die Beratungstätiogkeit ist. Sie selbst hat sie 
aufgezählt: Gesundlheitswesen, Mutterschafts-, 
Säuglings- und Jugendfürsorge, Bevölkerungs
politik und etlimes andere mehr. 

Es ist bereits einige Jahre her, daß auf 
Initiative von Gemeindeverbänden und eini
ger Einzelpersonen, unter ihnen des kürzlich 
verstorbenen Vizepräsidemen der Gesellschaft 
für Familienplanung, Herrn Professor Herbert 
Heiß, mit der Errichtung von Familienbera
tungsstellen begonnen wurde. Im September 
1972 hat der Herr Bundeskanzler 'zu einer 
Enquete eingeladen, an der alle, die von der 
Sache her d.nteressiert waren, iteilgenommen 
haben. -Darunter die Bundesminister Dr. Firn
berg und Dr. Broda, der Familienpolitische 
Beirat, der Usterreidlische Gewerkschaftsbund, 
die Arbeiterkammer, die Ärzte- und Apothe
kerkammer und die politischen und kirchlichen 
Frauenverbände. 

Ab Mai 1973 ist man darangegangen, weitere 
Familienberatungsstellen zu errichten mit dem 
Endziel, daß man letztlich in kürzester Zeit 
in j edem politischen Bezirk mindestens eine 
solche Beratungsstelle zur Verfügung haben 
soll. Da diese Beratungsstellen von Ländern, 
Gemeinden und sonstigen Rechtsträgern des 
öffentlichen Rechtes und juristischen Personen 
des privaten Rechtes unterhalten werden, hat 
sich die Bundesregierung und die Regierungs
partei veranlaßt gesehen, diese Einrichtungen 
auf Grund ihrer hohen familienpolitischen und 
sozialen Bedeutung staatlich zu fördern. Im 
BUdg·et 1914 wurden für diesen Zweck acht 
Millionen Schilling bereitgestellt. 

Wie schon meine Fraktionskollegin, die Frau 
Bundesrat Kubanek, -ausgeführt hat, haben die 
genannten Rechtsträger einige Voraussetzun
gen zu erfüllen, wenn sie in den Genuß dieser 
Förderungsmittel kommen wollen. Sie müssen 
für jedermann zugänglich sein, die Anonymi
tät der Ratsuchenden wahren und kostenlose 
Betreuung bi-eten. 

Und nun nom einmal zur Frau Abgeordne
ten Egger: Ich verstehe das so, daß man natür
lic:b. in einer ganz kleinen Gemeinde die Ano
nymität des einzelnen nicht so leicht wahren 
kann wie in einer Millionenstadt. Das Be
treuungsteam muß sich wi,e folgt zusammen
setz'en: aus mindestens einem zur selbstän-

digen Berufsausübung berechtigten Arzt und 
einem aus'gebildeten Sozialal'lbeiter, nach Mög
lichkeit aus einem Juristen und einem p.sy
chologen. Alle diese Personen sind der 
Schweigepflicht laut § 2 Absatz 7 der Vorlage 
unterworfen. 

Was sind nun die Aufgaben dieser Fami
lienberatungsstellen ? Die Aufklärung und In
formation in Fragen der Familienplanung, die 
Beratung werdender Mütter in wirtschaftlicher 
und sozialer Hinsicht, die Beratung in familien
r.eChtlichen Fragen sowie in Fragen der Part
nerschaft mit allen ihren menschlichen Pro
blemen. 

Der Komplex der an die Beratungsstellen 
herangetragenen Probleme läßt sich kaum ab
grenzen, da die Verbindung mit allen Berei
chen des Lebens von Natur aus gegeben ist, 
wenn auch hauptsächlich die Fragen der Fami
lienplanung, der Mutterschaft, der Säuglings
und Jug·endfürsorge und des Gesundheitswe
sens, des Familienrechtes, des Erbrechtes und 
ähnliches im Vordergrund stehen. Wie man 
sieht, ist also das Spektrum der ,an diese Stel
len heran9'etragenen Fragen weit gestreut. Da
her ist nicht nur die Anwesenheit eines Arztes, 
wie ,es die Meinung der Frau Abgeordneten 
HUbinek ist, sondern auch d�e in der Vorlage 
vorgesehene Verwendung von Sozialhe1fern, 
Psychologen und Juristen erforderlich. 

Di'e Zusammensetzung dieses T,eams von 
qualifizierten Kräften bringt meiner Meinung 
nach keine Vermengung "von medizinischer 
Beratung mit sozialen, juristischen und psycho
logischen Ratschlägen" mit sich, wie sie Frau 
Dr. Hubinek in einer Aussendung des "OVP
Pressedienstes" vom 21.  1. 1 974 befürchtet. 

Wer sind nun die Menschen, die diese Be
ratungsstellen aufsuchen? Man hat ja schon 
einige Erfahrungswerte : Zunächst einmal die 
Ehepaare, deren Wunsch nach Kindern uner
füllt geblieben ist, die sich aber doch sCheuten, 
persönlich zum Arzt zu gehen, denen die An
onymität 'bei einer Konfrontation lie'ber ist, 
da sie auf Grund der vorherrschenden Menta
lität die Kinderlosi-gkeit sicherlich oft als einen 
persönlichen Makel ang'esehen haben. 

Wenn die ärztliche Beratung versagt, kann 
der anwesende Jurist in Fragen einer Adop
tion diesen Eltern an die Hand ,gehen und 
ihnen zu ,einem Adoptivkind verhelfen. 

Jenen jungen Paaren, die den Zeitpunkt der 
Geburt ihrer Kinder und deren Zahl selbst 
bestimmen wollen, und jenen Ehepaaren, 
deren Nachkommenschaft schon lein bißchen 
über ihre finanzielle und physische Leistungs
kraft ang·ewachsen ist, wird sexuelle Aufklä
rung und Information über Empfängnisver
hütung von NutlIen sein. 

843 
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Die Frauen und Mädchen, die durch eine 
Schwangerschaft in eine soziale oder seelische 
Konfliktsituation geraten sind, werden in der 
Beratungsstelle durch ein Team qualifizi,erter 
Fachkräfte hetreut. Es werden diesen Frauen 
nicht nur medizinische Ratschläge gegeben, es 
wird ihnen nicht nur medizinische Betr-euung 
zuteil, man klärt -sie auch über die Möglich
keiten auf, die sie vom Gesetz her iIp. Falle 
einer Geburt in Anspruch nehmen können. Ich 
möchte jetzt nicht alle diese Dinge wiederho
len. Frau Abgeordnete Kubanek hat ja schon 
darauf hingewiesen. Ich erwähne etwa di.e 
Erhöhung der Geburtenbeihilfe, die nunmehr 
4000 S betragen wird, wenn sich die Mutter 
und ihr Kind den vorgeschriebenen Unter
suchungen unterziehen. Ich glaube, man darf 
in diesem Zusammenhang nicht übersehen, 
welch unschätzbarer 'Beitrag zur Volksgesund
heit mit dies'en Bestimmungen geleistet wird! 

Ich nenne auch die Erhöhung des Karenz
urlaubsgeldes, die Verlängerung der Schutz-

chen - sind immer für das Leben eingetreten. 
Unser Kampf war von Anfang an geg'en Krieg, 
Hinrichtungsstätten und Konzentrationsla,g'er 
g,erichtet. Wir haben solche Einrichtungen nie 
installiert. Wir haben auch seit eh und je, 
bereits vor hundert Jahren und schon früher, 
seit unseren Anfängen ein Ja zum Kind ge
sagt. 

Sozialisten waren auch die ersten, die die 
Abschaffung der Kinderarbeit und den Schutz 
der werdenden Mutter gefordert hahen. 

Di,e Initiativen der Sozialisten haben sich im 
Laufe der Zeit immer als äußerst positiv für 
das österreichische Volk erwiesen; 

Auch die Maßnahme, die der in Behandlung 
stehende Gesetzesbeschluß zum Geg'enstand 
hat, nämlich die Förderung der Familienbera
tungsstellen, wird dazu beitragen, daß die 
Menschen in unserem Land mehr Chancen zur 
Erreichung einer -glücklichen, g,esunden Familie 
mit geliebten, weil -gewollten Kindern haben. 

frist und anderes mehr. In diesem Sinne geben wir SoziaHsten dem 

Für die unverheiratete Frau wird die Infor- vorliegenden Gesetzesbeschluß gerne unsere 

mation des Juristen über die Rechte des zu Zustimmung. (Beifall bei der SPO.) 

erwartenden unehelichen Kindes sicher von Vorsitzende: Weiters ist zum Wort gemel-
großer Bedeutung sein. det Frau Bundesrat Elisabeth Schmidt. Ich er-

Wir Sozialisten erhoffen uns von diesem 
Angebot an Hilfe, Rat und Information, daß 
sich viele Frauen, die jetzt noch in einer 
Schwangerschaftsunterbrechung die einzige 
Möglichkeit zur Lösung ihres Problems sehen, 
in Zukunft zu ihrem Kind bekennen und die
sem Kind das Leben schenken werden. Voraus
setzung dafür ist allerdings, daß diese Frauen 
die Beratungsstellen ,aufsuchen. 

nie Regierung hat deshalb weitere zweiein
halb Millionen Schilling für Werbemaßnahmen 
zur Verfügung gestellt. Wir aUe wollen doch 
hoffen, daß die Massenmedien diese Aufklä
rungskampagne in Hinsicht auf die Beratungs
stellen unterstützen werden. 

Für die Frau in der Konfliktsituation besteht 
aber ,auch die unumgängliche Notwendigkeit, 
daß sie ohne Furcht vor einer späteren gericht
lichen Verfolgung in dem Fall, in dem sie sich 
trotz aller aufgezählten Maßnahmen zu einem 
Schwangerschaftsabbruch entschließt, die 
Familienberatungsstelle aufsuchen kann. Diese 
Gewähr ist allerdings erst dann gegeben, wenn 
das neue Strafrecht mit dem ebenfalls novel
lierten Schwangerschaftsparagraphen, der die 
Fristenlösung enthält, in Kraft tritt. 

Auch aus der Perspe:ktive der Familien
beratunogs'Stel'len 'geseIhen ist die Fristenlösung 
die einzige ALternative. 

Wir Sozialisten - das, was ich jetzt sagen 
werde, wird uns j a  in diesem Haus in fast 
allen Beziehungen und Belangen abgespro-

teile es ihr. 

Bundesrat Elisabeth Sdlmidt (OVP) : Frau 
Vorsitzende I Frau Staatssekretär I Hoher Bun
desrat! Meine sehr geehrten <Damen und Her
renl Ich werde mich nicht wie meine Vorred
nerin zu Emotionen hinreißen lassen, ich werde 
nicht den Arbeiter und den Kleinbauern der 
Dummheit bezichtigen (Beifall bei der OVP), 
sondern ich werde rein sachlich auf die Förde
rung der Beratungsstellen eingehen. 

Wie bereits meine Kollegin Bundesrat Edda 
Egger -ausführte, gi;bt unsere Fraktion der För
derung von Familienberatungsstellen, die vom 
Bund unter bestimmten Voraussetzungen sub
ventioniert weIden, die Zustimmung. 

Neu sind solche Beratungsstellen in Ost-er
reich j a  nicht, denn auf privater Basis wur
den solche bereits betrieben, worauf j a  auch 
meine Vorrednerin bereits Bezug -genommen 
hat. Allerdings hat sie die Beratungsstellen 
der Diözesen anzuführen vergessen. 

Leider fehlten jedoch bisher die erforder
lich,en Mittel, diese B eratungsste'llen, so wie 
es dieses Bunde'sgeseta; nun vor,sieht, auszu
bauen und auf eine breitere Basis zu stellen, 
um sie ein-ern größeren Personenkreis zugäng
lich zu machen. 

'Erst kürzlich wurde die erste Familienbera
tungsstelle von einem öffentlkhen Rechtsträ
ger in Sankt Pölten eröffnet. Leider sind die 
Erfahrungen noch zu gering, die man dort in 
der Kürze der Zeit sammeln konnte. 
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Außerdem nehme ich an, daß ja Herr Bun
desrat Schick.elgruber, ein Kollege von der 
anderen Fraktion, der Bürgermeister von Sankt 
Pölten ist, aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
auf dieses Problem eingehen wird. Das nehme 
ich jedenfalls an. 

Wir von der Osterr.eichischen Volkspartei 
begrüßen dieses Gesetz schon aus dem Grund, 
weil wir schon immer die Familie als Urzelle 
d·es Staates in den Mittelpunkt unserer Förde
rungsmaßnahmen gestellt haben. Natürlich 
waren damals die Beratungsstellen noch nicht 
so notwendig, es gab keine Pine und so wei
ter. Aufklärend mußte man auf di,esem Sektor 
nicht in dem .Maße wirken wie heulte. Man 
hatte auch nicht die M6glichkeit, empfängnis
verhütende Mittel in Ansprudl zu nehmen, 
wie es ehen heute der Fall ist. 

Wir Ibegrüßen diese Förderufilgsmaßnahme 
a:ber auch deshalb, weil wir in der Famili·en
beratung eine wirksame Institution sehen, der 
von der sozialistischen Parlamentsfraktion 'be
schlossenen - wohlgem:e-rkt: nicht von der 
Gesamtbevölkerung gewünschten! - Fristen
lösung entg,eg'enzuwirken. (Bundesrat Doktor 
S k o t  t o n: Sie wissen schon wieder, was 
die Gesamtbevölkerung will!) 

Ich dal'f in diesem Zusammenhang auf die 
vom Justizausschuß und vom Nationalrat ein
stimmig beschlossene Entschließung hinwei
sen, wonach es sich beim Schwangerschaftsab
bruch weder um ·eine gesellschaftlich wün
sChenswerte noCh um eine medizinisch empf.eh
lenswerte Methode der Geburtenkontrolle oder 
der FamiHenplanung handelt. 

In diesem Sinne fassen wir auch diese Bera
tungsstellen auf: daß sie durch ihre Tätigkeit 
zum Schwangerschaftsabbruch nur als aller
letzte Konsequenz raten, um die nachteiligen 
Folgen der Fristenlösung auf ein Minimum 
einzusChränken. AuCh sollen diese Einrichtun
g·en als Beratungsstellen für die Familienpla
nung gedacht sein. Es wurden ja auCh bereits 
heute mehrmals die Aufgaben dieser Bera
tungsstellen durch meine Vorrednerinnen be
tont. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf 
hinweisen, daß am Dienstag, also vor zwei 
Tagen, vom UNO-Ausschuß für den Status der 
Frau ein Resolutions·entwurf verabschiedet 
wurde, der sich mit der Familienplanung be
schäftigt. In dem Entwurf wird verlangt, daß 
die Pille und andere .empfängnisverhütende 
Mittel in sämtlichen Mitgliedsstaaten der UNO 
kostenlos ·abgegeben werden. Außerdem wer
den die UNO-Mitglieder aufgefordert - und 
da.s, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
begrüße ich sehr -, IBevölkerungslehre als 

Schulfach einzuführen. Da haben auch wir dann 
Gelegenheit zu erfahren, wie es bevölkerungs
politisch bei uns aussieht, daß wir eben ·einen 
Geburtenrückgang zu verzeichnen haben. Es 
wird da natürlich eine Trennung notwendig 
sein; man wird in den Ländern über die Be
völkerungsexplosion sprechen müssen, wo 
eine solche vorhanden ist, und bei uns, wo 
ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen ist, 
über diesen. Daher begrüße ich es sehr, Bevöl
kerungslehre als SchulfaCh einzuführen. 

Dieser EntsChUeßungsantrag wurde .im Hin
blick auf die Weltbevölkerungskonferenz, die 
vom 9. bis 30. August stattfinden soll, ,g,estellt, 
bei der ·erstmals - meine sehr geehrten Kol
leginnen, freuen Sie sidl allel - die Frauen 
gleichberechtigt vertreten sein sollen. Das kön
nen wir auch nur begrüßen. (Bundesrat Doktor 
Anna D e m u t h: Da können wir uns ein Bei
spiel nehmen!) Wir 'können uns ein Beispiel 
nßlhmen, ganz richtig. 

Meine sehr geehrt'en Damen und Herrenf 
Wir betrachten dieses Förderungsgesetz ledig
lich als besCheidenen Anfang ·einer von Län
dern, Gemeinden und 'privaten Rechtsträgern 
durchzuführenden Familienberatung, denn die 
in diesem Bundesgesetz vorgesehene Förd·e
rung kann nur als kleine Förderung der auf 
breiter Basis von den im § 1 genannten Remts
trägem zu errichtenden Beratungsstellen be
zeichnet werden, da sie nicht der Bevölkerung 
des gesamten Bundesgebietes zugute kommt. 
Nam § 4 dieses Gesetzes dürfen nämlich För
derungsmittel nur jenen Beratungsstellen ge
währt werden, für deren Betrieb der Förde. 
rungswerber, also der öffentliche oder private 
Remtsträger, einen regionalen oder lokalen 
Bedarf glaubhaft machen kann. Das heißt, daß 
in bevölkerungsschwachen Gebieten, also in 
den Landgemeinden, der Bevölkerung keine 
Mittel des Bundes zur Verfügung gestellt wer
den. (Bundesrat Dr. Anna D e m u t h: Das ist 
bestimmt nicht gemeintI) 

Darin sehe iCh als Vertreterin des Bundes
landes Niederösterreich einen Mang·el. Hier 
glaube ich, daß mir auch die Kollegen der 
anderen Bundesländer, mit Ausnahme von 
Wien natürlich, zustimmen, wenn ich diesen 
Mangel aufzeige. (Bundesrat Dr. Anna 
D e m u t h: Das ist ein Mißverständnis!) Hier 
würden siCh mobile Beratungsstellen, ähnlich 
wie die fahrende SchwangeIlen- und Mutter
beratung, w.ie sie in Niederösterreich bereits 
best'ehen und welche auch für die Familien
beratung ausgebaut werden könnten, äußerst 
segensreich auswirken. 

Außerdem erscheinen di,e Förderungsmittel 
für eine Familienherarungs stelle , die keines
falls mehr als den Jahresgehalt eines Bundes-
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beamten des Dienststandes der Allgemeinen einig: Mit strafrechtlichen Bestimmungen kann 
Verwaltung Dienstklasse VII Gehaltsstufe 6 dieses Problem letzten Endes auf keinen Fall 
übersteigen darf, zu gerJng. gelöst werden I 

Als Vertreterin Niederösterreichs werde ich 
auch dafür ,eintreten, daß im Entwurf des 
Sozialhilfegesetzes, . welches in Kürze von 
unserem Landtag verabschiedet wird, nicht nur 
der Familienhilfe. sondern auch der Fami
lienberatung. ähnlich wie im Sozial'hilfegresetz 
von Vorarlberg, breiterer Raum eingeräumt 
wird. 

'Die in diesem Landesgesetz zu ,schaffenden 
Institutionen. welche auf bereits bestehenden 
Einrichtungen, wie Jugend- und Fürsorgeamt, 
Schwangeren- und MuUerberatung, aufbauen, 
könnten durch Erweiterung ihres Aufgaben
kreises dem Zweck der Familienberatung bes
ser dienen als durch die Schaffung neuer Bera
tungsstellen. 

In diesen Institutionen sind bereits Ärzte 
und Juristen vorhanden, welche die AufgalYen 
der in diesem Gesetz beschriebenen Beratungs
stellen erfüllen könnten, lediglich ausge'bildete 
Sozialarbeiter und Psychologen müßten hier 
noch, falls sie überhaupt, meine Damen und 
Herren, in di1eser Anzahl vorhanden sind, die 
wir brauchen würden, eingeschaltet werden. 
Dadurch könnten auch die im Bundesbudget 
dafür vorgesehenen ,Mittel ökonomi.scher und 
zi.elführender eingesetzt werden und kämen 
so einem größeren Teil der Bevölkerung, glei
·chermaßen im Stadt- und Landgebi.et, zugute. 

Es wäre sicherlich noch eine Reihe von Vor
schlägen in dieses Gesetz aufzunehmen, doch 
wird meine Fraktion ,trotzdem die Zustimmung 
geben, weil es einen Anfang, wenn auch einen 
bescheidenen, zum Schutze der Familie dar
,stellt, für weldLoen die OVP schQn immer ge
arbeitet hat und für welchen sie auch in Zu
kunft rejntreten wird. 

Wir hoffen jedoch, daß in einer Novellie
rung di€ses Gesetz'es und durch entsprechende 
Landesgesetze die uns am Herzen liegende 
Famil1enberatung in . Zukunft noch wirksamer 
ausgebaut wird. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Weiters hat sich zum Wort ge
meldet Herr Bundesrat Schickelgruber. Ich er
teile ihm dieses. 

Bundesrat Schickelgmber (SPO) : Frau Vor
sitzende! Frau Staatssekretär I Meine sehr ge
ehrten Damen und Herrenl So heftig und lei
denschaftlich die Diskussion um die Reform 
des unhaltbar gewordenen § 144 hier im Hohen 
Haus und aum im außerparlamentarischen 
Raum geführt wurde - und auch heute ist ja 
diese Diskussion wieder. wenn aum kurz, auf
geflammt -, über eines, glaube ich, waren sich 
alle, die sich ernst und verantwortungsbewußt 
mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, 

Es ist einerseits die tragische Schuld der 
entscheidenden Kräfte in unserer demokrati
schen Gesellschaift, daß man j ahrzehntelang 
jeder sachlichen Argumentation ein absolutes 
N ein entgegengestellt hat, ohne Rücksicht auf 
das nicht wiedergutzumachende Leid und 
Elend, das damit verbunden war. 

Es ist aber andererseits, und auch das möchte 
ich 'betonen, durch die ' nun sehr eingehende 
Gegenüberstellung von Argument und Gegen
argument jetzt endlich sehr 'bewußt gemacht 
und klar zum Ausdruck. gebracht worden: Es 
müssen andere Wege als die Strafandrohung 
gefunden werden, um den weder gresellschaft
lich noch medizinisch wünschenswerten 
Schwangerschaftsabbruch zu v.erhindern. 

Nicht nur humaner, sondern auch wesent
lich wirksamer als Strafen sind prophylak
tische positive Maßnahmen und Einrichtungen, 
die von der materiellen iFamHienförderung und 
d,er wirtschaftlichen Absicherung von Mutter 
und Kind über eine wirkungsvolle und remt
z,eitige Aufklärung und Sexualerziehung bis 
zu einer allgemein umfassenden fachlichen Be
ratung und BetI'euung lin all diesen komp1exen 
Fragen reicht. 

rDiesem Ziel untergeordnet sind auch die 
Familienberatungsstellen, die durch den vor
lieg·enden Gesetzesbeschluß, der vom Natio
nalrat einhellig ge'billigt wurde und, wLe ja 
durch die Sprecher zum Ausdruck. gekommen 
,ist, auch heute die Zustimmung des Plenums 
erfahren wird, ausgebaut und auch durch 
öffentliche Mittel ,gefördert werden sollen . 

,Meine ,sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ich habe mich zu meinem Diskussionsbeitrag 
vor allen Dingen durch die Stellungnahme von 
Frau Dr. Hubinek im Nationalrat veranlaßt 
gesehen, die ihre Befürchtung zum Ausdruck 
gebracht hat, diese Beratungsstellen könnten 
lediglich als Vermittlungsstellen für Spitals
'betten verwendet oder mißbraucht werden und 
so der schrankenlosen A!btlieibung dienen; auch 
Frau Bundesrat Egg.er hat dies anklingen las
sen, wenn ,auch 'in der ihr .eigenen g'emäßig
teren Form. 

Ich werde mich bemühen - und ich hoffe, 
daß es mir gehngt, Frau Bundesrat -, Ihre 
th!ooretischen Befürchtungen (Bundesrat Edda 
E g g e r: Die sind nicht theoretisch!) durch di,e 
praktischen Erfahrungen zu widerlegen, und 
ich werde versuchen zu beweisen, daß es sich 
für uns Sozialisten bei diesem Gesetzesbe
schluß auch keineswegs um eine . Alibiaktion 
handelt und daß wir den Mensch!en selbst
verständlich in den 'Mittelpunkt stellen, auch 
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wenn dies im Gesetzeswortlaut nicht in jedem 
zweiten Absatz zum Ausdruck. ,gebracht und 
betont wird. Es kommt, wie Sie, Frau Bundes
rat, richtig festgestellt haben, auf den Geist an 
und damit vor allen Dingen auf die Menschen, 
die dieses Gesetz als Experten mit Leben er
füUen werden. 

Zu Ihr·en übrigen Fragen und zu den Pro
blemen, die Frau Kollegin Schmidt kurz an
geschnitten hat, darf ich eines sagen: Kritik 
zu üben ist sicherlich leidlter, ist auch immer 
möglich. Ich darf erber mit den Worten meiner 
Kollegin Frau Bundesrat Heinz darauf hinwei
sen, daß Ihre Fraktion doch jahrelang die Mög
lichkeit dazu gehabt hätte, entspredlende Ein
richtung,en zu schaffen (Zwischenrufe bei der 
OVP) und mit all dem auszustatten, was Sie 
an Vorschlägen hier vorgebracht haben. Sie, 
meine Damen und Herren von der Osterr-ei
chischen Volkspartei, 'haben es bisher ledig
lich verhindert! (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Das 
hören sie nicht gecn!) 

Ich bin kein Experte und habe mich auch 
nicht von der juristisch-legislativen Seite mit 
diesem Problem beschäfUgt, aber es ist viel
leicht der Vorteil der Mandatare, die in der 
Gemeinde tätig sind, daß man hier unmittel
barer mit den vielschichtigen Problemen, die 
eben das Leben in einer Gemeinschaft mit 
sich bringt, konfrontiert wird, und ich kann 
aus meiner Erfahrung aus den wöchentlichen 
Sprechstunden, in denen wiederholt auch 
Frauen und Männer unserer Stadt auch mit 
familiären Konfliktsituationen an mich heran
getreten sind, die Notwendigkeit der Einrich
tung solcher BeratungssteUen nur unterstrei
chen. Denn was der hilfesudlende Mitbürger 
braucht, das ist mehr als ein gutes Wort, 
das ist mehr als den guten Willen zu helfen. 
Er braucht im konkr·eten Fall meist den Rat 
exakt ausgebildeter und menschlich handeln
der Fachleute, Experten. 

Hir haben uns ,in SanM Pölten schon seit 
langem mit dem Gedanken einer solchen Be
ratungsstelle beschäftigt. So hat schon am 
28. Feber 1963 unser Gesundheitsamt gemein
sam mit dem Jugendamt das Konzept einer 
Eheberatungsstelle ausgearbeitet, wobei die 
einschlägi'g,en Erfahrungen der Städtoe Nürn
berg und Linz verwertet wurden, doch konnte 
dieses Projekt mangels Unterstützung von 
anderen Stellen - audl uns ist es nicht anders 
gegangen als Ihnen, Frau Bundesrat 
Schmidt - leider nicht realisiert werden. 

Inzwischen hatte sich als besonders woert
voll auch für die Bewältigung familiär.er Pro
bleme die Errichtung des hauptamtlichen schul
ärztlichen Dienstes der Stadt erwiesen, denn 
unser Gesundheitsamt befaßte sich: in di·esem 
Aufgabenbereich in zunehmendem Maße auch 

mit ErziehungsschwierigkeitJen, mit Entwick
lung.sstörung·en und Verhaltens anomalien. 
Diese Störungen wieder hatten einerseits nicht 
selten ihre Ursache in einer gestörten Fami
liensituation und in Partnerschaftskonflikten, 
sie wirkten sich andererseits wieder nega·tiv 
auf die PartnerschaftSbeziehung,en unter Ehe
leuten aus. 

So standen praktisch immer auch Familien
probleme im Mittelpunkt der 'Beratung. 

Daher wurde schließlich zur fachkundigen 
Behandlung der vielschichtigen Fragen ein 
Psychologe eingesetzt, der auch in der Eltern
schule unserer Volkshochschule tätig ist und 
der hauptamtlich den pädagogisch-psycholo
gischen Dienst im Bezirksschulratsbereich 
Sankt Pölten leitet. Dadurch und durch die 
gute Zusammenarbeit mit dem Erziehungsbe
rCltungsdi-enst des Amtes der niederösterrei
chischen Landesl'legierung sind die erforder
lichen Kontakte stets gewährleistet gewesen 
und gewährleistet. 

Hoher Bundesratl Wir waren immer be
strebt, nicht zu irichten und zu v,erurteilenr 
sondern durch entsprechende Maßnahmen die 
Familie und das einzelne Familienmitglied 
auch ,in schwierigen Lagen nicht im Stich 'Zu 
lassen. Davon zeugen unter anderem die 
1 4  Mutterberatungsstellen und die Schwan
ger·enbetreuung ebenso wie die. Einrichtungen, 
die von karitativen Organisationen zum 
WohLe der Familie aktiv tätig sind. 

Ich darf hier ganz kurz auf die Sankt PöH
ner Babyhilfe hinweisen, die im Vorjahr .ihr 
20. Bestandsjubiläum beging und als ·eine der 
wenigen örtlichen Organisationen die Idee von 
Professor Dr. Reuß auf Dauer realisiert hat, 
nämlich durch finanzielle und durch organisa
torisch·e Maßnahmen auch praktisch der Erhal
tung von Leben und Gesundheit der jüngsten 
Erdenbür.ger zu dienen. Und es ist vielleicht 
nicht uninteressant, daß die Säugling.ssterb
lichkeit im Bundesgebiet im Durchschnitt im 
Vorjahr - die neuesten Zahlen sind m.ir nicht 
zur Verfügung g·estanden - bei 26 Promille, 
in Niederösterreich bei 36 Promille und in 
Sankt Pölten-Stadt bei 16 Promille lag. 

Fruchtbare Zusammenarbeit kennzeichnet 
auch das Voerhalten der Stadt zu den ein
schlägig,en <Diensten der Caritas, die sich unter 
anderem auch mit der Trinkerberatung und 
der Nachbetreuung psychisch Kranker beschäf
tigt, und der Volkshilfe, die sich wiederholt 
bei der Betreuung unserer älteren Mitbürger 
und im Kampf gegen die Vereinsamung be
währt hat. 

Es war daher für uns naheliegend, ja ich 
mödlte sagen selbstverständlich, daß wir den 
Vorschlag von Frau Staatssekretär KarI, zu .. 
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nämst in den größeren Städten des Bundes
gebietes Familienberatungsstellen ins Leben 
zu rufen, sofort aufgegriffen und, ich darf 
sagen, aum realisiert haben. Ber,eits am 4 . Mai 
des vorigen Jahres wurde in Sankt Pölten 
eine Familienberatungsstelle - es war, glaube 
im dom sagen zu können, die erste in Oster
reim - auf der Grundlage des heute hier 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses eröffnet, mit 
dem Ziel, allen Ratsuchenden bei der Lösung 
familiärer und persönlicher Probleme behilf
lich zu sein. Hi,er hat jeder di·e Möglichkeit, 
siro mit seinen Sorgen um Rat und um Hilfe 
an Experten zu wenden, an Experten, die durch 
ihre fachliche Ausbildung qualifiziert sind, in 
Krisensituationen zu helfen, und zwar sowohl 
in sozialen und rechtlichen Belangen und 
natürlich auch in allen medizinischen Fragen, 
bei Problemen der Geburtenregelung und in 
Partnerschaftsangelegenheiten. 

Die Mitarbeiter des Teams sind Experten 
mit einschlägiger langjähriger Erfahrung, und 
zwar ein . Arzt, der sich auf Grund seines spe
ziellen Aufgabenbereiches schon bisher, wie 
ich ja kurz angedeutet habe, sehr intensiv 
mit diesen Fragen beschäftigt hat, ein Gynä
kologe, ein Psychologe, ein Jurist als rechts
kundiger Berater und zwei Sozialarbeiter : ein 
männlicher, ein weiblicher. Sie haben sich zum 
Ziel gesetzt, in allen Konfliktsituationen, so 
wie es ja auch der vorliegende Gesetzesbe
schluß vorsieht, Entscheidungshilfen zu geben 
und einen Ausweg aus verfahrenen Situatio
nen zu weisen, und zwar mit der Handlungs
maxime sozial-human und unbürokratisch. Die 
Anonymität des Ratsuchenden - und das ist 
ungemein wichtig, das kann gar nicht genug 
betont werden aus der Erfahrung heraus -
wird selbstverständlich gewahrt. Nicht einmal 
der Name muß genannt werden, ein Kennwort 
genügt. Die regelmäßige Beratungszeit wurde 
publiziert, es kann aber auch telephonisch ein 
Termin mit einem Teammitglied vereinbart 
werden. 

Und nun die Erfahrungen. Die Frau Kollegin 
Schmidt hat gemeint, Sie geben noch keinen 
richtigen Uberblick. Sie geben aber doch einen 
Einblick. 

Bisher wurden an 35 Tagen Beratungsstun
den abgehalten. Dabei wurde die Beratungs
stelle von 83 Ratsuchenden aufgesucht. Zur 
Lösung der einschlägigen Probleme mußten 
naturgemäß mitunter mehrere Teammitglieder 
beigezogen werden. Insgesamt sind bei den 
angeführten 83 Fällen 1 1 4  Interventionen er
folgt. 

Vom Sachgebiet her verteilten sich die Be
ratungsfälle auf folgende Probleme - und 
das ist, glaube ich, der Beweis, daß die Be-

fürchtungen, die die Frau Bundesrat und die 
Frau Dr. Hubinek geäußert haben, keinesfalls 
zutreffen -: 20 allgemeine ärztliche Probleme, 
acht gynäkologische, 17 psychologische Fälle, 
18 Rechtsberatungsfälle und 20 Fälle für die 
Sozialarbeiter. 

Der Inhalt der an das Team herangetragenen 
Probleme war außerordentlich weitgestreut. Es 
handelte sich jedenfalls durchwegs um solche 
Konflikte - und das möchte ich betonen -, 
die mangels eindeutiger Zuständigkeit von 
keiner der bestehenden öffentlichen oder amt
lichen Institutionen gut erledigt hätten wer
den können. 

Die Ursache, warum das Team bisher fast 
nur am Rand mit der Frage der Konzeptions
verhütung im engeren Sinn befaßt wurde, 
konnte noch nicht eindeutig Igeklärt werden. 
Ob dieses Problem mit Hilfe der praktischen 
Ärzte beziehungsweise der Fachärzte befrie
digend gelöst wird oder aber die Frauen die 
Empfängnisverhütung ohne j egliche fachliche 
Beratung - in eigener Regie sozusagen -
lösen und regeln, das war - wie gesagt -
noch nicht zu ermitteln. Sicher ist aber, daß 

,ein großer Kreis potentieller Klienten einfach 
noch nicht angesprochen werden konnte, näm
lich die Mädchen, die entweder aus Unkennt
nis oder aus Scham eine fachgerechte Bera
tung bisher 

'
nicht beansprucht haben und deren 

Probleme daher weitgehend offen sind. Des
halb wurden auch aufklärende Plakate ent
worfen, die an den allgemeinbildenden und 
berufsbildenden mittleren und höheren Schu
len in unserem Bereich und in den Betrieben 
affichiert wurden. 

Zur Effektivität der Tätigkeit dieser Bera
tungsstelle in Sankt Pölten möchte ich nach
stehende kurze Statistik anführen: 

Von den Gesamtfällen konnten 31 in einer 
oder mehreren Beratungen beziehungsweise 
durch sofortige Intervention einer eindeutig 
positiven Erledigung zugeführt werden. 

Acht weitere Fälle konnten durch Aus
sprache und Beratung gebessert beziehungs
weise einer gewissen Entspannung zugeführt 
werden. Meist war hier eine klare positive 
Lösung nach der Natur der Konfliktsituation 
- es handelte sich um familiäre oder eheliche 
Probleme - nicht möglich. 

In acht Fällen muß der Versuch einer Bera
tung oder Hilfe als gescheitert betrachtet wer
den. 

In weiteren neun Fällen ruht zurzeit eine 
weitere Tätigkeit der Beratungsstelle, da die 
Probleme nach der ersten Beratung derzeit 
nicht, nicht mehr oder nicht wieder aktuell 
sind. 
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Weitere 17 Fälle stehen nam wie vor in 
laufender Betreuung, weil eben nam der Natur 
der Sache dies erforderlim ist und mit einer 
einmaligen Hilfe oder kurzzeitigen Beratung 
das Auslangen nimt gefunden werden kann 
und konnte. 

Smließlim sind in zehn Fällen die Betreffen
den nam der ersten Beratung nicht mehr er
schienen, sodaß über das weitere Schicksal 
des Konfliktes keine Aussage gemamt werden 
kann. 

Wie vorgesehen, haben bisher insgesamt 
sechs Teamgespräme stattgefunden, wo bei 
Anwesenheit aller Mitglieder des Beratungs
teams einerseits schwierige komplexe Fälle 
durchbesprochen wurden, andererseits allge
meine, organisatorische oder administrative 
Fragen der Beratungsstelle erörtert wurden. 

Zusammenfassend möchte ich daher auf 
Grund dieser eindeutigen Fakten feststellen: 

Für uns Sozialisten sind diese Beratungs
stellen keine getarnten Abtreibungseinrich
tungen, wie uns unterstellt wurde. Wir sind 
auch keine Kindesmörder, wie wir von Krei
sen, die eigentlich die verständnisvolle Liebe 
und nicht den blindwütigen Haß verkörpern 
sollten, in Plakataktionen bezeichnet wurden, 
bloß weil wir die Entkriminalisierung des 
Smwangerschaftsabbruches in Krisensituatio
nen als humanere Lösung vertreten. 

Wir Sozialisten haben durch unsere konse
quente Sozial- und Familienpolitik, deren Lei
stungen doch unbestritten sind, bewiesen, daß 
es uns um eine sinnvolle und um eine zeit
gemäße Regelung a 1 1  e r familienpolitischen 
Maßnahmen in rechtlicher, medizinischer und 
materieller Hinsimt geht. Wir sind für den 
Smutz des werdenden Lebens und ebenso für 
den Schutz des gewordenen Lebens, und wir 
sehen in den Familienberatungsstellen einen 
weiteren sehr wichtigen Beitrag auf unserem 
Weg zu einer humaneren Gesellschaft. (Beifall 
bei der SPO.) 

Vorsitzende: Weiters hat sich zum Wort 
gemeldet Frau Staatssekretär KarI. Ich erteile 
ihr dieses. 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Elfriede 
Karl: Frau Vorsitzende I Hoher Bundesrat! Als 
der Bundeskanzler im September 1972 zu einer 
Enquete eingeladen hat, bei d-er das Konzept 
für die Beratungsstellen, das auch dem Ihnen 
jetzt vorliegenIden Gesetz zugrunlde liegt, 
zum ersten Mal vorgelegt wurde, war noch 
nicht bekannt, wie die damals wohl schon 
begonnene Strafrechtsdiskussion ausgehen 
wird, und es war auch noch nicht bekannt, 
wie letzten Endes die Strafbest!imm'llIlgen über 

den Schwang,erschaftsabbruch aussehen wer
den. Vor dieser Enquete waren schon Monate 
hindurch Vorbereitung,sarbeiten und Vorbera
tungen im Gang.e, sodaß ich wohl sehr gut 
sagen kann - und mit 'gutem Gewissen sagen 
kann -, daß dieses Gesetz, das Ihnen hier 
Jetzt vorliegt, weder ein Alibi für die Fristen
regelung lJst noch daß bier ,ein beabsimtigtes 
timing zugrunde liegt. AHerdings ist die 
Errichtung salmer Beratungsstellen - oder 
besser 'gesagt 'i:hre Förderung durch den 
Bund - für uns eine der positiven Maßnah
men, die man gegen den SmwangerschaftsaJb
bruch eben setz-en kann, und rinsofern besteht 
zweifellos ,ein Zusammenhang mit dem Straf
recht. 

Die Bedeutung der Familienplanung, die Be
deutung solcher Beratungseinrichtungen zei
gen die Beispiele der LäIl!der, die ·auf diesem 
Gebiet schon ·eine sehr lange Trad'ition halben, 
näm1im vor allem die skandinavischen Staaten 
und England, die nämlich trotz einer seit Jah
ren wesentlich J'iberal'eren Strafgesetzgebung 
bezüglich des Schwang,erschaftsa'bbruches eine 
wesentlich geringere Abortusrate haben als 
österreich. 

Ich darf mich nun mit den Einwendungen, 
mit den kiriti,schen Anmerkungen, die hier ge
macht wurden, beschäftigen. Die Frau Bundes
rat Egger hat kritisiert, daß die Fami'li'e nicht 
ausdrücklich als Gegenstand der Beratung oder 
des Gesetzes 'genannt wiJ:1d und daß der Mensch 
zu weni'g im Vordergrund steht. 

Frau Bundesrat! Ziel d.ieser Beratung ist der 
Mensch - es kann nur der Mensch sein -, 
allerdings gleichgült!i'g, db er jetzt mit der 
FamiUe oder allein kommt. Zum Ausdruck 
kommt das in ein'em sehr ,bescheidenen Satz 
- das stimmt, das gebe ich zu -, daß nämHch 
die Beratung "jedermann zugänglich" sein 
muß. Das heißt eben: Jugendlichen, Erwach
senen, Alleinstehenden und Personen, die in 
einer Fam'tlie und mit einer FamUie leben. 

Zum Ge.ist ctes Gesetzes beziehungsweise 
zu der hier ang-e'sprochenen Wertfreiheit oder, 
besser gesagt, Wertungsfreiheit, so wie es 
ursprünglich 'Zugegebenennaßen nicht sehr ge
schickt und nicht sehr exakt ausgedruckt in 
den Erläuternden Bemerkungen geheißen hat, 
möchte ich fol'gendes sagen : 

An sich ist es ein Grundsatz der modernen 
Sozialarlbeit, der Methode des case-work, die 
auch in j eder Schule für SoziaLarbeit gelehrt 
wird, daß der Berater in seiner Tätigkeit alle 
Möglichkeiten, die sich dem Ratsuchenden in 
einer ·bestimmten Situation hieten, aufzuzei
gen hat, also die Vorteile und die Nachteile 
der einzelnen Möglichkeiten, und zwar unter 
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Hintansetzung .seiner eigenen .subj ektiven 
EinsteUung, um so dem Ratsuchenden eine 
freie Entscheidung zu ermöglkben. Das war 
ul1sprünglich unter dem Ausdruck "wertungs
fI'ei" auch geme'int, und das ist der Geist, in 
dem diese Beratungsstellen arbeiten müssen, 
wenn _sie überhaupt erfolgreich sein woUen. 

Di'e kritisierte Definition des Arztes, näm
lich, daß -er in der Lagt8 -sein muß, über Fami
lienplanung zu :informi,eren, und befugt sein 
muß, Empfängnisverhütungsmittel zu ver
schreiben, wu:rdt8 in Ubereinstimmung mit dem 
Ärztegesetz gewählt. Sie -soll zum Ausdruck 
bringen, daß zwar dort nicht unbedingt ein 
Frauenarzt sitzen sol'1 - wo man ihn hat, 
ist es natürHch sehr gut -, daß es aber ein 
Arzt sein muß, der eine entsprechende Aus
bildung hat, eine Ausbildung dahin gehend, 
daß er eben in diesen Fragen Auskunft geben 
und ,auch das Empfängnisve:r;hütungsmittel ver
schreiben kann. 

Frau Bundesrat Egger! "Gesundhe'itliche Be
lange sind n'icht Berarungsge-genstand." Das 
stimmt. Ich darf vielleicht in diesem Zusam
menhang auf die mir nicht Iganz v,erständliche 
Kritik der Frau Abgeordneten Dr. Hubinek 
hinweisen, die die Beratungs1zwecke als zu 
weit gesteckt bezeichnet hat. Aber die gesund
heitliche Betreuung der werdenden Mutter und 
des Kindes ist an sich Sache der Schwangoeren
und Mütterberatung der Länder ;  ,si'e . haben 
diese BeratungssteUen nach dem Jugendwohl
fahrtsgesetz zu errichten, und es war nicht die 
Abstcht dieses Gesetzes, das aus einem 'ganz 
anderen Gesichtspunkt her -geschaffen wurde, 
hier dies'e Schwangeren- und Mutterberatung 
zu fördern. AußePdem darf ich darauf hinwei
sen, daß mit der höheren Ge'burtenbeihilfe, 
verbunden mit den Untersuchungen im Mut
ter-Kind-Paß, eigentlich die -gesunldheHliche 
BetreuuIl'g der werdenden Mutter un'd des zu 
erwartenden Kindes ganz entschei1dend verbes
sert worden ist. 

Der Vergleich in Ihr:em russischen Beispiel 
ist hier nicht ganz richtig, denn Sie schildern 
im wesentlichen die BeTtatung vor einem 
Schwangerschaftsabbruch, wenn ich Sie rrichtig 
vel'lstanden ha'be. Hier sagt das Strafigesetz 
g,anz -eindeutig, daß eine der Voraussetzungen 
für -die Straffre1heit j a  ,die Beratung durch 
einen Arzt - 'g,erade über di,e medizinisch.en 
Konsequenzen eines Abbruches - sein soll. 
Abgesehen davon wäI'e eine so weitgehende 
gesundheitliche Betreuung nach den Bestim
mung,en des Ärzteg,esetzes in den Familien
beratungssteUen g,ar niebt möglich. Wir wü'r
den hier ganz eindeutig in einen Konflikt 
kommen. 

Sie haben auch -gesa'gt, daß für <die Vollzie
hung des Gesetzes das BundeskanZ'I'eramt und 
nicht die Landeshauptleute zuständig lsind: Es 
ist eln Bundesgesetz, es list eine Bundesförde
rung und für die VollziEfuung haftet der Bun
deskanzler gegenüber dem Nationalrat. (Bun
desrat Eda E g g e r :  Aber die Landeshaupt
leute haben mittelbare Bundeskompetenzen!) 
Ja, natürlich werden wir uns der zuständi-gen 
Abteilungen der Ämter der Landesregierun
gen, der zuständigen Mitgliieder der Landes
regierungen, die j a  unter ander-em die Errich
tung der Beratungsstellen durchführen und 
auch 'betreiben sollen, bedtj,enen, wenn es zum 
Beispiel darum geht, die Frage des l()lkalen 
Bedarfes, der Zweckmäßigkeit der Errdchtung 
einer Beratungsstelle zu klären. 

Mehrfach wurde krit!isiert, daß acht Millio
nen zuwenig sinld. Das 1st ein Betrag, der für 
das Jahr 1974 vorgesehen jst, in dem wir er
warten, daß w.ir etwa 40 Beratungsstellen zu 
fördern ha'ben. 

Eines haben Wir nämlich aus den Erfahrun
gen der vergaIlJgenen Monate gelernt: es ist 
das nicht ·eine Einrichtung, die man auf einmal 
aus dem Boden stampfen kann, sondern es 
bedarf s'ehr umfangreicher Vorbere'itungsClII'bei
ten :in jedem Einzelfall; das j'st ein Prozeß 
auf Zeit. Die Beratungsstelle erfordert be
stimmte qualitative Erfordernisse, und wir 
haben eben den Betrag in das BU'dget genom
men, den wir glauben heuer zu brauchen. 
Natürlich ist ·es unser Ziel, die Beratungs
steHen auszuweiten, und zwar nach Möglich
keit auf jeden politischen Bezirk bez'iehungs
weise, wenn besonders ungün.stige geogr,a
phische Voraussetzungen vorliegen, auch auf 
weiter. Sicherlich werden wir, wenn sich der 
Bedarf zeigt, ,in den nächsten Jahren auch 
entsprechend größeroe Budgetsummen vorse
hen. 

Zur Beratungszeit. Frau Bundesrat, das 'ilst 
ein Mindesterfordernis, das in manchen Orten 
genügt, wie die Erfahrungen zeigen. Kalku
liert iogt dieser Betrag, der für die ·einzelne 
BeratungssteUe genannt ist, -an 'Sich auf mehr, 
und zw.ar im EinV'ernehmen mit den Sozial
referenten und Gesundheitsreferenten der Län
der, näml'ich auf acht Stunden in der Woche. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß man 
dam'it auskommt. 

Die Frau Bundesrat Schmidt war der Mei
nung, di'elSe Beratungsstellen seien nicht neu, 
es hätte sie .bisher schon auf privater BaSis 
der Gesellschaft für Familienplanung, der ver
schiedenen Diözesen gegeben. 

Frau Bundesrat! Das habe ich n.ie bestritten. 
Wir haben auch nie behauptet, hier etwas 
Neues erfunden zu haben, sondern wir föroern 
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und wir forcieren dies'e EinriCh:tung. Sie lS'el'bSt 
haben j a  zugege'ben, daß es ohne öffentliche 
Förderung nicht möglich ist, sie auszubauen, 
und das ist auch etwas, was mir von den 
Bürgerme'istern dler Gemeinden, die sich mit 
diesen Fragen beschäftigen, von den zustän
digen Landesreg,ierungsmitgloiedern und auch 
den pnViateh Träg'ern bestätigt wird: ohne 
die Förderung des Bundes wäre es ganz ein
fach nicht möglich ,gewesen, hier überhaupt 
zu 'einer Ausweitung zu kommen. 

Sie haben auch die geringen Erfahrung,en 
angeschnitten. Sicher, diese öff.entHchen Bera
tungsstellen - es ist nicht nur die in Sankt 
Pölten, es gibt in der Zwischenzeit bereits 
mehr - existieren erst Steit einer relativ kur
zen Zeit. A'ber wir haben gerade bei den Vor
bereitungen seihr eng mit den privaten Rechts
trägern zusammengearbeitet, uns natürlich 
auch deren Erfahrungen bedient und uns auch 
mit den Trägern dieser Beratungsstellen und 
ihren Mitarbeitern beraten. 

Ihre Befürchtung, daß die BedarfsbeS'tim
mung, die in diesem Gesetz enthaUen jst, sich 
zum Nacbteil ländlicber oder schwach besiedel
ter Regionen auswirken könnte, möchte ich 
zerstreuen. Gerade das Gegenteil 'ist die Ab
sicht dieser Bedarfsklausel. Es ist für jeden 
Rechtsträoger bequem, in 'einem relativ dicht 
besiedelten Gebiet Isolche Beratungsstellen zu 
errichten, vor allem in der Großstadt, denn 
dort kriegt ,er am oleichtesten die nötigen 
Ressourcen. Er kriegt 'sie umso schwerer am 
Land. Und ohne eine Bedarfsklausel hätten 
wir unter Umständen eine Konzentration in 
wenigen größeren Städten, und das Land 
würde wirklich leer ausgehen. 

Uns gebt es eben vor allem darum, 
die an sich - so wie alle finanzleUen Mittel -
auch hier grundsätzlich knappen Mittel so zu 
lenken, daß eine möglichst gleichmäßige reg,io
nale Verteilung ,entsteht. Das i'st der Zweck. 
der Bedarfsbestimmung. 

Zu den mobilen 'Beratungsstellen muß ich 
etwas s,ag,en :  Es -gibt hier einen Versuch der 
Gesellschaft für Familienplanung. Sie hat ver
sucht, allerdings n.icht mit einem Bus, lSondern, 
was etwas Ähnliches 'ist, in Gemeinden in 
einem Betrieb eine BeratungssteHe zu errich
ten. Der Versuch :ist als gescheitert hezeichnet 
worden. Und das sagt ,schon sehr deutlich, 
daß solche mobile Beratungsstellen nicht ganz 
unproblematisch sind. Es ' gibt allerdings ·eine 
andere Möglichkeit, die 'in 'einem Bundesland 
auch bereits wahrgenommen w.ird, nämlich 
BeratungssteUen von der Landeshauptstadt aus 
durch ambulante Teams zu betreuen, aber in 
fixen Räumen, nicht in einem Bus. Nämlich 
deswegen: wenn ein Bus dort steht, sieht und 

weiß jeder ,gleich, warum dLe oder der dort 

hin9'ehlt, und er kann ,sich letzten Endes aus
rechnen, was sie wollen. 

B.itte, zum Ausbau von Schwangeren- und 
Mütterberatungsstellen 'grundsätzlich ja.  Das 

Gesetz läßt die Möglichkeit offen, es enthält 

keine Vorschriften darüber, wo diese ,Bere

tungssteUen situiert. sein müssen. Es liegt an 

den zuständigen Rechtsträgern, diese Möglich

�eit auszunützen, wobei .ich sagen möchte, .sie 
tun es zum Teil auch. Problematisch ist hier 
aHerdings die Mütteflberatung, und zwar aus 
hygien'lscben Gründen. Es ist sehr schwer, in 
Räumen, wo Säuglinge ,betreut und untersucht 
werden, dann auch das Publikum von der 
Straße - ,ich bitte, das nicht negativ zu ver
stehen - hineinzubr.ingen. 

Frau Bundesrat Eg'ger! Ihren Wünschen nach 
mehr fuopagierung und Information stimme 
ich zu. Das ist eine Frage, die 'geklärt w-erden 
muß, wir haben im Budgoet 1974 für dies'e 
Zwecke 2,5 Millionen SchilLing. Wir sind auch 
bereits dabei, enrlJsprechende Werbestrategien 
ausarbei1en zu 'lassen, aber es stimmt, es muß 
also auch hier eine ,gewisse We'l1bung erfolgen. 

Untersuchungen der Ursachen des Zuruck
g,ehens des Wunsches nach Kindern kann man 
in einer Beratungsstelle nicht anstellen, das 
würde ganz eindeuti'g der Venschwiegenheits
pHicht widersprechen. (Bundesrat Edda 
E g g e r: Nein, das war auch nie gemeintf) 
Es ,gibt alLerdings solche Untersuchungen be
reits, nicht vom Bund, aber es gtbt eine zum 
Beispiel sehr intosressantte Arbeit, die die Ge
meinde Wien über das generative Verhalten 
der Wiener Bevölkerung hat durchführen las
sen und d,Le über die GrÜIllde :sehr viel Auf
schluß gibt, warum j emand Kinder haben wi'll 
oder nicht beziehungsweise wonach sich der . 
Kinderwunsch richtet. 

Daß die Beratungsstelle keine Vermittlung 
VOJ;l Sp:italsbetten für den Schwangerschafts
abbruch werden soll, das ist mehrfach ausge
drückt worden. Es hätte wahrscheinlich wenig 
Sinn, das in das Gesetz hineinzuschreiben. Ich 
glaube ,eines : Auch wenn man den G,eist des 
Gesetzes zu seinem Inhalt machen würde, wäre 
das schw.ierig und wahrscheinlich wenig sinn
voll. Denn der Geist kann nicht vom Buch
staben des Gesetzes kommen (Bundesrat Edda 
E g g e r: Auch der Buchstabe ist maßgebend!), 
sondern nur von den Leuten, die dort aribei
ten: von den Beratern, und das sind Ärzte, 
das sind Sozialarbeiter und das sind Juristen, 
an deren Ausbildung und ethischer Haltung 
man eigentlich keinen Zwei,f,el haben dürfte. 
Und, Frau Bundesrat, ich zumindest hahe .so 
viel Vertrauen zu diesen .Beratern, die außer
dem ja auch geschult werden, die also zu 
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Informanonstagungen zusammengerufen wer
den, daß 'ich 'g,laube, daß sie dieses Gesetz 
sicherlich im richtigen Geist, nämlich den, den 
wir alle meinen, durchführen werden. Danke. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Ich begrüße den im Hause er
schienenen J'Usti'ZIIlinister Dr. Brod'a auf da.s 
herzlichste. (Allgemeiner Beifall.) 

Wortmeldung liegt keine rmehr vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Dies i'st nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
,gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Alb stimmung. 

Bei der A b s t i m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzespeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu er
heben. 

3. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 23. Jänner 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Gesetz über Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenscbaften geändert wird 

(1075 und 1080 der Beilagen) 

4. Punkt: Gesetzesbesdtluß des Nationalrates 
vom 23. Jänner 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Gesetz über Gesellschaf
ten mit beschränkter Haftung geändert wird 

(1081 der Beilagen) 

Arbe1tsverfassungsgesetz, BCBl. Nr. 22/1914, 
ein AufsiChtsrat zwingend vorgeschrieben wer
den. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 29. Jänner 1 914 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
besChlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 23. Jänner 1974 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Gesetz über Erwerbs
und Wirtschafts genossenschaften geändert 
wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzende: Berichterstatter über Punkt 4 
ist Frau Bundesrat Dr. Anna Demuth. ICh bitte 
um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Hohes 
Haus! Durch den vorliegenden Gesetzesbe
schluß des Natiofilalrates soll in Anpassung an 
das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/ 
1 914, ein Aufsichtsrat auch in Fällen zwingend 
vor,geschrieben werden, in denen derzeit keine 
gesetzliche Pflicht zur Bestellung eines Auf
sichtsrates 'besteht. Die Pflicht zur Bestellung 
eines Aufsichtsrates .soll nun insbesondere be
stehen, wenn das Stammkapital 200.000 S und 
die Anzahl der GesellsChafter 50 Ü'berstei:gt 
oder die Anzahl der Arbeitnehmer im Durch
schnitt 300 übersteigt. 

Der Rechtsausschuß hat die vorliegende Ge-

Vorsitzende:  Wir gelangen nun zu den setzesvorlage in Beratung genommen und mich 

Punkten 3 und 4 der Tagesordnung, über die beauftragt, den A n t r a g  zu stellen, gegen 

eingangs beschlossen wurde, die Debatte unter diese Vorlage keinen Einspruch zu erheben. 

einem abzuführen. 

Es sind dies : 

Änderung des Gesetzes über . Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und 

Änderung des Gesetzes über Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung. 

Berichterstatter über Punkt 3 ist Herr Bun
desrat Bednar. Ich bitte ihn um die Berichter
stattung. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus! -Durch 
dies'en Gesetzesbeschluß des Nationalrates sol
len eini-ge für die Genossenschaften vooo!flng
lich ,gewordene Ergänzung,en des Genossen
schaftsgesetzes vorgenommen werden. So ,soll 
beispielsweise die Zulässigkeit des Nichtmit
gHederg,eschäfts auStdrück.lich festgeLegt und in 
einer das Wesen der Genossenschaften be
rück.s:ichtigenden Weise geregelt werden. Fer
ner soll für GenossensChaften mit mindestens 
40 Arbeitnehmern in Anpassung ' an das 

Vorsitzende: Danke. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein, 
die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sidl Herr Bundesrat 
Dr. Heger. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Heger (OVP) : Frau Vorsit
zende! Herr BundesmInister! Sehr VIerehrte 
Kol'leginnen und Kollegen! Gestatten Sie, Frau 
Vorsitzende, daß 'iCh mich am Beg,inn meiner 
Ausführungen an meinen alten Lehrer Spann 
erinnere, der 1930 in seinem Buch über die 
Gesellschaftslehre gesChrieben hat: 

"Die Tugend des praktischen Politilke'rs ilst 
daher die 'gl'eiche wie jene des OrganisatoI'lS. 
Der Politiker wie der Or,ganisator ist sdläpferi
scher Gestalter. Wenn man die Politik arts 
die ,Kunst des MögliChen' bez.eicb.net hat, so 
ist das insofiern :richtig, als jeder Schöpfer 
Aug,enmaß haben und wissen muß, sowohl 
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was er kann, wie aum, was bei Einsatz dieses 
KönneI1lS in Anbetrarot der voryegebenen 
Wirklimkeit (und ihres jähen Wecbsels, der 
immer neue Lagen smafft) herauskommt, was 
also an Wirkung erreichbar -ist. Der Unter
schied liegt nur darin, daß der KLeine wenig, 
der Große v,iel kann. Die ,KunSlt des Mög
Umen' muß aber bei allem Tun geübt werdenl 
Nicht nur der Politiker, der Unternehmer, der 
ATbeiter, der Techniker, sie tsind aUe an das 
Mögliche gewi-e'sen und dürfen keine Phanta
sten sein." 

Meine Damen und Herren I Wenn kh mir 
erlaubte, dies anfangs zu zitieren, so, weil 
die heiden Gesetze, ÜJber die wir zu befinden 
haben, tatsächlich solme sind, bei denen die 
Politiker die "Kunst des Möglichen" geübt 
haben. 

Es ist kla:r, daß die Änderungen des Genos
sensChaf.tsges,etzes und GmbH-Gesetzes den 
alleinigen Zweck. verfolgen, eine AnplClJssung 
an das inzwischen ·ebenfalls besChlossene 
Arbeitsverfassungsges'etz, 'insbesondere be
züglich der Drittelparität im Aufs:iChtsrat, her
beizuführen. ICh bin ÜJber�eugt davon, daß das 
vorlieg-ende G esetz die zähen Verhandlungen 
berück.JsiChtigt hat, die der GesefJzwerdung vor
angingen. Sie waren zäh und hart, um zwi
schen den Sozialpartnern die entsprechende 
Einigung herbeizuführen, um, das sage iCh 
jetzt von der Unternehmerseit'e her, ;auch den 
weiten Belangen der Interessen der gewerb
I.ichen WirtsChaft, jnsbesondere der Klein- und 
Mittelbetriebe sowie der Familienbetriebe, 
möglichst nahezukommen. Es stellt also einen 
echten Kompromiß dar, der in der Notwendig
keit der ß.efolgung des Arbeitsv,erfassungs
gesetzes kommen mußte. 

Ich bin durChaus bereit, zu sagen, daß das 
gegenwä:rttige Gesetz jletzt vdelleicht keine 
optimale Lösung für die Wirtschaft, für den 
W.irtschaftstreibenden und d'ie Unt,ernehmun
gen darstellt, daß es a:ber zweifeHos zu ein-em 
optimalen und tragbaren Eryebnis für beide 
Teile führen wird. 

Ich begrüße als Vorgeschichte jenen Grün
donnerstag 1973, an dem sich die Sozial
partner über die ZusammenarbeiJt grundsätz
lich geein:igt haben und damals grünes Licht 
für dies'e drei Gesetze Ln ihrer Gesamtheit 
g.eyeben haben. Wilr begrüßen, daß ,in diesem 
Gesetz von seHen der Wirtschaft aus die 
Möglichkeit .gegeben iJst, daß die Ei1genständig
keit des wirtschaf.tlichen Unternehmers nicht 
zu Mg berührt wird. Es bleibt auch be,i seiner 
Verantwortung. 

Wir haben zunächst die Sorge -gehabt, daß 
es, um den Wünschen der einen Seite zu ent-

sprechen, unter Umständen zu einer judi
kablen Betriebsführung kommen könnte, daß 

in der Folge dann eine "Zentralverwaltungs
wirtschaft" entsteihit und, wie es e'iner IhJ'1er 
Herren von der sozialistischen Seite im Parla
ment gesagt 'hat, daß er dieses Gesetz ,als 
einen "Grundpfeiler der Demokratisi-erung der 
WirtsChaft" belf.rachte. Ich hüte mich vor einem 
Ausdruck, der zu DemokTatisierungen von 
Machtbereichen führt, denn ,es könnte 'in der 
Folg,e zu dem sehr peinlimen Tausch der 
AutorHäten kommen, von dem ich 'glaube, 
daß er von keiner der ,beiden Seiten g·e
wünscht wird. 

Ich wm das Positive an diesem Gesetz her
vorheben. Durch die Dr'irttelbeteli'ligung wird 
es eine echte Zusammenarbeit ,geben. Unld 
wenn die Antetilseigner als solche nicht üher
stimmt werden können, so kann auch die 
andere Seite nicht übersti1ll\IIl.t werden. In 
dieser Pattstellung g·ehe im d:ies-es echlf!e 
menschliche Kompromiß .insofern, ,als die 
Partner gezwungen werden, ISO lang-e am 
grünen Tisch zu verhandeln, so lange miltein
ander zu reden, bJs sie zu gemeinsamen 
Lösungen kommen. ICh frage Sie, meinte 
Damen und H-eITren : In welchem der vorher
gegangenen Gesetze kam -es zu einem derart 
echten Lösungsbestreben, wo man sagen muß : 
Am Ende müssen aHe dafür sein, sonst gibt 
es keinen Abschluß? 

Bestimmt hat di'e Wirtschal\t laIs solche liier 
das meiste an R:iskoen übernommen, aher 'auch 
das meiJSt'e an Eigenwillen herg,eben müssen. 
In Zeiten außerordentLicher wirtschaftlich-e!l' 
Belastungen - und in diesen stehen wir j etzt 
schon - ist es sehr gut und sehr wohl richtig, 
wenn in den Aufs.ichtsräten die Ding,e auf 
den Tisch -gelegt weIden, sodaß man sich nicht 
mehr ein X für ein U vormachen kann, son
dern wo ·eben a 1 1  e mit dem P,wblem be
schäftig:t werden müssen, wie man Krisen 
überw.inden klann, wjle man ,s:ie überwinden 
muß, wenn man dann gezwungen ist, von allen 
Seiten her die Betriebserhebungs'bögen gen au 
zu studieren, die B.ilanzen tgenau zu analysi-e
ren und genau zu verwerten, was an Informa
tionen Jn einem Betrieb vorhanden ist. 

Mti diesem Ges,etz wird nicht nur dle Freude 
gemacht, mitbestimmen zu können, sondern 
mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren, 
wird ein große's Maß an Verantwortung :all 
denen übertragen, die nun neu in den Auf
sichtsräten wlirken werden. Wenn bisher 
schon die Arbeiltnehmer durch Beobachter in 
den Aufsichtsräten mitgearbeitet haben, so 
sind sie jetzt zur Mitverantwortung mehr her
angezogen als hisher. 
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Sie werden sehen, daß in der Leistungs
g.emeinsChaft, die w,ir anstreben, das große 
Ziel und die Vorstellung·en von einer "Ver
tei'lungs·gem·einschaft" nicht 'erfüllt werden 
können. Si'e werd,en j etzt alle sehen, was es 
heißt, im harten Wettbewer,b die ' L�istung zu 
erfü�len, di'e man erbringen muß, um einen 
Betflieb wirtschaftlich zu führen. 

Wir werden zur Kenntnis nehmen mÜlss.en, 
daß ·es 'in di'esen großen AufsiChtslfäten ill!iCht 
mehr nur naCh der Erfüllung von WünsChen 
gehen wird, sondern daß wir uns mill: d'en 
harben Problemen besChäftig·en müssen, die 
aus jedem Betrieb stündliCh erneut auf uns 
rukommen. 

Wir werden sehen, wie ,es mit der Investi
tionsfreude sein W1ird, wenn der Aufsichtsrat 
zu entsCheiden hatl 

Wir werden sehen, wie anläßliCh der 
40-Stunden-Woche, ,<ne im nächsten Jahr auf 
uns zukommt, die menschlime Arbeitskraft 
durch die MaJschine ersetzt werden muß. 

Wir werden damit .im Zusammenhang s,ehen, 
welche Investitio.nen notwendig sein werden, 
um dieses Leck zu füllen, um OsterI"eiCh in 
dem harten europäischen und We'ltwettbewerb 
jene wirtschaftliChe Rolle weiterspielen lassen 
zu können, die es sich veroienrt hat. Ich sehe 
durch diese's GeJSIetz die Möglichkeit ,gegeben, 
daß es in den Betrieben zu ,einem sinnvollen 
Mtteinander kommen wir.d. Ich habe mir das 
überlegt und wHI es Ihnen so sag,en: Ich 
glaube, daß dam1t eine MögLichkeit mehr ge
geben ist, aus der tatsächlichen Leistungs
gesellschaft zu ·einer Verantwortungs gemein
schaft für alle Os1.erreicher zu gelangen! 

Lassen Sie mich, meine Damen und HeNen, 
wieder mit ·e:inem Z.itJat schließen aus diesem 
Buch, das ,ich anfangs z'itiert habe; Frau Vor
sitzende, Sie gestatten es mir. Unter dem 
Kapitel "Politik und Gemeinschaft" sagt 
Spann: 

"Zur Beurteilung der poLitischen Erscheinun
gen jst festzuhalten, daß die Politik als Gebi,et 
des Handeins den geistigen Gemeinschaften 
gegenübersteht. Und zwar ist die Politik als 
Handeln (laIs ,HHfshandeln höherer Ordnung') 
daJS Dienende, Gemeinschaft als Empfinden das 
U rsprüng 1iche.·· 

So, meine Damen und Herren, S'ehe ich 
immer wieder - und kb vellsuche das bei 
meinen Beiträgen in dies·em Haus immer 
wieder zu bringen -, daß wir Parlamentarier, 
wir Mitglieder des Bundesralbes dafür verant
wortl�ch s:ind, a'ls Diener für alle österreicher 
hiier in diesem Hause zu larbeiten, damit will' 
das Wädlteramt und die Kontrollfunktion 

- wi'e ich das schon ,so oft die lEhre hatte, hier 
zu sagen - auch tatsächlich erfüllen. (Beifall 
bei der avp.) 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Czerwenka. Icb erteile ihm dieses. 

Bundesrat Czerwenka (SPO) : Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende !  Herr Miruisterl Hoher Bun
.desratl Die Geburtsstunde für das Gesetz über 
Erwerbs- und Wi.rtschaftsgenO/Ssenschaften 
schlug am 8. Apr.il 1813. Es ,ist also hundert 
Jahr,e ,aU. 

Trotz des gut durchldacht'en Gesetzestextes, 
der sicherlich zukunftsori,entiert war, ist es 
durch di'e Entwicklung des österreichLschen 
GenossenschaftsweISens un:bedil1'gt erforoerlicb.., 
daß eine vordringlich gewordene Teilreform 
und notw,endi,g 'gewordene Ergänzungen des 
Genossenschaftsyesetzes durchgeführt werden. 

Wenn ,im Bericht des JusrtizaUlsschusSies in 

1012 der Beilagen zu den s1enographischen 

Protokollen vermerkt ist, daß dieser Gesetzes

änderung die Abs.icht zugrunde liegt, di'e Ent
wicklung des österreichischen GenoSiSten
schaftsweseIliS besonders in d,en letzten Jahr-
7lehnten - ich betone : Jahrzehnten - ein
zuholen, dann wundere -ich mich, daß W,iDt
schafts- und Genossenschaftsexperten nimt 
schon früher daran gedacht haben, dies zu 
tun; umsomehr deshalb, weil Ihr·e zuständigen 
Mirrister in Ihr,en ,eigenen Reihen gestanden 
sind. Diese Adress'e 'geht an die konservative 
OVP. 

Gestatt'en Sie mir nun einen kurzen ge
schichtlichen Rückblick ; nur ein:ige M�nuten. 

Die Idee, die den modernen Genossen
schaUen zugrunde liegt, hat ihre Wurzeln 
in der alten Erkenntnis , daß die Geme'iruschaft 
mehr ·erreicht als einzelne. Der Mensch braucht 
die Gemeinschaft und ordnet s:ich daber ,in sie 
ein. Der Mensch kennt Sleit jeher den Wert 
der Sotidarität, des FüreinanderstehenJs und 
des Zusammenschlusses. Geschicht'liche Quel
len beweis'en, dlaß ,es schon im Altertum, zur 
ZeiJt der Babyionier un'd so weiter, Zusammen
schlüsse mit Selhsthi'lfecharaMer gegeben hat. 
Meist handelte es sich um Vereiniguntg·en von 
Handwerkern, Bauern, Fischern, Seeleuten und. 
so weiter. 

Ein Zusammenschluß ältester Form in 
unser,em Raum, lin unserem BereiCh war der 
germanische 'Sippenverband, ein familienrecht
licher Zwal1'gsrverlJand. 

Nach Auflösung dieses Sippenverbandes 
trat di'e Marktg,enoss,enschaft, eine landwirt
schatitliche Genossenschaft, im landwirtschaft
lichen Bereidl auf und als Gegenstück dazu 
für die Handwerker die Zunft, die ebenfaUs 
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eine Selhsthilfevereinigung war, die di'e Preise 
der von den Mitgliedern erzeugten Waren 
festsetzte und den Wettbewerb regelte und 
so ihren Mitgliedern - ebenso wi1e heute -
ein standesg,emäßes Einkommen und eine ge
wdsse 'soz-ial,e Sicherheit 'gab. 

Di,ese Gesellschaftsordnung wuroe im 
1 6. Jahrhundert vom. Absolutismus abgelöst, 
in dem für die mittela:1terlkhen Zusammen
sdllüsse, die ,auf Selbstverwaltung beruhten, 
kein Platz mehr war. Sie wurden immer mehr 
dem Einfluß des Staates unterworfen. Aus dem 
freien Bürger wurde der Untertan. 

Die Aufklärungszeilt ·wirkte ·aber diesem Be
stand und der weiteren Entw,iddung entg:egen. 
Der Liberalismus forderte die persönlidle Frei
heit und die unbsh'inderte Betätigung des ein
zelnen und der Gruppe. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bahnte siidl eine technische Revolution an, 
die im 19. Jahrhunldert Idas Industfi.ezeHalter 
e·inleitete. D1e Wtrtschaftsform des Kapitalis
mus erreichte ihre Hochblüte, und damit trat 
die soziaI'e FIIa'g,e :in den Vordergrund. 

Wlirtschaftlich schwach waren die kleinen 
Handwerker, die KI'e'ingewerbetreibenden, die 
Mehrzahl der unselbständigen Arbeiter und 
Angestellten und die gesamte Landwirtschaft. 
Die Geldv.erleiher nützten die verzweif,elte 
Situation der Finanzschwachen aus und unter
gruben durch Wucherzins 'ihI1e Existenz. Für 
einen Gul'den mußte ein KJieuzer Zins bezahlt 
weroen ; das 'sind 52 Prozent I In manchen Fäl
len war es sogar noch mehr. Von 1867 bis 1892 
wurden im deutschsprachi'gen Raum in der 
österreichisch-ungarismen Monarchie nicht 
weniger als 185.000 landwirtsdlaftl!iche Be
triebe versteigert. 

Diese Zeit forderte einen neuen Weg. Er 
wUI1de im Laufe vieler Jahre unter großen 
Mühen und nach oft bitteren Enttäuschung,en 
gesucht und schHeßlich von Männern gefun
den, die vom Gemeinschaftsideal, der SoH
darität, durchdrungen waren. Sie schufen die 
GenoS!s'enschaften. 

Um überstehen zu können, war ·es 
erforderlich, die Interessen di,eser Klein
betI1iebe genossenschaftlich zusammen
zufassen, sei ·es nun 'im Einkauf oder in der 
V:erarbeitung, vor allem aber im Verkauf. 
Neue Produktionsmethoden wurden ent
wi<kelt. 

Mit diesen Neuerungen wurden noch viele 
andere Kräfte mobi'Iisiert. VeI1g'leichsweise 
war die GewerbeoIdnung 1 14 Jahre alt; 1 859 
beschlossen, 1860 .in Kraft getreten. Mit rund 
40 Novellen wUI1de die Gewerbeordnung den 
Veränderungen der Zeit annähernd angepaßt. 

Trotz aUedem war die Gew.erbeolldnung ver
alrtet und wurde abg,eänldert, was :in den kom
menden Jahrzehnten der gewerblichen Wirt
schaft gute Dienste ,im Interesse der öster
reichi.schen Wirtschaft l'eiSlten wird. 

Das hundert Jahre alte Bundesgesetz über 
Erwerbs- und Wirtschaftsgen09senschaften 
wu:rde hing·egen nur zweimal novelliert, die 
Genoss·enschaftsgesetznoveHe 1934 und 1936. 

Außerdem wurde am 10. 6. 1903 ein Gesef.'.Z 
erlassen betreffend die Itev·tsion der Erwerbs
und Wirtschafts'genoSlsenschaften und anderer 
Vereine, in dem im § 1 Gott sei Dank die Ver
pflichtung festgelegt ist, daß die registrierten 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenscb.aften so 
wie die vorher erridlteten Vereine ihre Ein
richtungen und ihre Geschäftsführung in allen 
Zweigen der Verwaltung mindestens in jedem 
zweiten Jahr der Prüfung durdl einen der 
Genossensdlaft beziehungsweise dem Verein 
angehörenden Sachverständigenrevisor zu 
unterziehen haben. 

Am 21 . 3. 1918 folgte - das gehört auch 
dazu - die Genossenschaftskonkursverord
nung. Die Genossenschaften sind im Geiste 
der Selbsthilfe in den verschiedensten Formen 
entstanden. Die Initiative dazu ist von allen 
Seiten ausgegangen, von den Arbeitern und 
Angestellten, von den Bauern und Gewerbe
treibenden. Damit ist ein · wichtiger Faktor 
in die Wirtschaft eingetreten: die Realisierung 
der Genossenschaftsidee hat dem Mitglied 
Vorteil gebracht, aber auch leistungsfördernd 
auf viele Wirtschaftszweige gewirkt. Das hin
ter uns liegende Genossenschaftsj ahrhundert 
ist ein Beispiel der Erziehung zur Wirtschafts
demokratie - ich sage ausdrü<klich: der 
Wirtschafts demokratie, was Sie. Herr Doktor, 
verneint haben - und hat am Wadlstum 
unserer Wirtschaft einen maßgeblichen Anteil. 

Das alte Gesetz ist nicht mehr zeitgemäß. 
und vier große Verbände fordern eine An
passung an die heutige Zeit. In allen Be
reichen unseres Lebens und damit auch in der 
Wirtschaft ist eine Strukturveränderung ein
getreten. Daß diese Tatsache so lange nicht 
erkannt worden ist, ist nicht zu verstehen. 

Auf der Genossensdlaftsebene haben 
manche Kreise so getan, als ob die Zeit 
stehengeblieben wäre. Auf die Dauer war das 
unmöglich, und die Entwicklung ist stärker 
gewesen, sodaß durch die Praxis wirtschafts
fremde Bestrebungen durchbrodlen werden 
mußten. 

Herr Gener.a1sekretär Mussil wind 'Wlissen, 
warum er so lange eine Gesetzesänderung 
verhindert hat. Minister Broda zwar hat eine 
NQvellierung verlangt, aber es ist nie ein 
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einstimmiger Beschluß zustande gekommen. Bedeutung denn je. Auch hier waren Selbst
Minister Bock war ebenfalls dagegen. Es wur- hilfe und Solidarität die Grundpfeiler des Be
den Ministerkomitees. Beamtenkomitees ein- strebens. 
gesetzt. aber der Erfolg blieb aus. 

Im Jahre 1966 war der Höhepunkt der Aus
einandersetzung. Die OVP ging jedoch dieser 
Sache aus dem Wege. Man wollte dieser Ent
wicklung nicht Rechnung tragen und den Lei
stungswettbewerb verhindern. Abgeordneter 
Dr. Mussil und Präsident Sallinger haben sich 
im Namen der Bundeswirtschaftskammer 
gegen eine Novellierung ausgesprochen. 

Vor der Jahrhundertwende entstanden auch 
die ersten Kassenvorschußvereine. heute 
Sparkassen genannt. Notgedrungen deshalb. 
weil für große Einkäufe das erforderliche 
Kapital aufgebracht werden mußte. Diese ge
nossenschaftlichen Bewegungen wurden von 
der damaligen österreichischen Regierung 
nicht begrüßt. da sie der Meinung war. diese 
Gründungen würden einen revolutionären 
Geist in die Bevölkerung tragen. 

Die Uberzeugung der Genossenschaft und 
damit der Wille zur gemeinsamen Arbeit war 
jedoch stärker als die Gegenargumente. Die 
Regierung beschäftigte sich daher mit diesem 
Problem und stimmte nach Prüfung sämtlicher 
�akten der Genossenschaftsgründung zu, die 
1m Jahre 1812 erfolgt ist. Bewundernswert ist. 
daß bereits ein Jahr später. im Jahre 1813, 
ein Genossenschaftsgesetz in Kraft getreten 
ist. das bis heute - wie schon erwähnt _ 

nur zweimal novelliert wurde. 

Die große Bedeutung der Genossenschaften 
erkennen wir heute, wenn wir die wirtschaft
liche Entwicklung und die damif verbundenen 
Auswirkungen betrachten. Ohne Genossen
schaften wären wir sehr oft in Notsituationen 
gekommen. die uns durch den großen Idealis
mus der Genossenschafter erspart geblieben 
sind. 

Im Jahre 1803 wurde in Osterreich nach dem 
Vorbild von Deutschland der Raiffeisenver
band gegründet, der - das müssen wir mit 
Hochachtung sagen - für unsere Wirtschaft 
bis heute sehr viel geleistet hat. Ebenso muß 
ieb die Konsumgenossensebaften erwähnen 
die trotz manch harter Widerstände z� 
Wohle der österreiebischen Bevölkerung 
Wesentliches beigetragen haben. Audl bin 
ich verpflichtet. die Bau- und Siedlungs
genossenschaften zu erwähnen. die gerade 
n�ch dem Zweiten Weltkrieg geholfen haben, 
dIe Wohnungsnot zu lindern. Ohne sie wäre 
es ��cht

. 
gelunge�. die dringenden Wohnungs

bedurfmsse zu losen. Und die landwirtschaft
lkhen Genossenschaften haben heute mehr 

Hier komme ich wieder auf Raiffeisen 
zurück. Er war es. der der Verelendung des 
Bauernstandes dadurch entge�enzuwirken ver
sucht hat. ;indem er -den Bauern Geld zu einem 
tragbaren Zinssatz zur Verfügung gestellt hat 
und es auf diese Weise den Bauern möglich 
war. zu wirtschaften. ohne Gefahr zu laufen. 
auf Grund ihrer Insolvenz Haus und Hof 
versteigern zu müssen. 

Und nun zur Gesetz,esänderung : 

§ 1 sieht eine Konkretisierung jener Vereine 
vor. die in diese Erwerbs- und Wirtschaftsge
nossenschaften einbezogen werden. Im Nach
wort stand allerdings : "und dergleichen". Wir 
wissen ganz genau aus der VeDgangenheit, daß 
das immer wieder zu Meinungsverschieden
heiten und zu verschiedenen Auslegungen 
führt, wenn es zum Schluß heißt: "und der
gleichen". Eine Präzisierung war daher unbe
dingt erforderlich. 

§ 5 a, angefügt an das alte Gesetz. sieht vor. 
daß in Anbetracht der Ausdehnung der Zweck
geschäfte auch Nichtmitglieder aufgenommen 
werden dürfen. Ich glaube, nicht unbedingt 
darauf hinweisen zu müssen. daß der § 5 a 
schon früher. obwohl er noch niebt § 5 a war. 
bereits bestens praktiziert wurde. Außerdem 
ist die Beteiligung an juristischen Personen, 
das sind von der Rechtsordnung mit 
eigener Rechtspersönlichkeit versehene Per
sonenvereinigungen. zum Beispiel eine Kör
perschaft oder ein Verein. oder eine Ver
mögensmasse, eine Anstalt oder Stiftung, 
vorgesehen. Diese handeln durch ihre gewähl
ten Organe. 

§ 1 1  sieht eine wesentliche Erleichterung 
des ursprünglichen Textes vor. da der Vor
stand einzelne Vorstandsmitglieder für be
stimmte Arten von Geschäften ermächtigen 
kann. Herr Doktorl Das war frü1her Dicht 
drinnen. Früher war der gesamte Vorstand 
beauftragt, Unterschriften zu leisten. damit 
ein Geschäft getätigt werden konnte. Bitte 
sehen Sie nachl Früher mußten sämtliche Mit
glieder des Vorstandes - ich erwähne es 
noch einmal - unterzeichnen. es müßte denn 
sein. daß im Genossensdlaftsvertrag andere 
Bestimmungen aufgenommen waren. Man hat 
hier eine Angleichung an die Handelsgesell
schaften vorgenommen. bei denen das bereits 
üblich war. 

Im § 24 des alten Gesetzes heißt es, daß der 
Genossenschaft ein Aufsiebtsrat. der aus den 
Genossenschaftern gewählt werden muß. mit 
Ausschluß der Vorstandsmitglieder - das be-
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tone ich ganz besonders - als Prüfungs organ 
bestimmt werden kann. Einstens eine Kann
bestimmung, die jetzt zu einer Muß
bestimmung abgeändert wurde, wenn die Ge
nossenschaft mindestens 40 Arbeitnehmer be
schäftigt. 

Ein Sprecher im Plenum des Nationalrates 
- ich habe es selbst gehört - hat in diesem 
Belange Bedenken geäußert. Er sagte, ein Mit
glied des Vorstandes könne sich nicht selbst 
kontrollieren, und meinte damit, daß ein Vor
standsmitglied in den Aufsichtsrat gewählt 
werden könne. Er hat aber das Gesetz nicht 
richUg studiert, denn im § 24 des alten Ge
setzestextes ist der Aufsichtsrat als Kann
bestimmung eingebaut Es heißt wörtlich: 

"Der Genossenschaftsvertrag kann dem Vor
stande einen Aufsichtsrat, welcher von den 
Genossenschaftern aus ihrer Mitte, mit Aus
schluß der Vorstandsmitglieder, gewählt wird 
und dessen Bestellung zu jeder Zeit wider
ruflich ist, an die Seite setzen." Somit fällt 
die Selbstkontrolle, die zumindest in diesem 
Belange nicht in unserem Sinne läge, weg. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Der in § 24 a angeführte Gesetzestext lautet: 
Sollte ein Aufsichtsrat nicht bestellt werden 
oder umfaßt er nicht wenigstens drei Mit
glieder nach Einräumung von einer dr,ei
monatigen Frist, so hat das R'eg.itstergericht 
das Recht, Mitglieder aus der Mitte der Ge
nossenschafter selbst zu ernennen. 

§ 32 : Im Falle der Beschlußunfähigkeit einer 
Generalversammlung mußte, wenn der Ge
nossenschaftsvertrag nichts anderes be
stimmte, eine zweite Versammlung einberufen 
werden. 

Nach dem neuen Gesetzentwurf kann nach 
Abwarten von einer Stunde ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen 
Mitglieder beschlossen werden, wobei aller
dings in der Einladung darauf hingewiesen 
werden muß. Es handelt sich hier u.In eine An
gleichung an gesetzliche Bestimmungen, die 
in den meisten Vereinen und Institutionen 
bereits praktiziert werden. 

§ 55 beinhaltet eine Fristbestimmung, die 
sehr sinnvoll ist Es ist dies die Verjährung 
der Deckungspflicht nach drei Jahren, die auf
genommen wurde und schon im Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch verankert ist. 

Eine logische Folgerung der Gesetzes
abänderung ist § 78, der sich wieder mit den 
Forderungen an einen Genossenschafter aus 
seiner Deckungspflicht befaßt. Die Verjährung 
beträgt in diesem Falle wieder drei Jahre. 

In § 79 wird festgelegt, daß an einen aus
geschiedenen Genossenschafter der Geschäfts
anteil ein Jahr nach Ablauf des Gesdläfts
jahres ausbezahlt wird. Im alten Gesetzestext 
war die Auszahlung der Gesdläftsanteile an 
den vorhandenen Genossenschaftsvertrag ge
bunden, der in manchen Fällen wesentlich 
längere Zeiten vorgesehen hatte. 

§ 95 sieht eine Kompetenzentfledltung vor. 
Waren früher in bezug auf Staatsaufsicht drei 

Minister zuständig, der Handelsminister, der 

Innenminister und der Justizminister, so ist 

nun mit der Vollz'iehung nur mehr der 

Bundesminister für Justiz betraut. Das ist also 

eine Ausschaltung des übertriebenen Büro

kratismus. 

Hoher Bundesratl Es ist kein Zufall, daß 

dies,es Gesetz in leiner sozialistischen Bun{lles

regierung abgeändert und der neuen Zeit an

gepaßt Wird. Denn gerade die sozialistische 

Reg,ierung list es, die aUe, nicht mehr zeit

gemäße Ges'et�e -entstaubt, reformiert und 

novelli-ert und 'S'ie damit der Gegenwart -an

paßt und sie audl zukunfts orientiert gestaltet. 

Ich glaube, wir halben Beispiele in der Ver
gangenheit zur G eniiJge. 

Idl bin mir des.sen 'Sicher, daß schon f,rüher 
für dieses Gesetz Voral'tbeiten geleistet wur
den, die aber zu keinem Erfolg geführt haben. 
Wir können uns-er,em Justizminister für seine 
InittCl'tive herzlkh danken. Ich danke a'ber auch 
allen j enen, die an d'i,eser Teilreform mit
gearbeitet haben. 

Zusammenfassend und abschließend darf ich 
daher nochmals meiIl!e Genugtuung über diese 
Teilreform zum Ausdruck bringen. Ein aUes 
Gesetz wur-de zeitgemäß albg-eäIl!dert sowohl 
für die betroff,enen Genossenschaften als audl 
l etzten Endes für die österreicMsme Volks
wirtschaft. Aus diesen Gründen gi'bt die 
:soziaI.is1':isch·e Bundesratsf,ra:ktion dieseT Teil
l'teform gerne ihre Zustimmung. (Beifall bei der 
SPtJ.) 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet ist wei
ters Herr Bundesrat Ing. Eder. Ich bitte. 

Bundesrat Ing. Eder (OVP) : Frau Vor
sitzende! Sehr 'geehrter Herr Bundesminist,erl 
Meine sehr geehrten Damen und Herren I Das 
Genossensch'afts'gesetz, das heute novelliert 
werden soll oder Idessen NoveHe heute be
schlossen werden :soH, 'ist 'ein sehr altes Ge
s-etz, wie wir bereits gehört haben, d,enn es :ist 
über hundert Jahr-e alt. Daraus könnte man 
nun mit Recht den Schluß Cilbleiten, daß es 
ei.n sehr gutes Gesetz gewesen sein muß, 
denn es wurde ja nur - wtie wir schon 
hörten - zweimal novelliert. Di,eses bisher 
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geLtende Genos:S'en:sdlaftS'gesetz ist die :recht
liche Grundlage rur die heutigen Genossen
schaftsformen in anen ihren Sparten. 

Der Herr Vorredner hat vorhin gesagt, es 
ist k!ein Zufoall, daß Idi'e NoveHiierung 'gerade 
in -die Z.eit der sozialistischen Regierung fällt. 
Er hat nicht mit Vorwürfen gespart, daß die 
OVP ei'genHich in den vergang.enen Jahren 
und Jahrnehnten nichts getan hätte; Er hat 
das aber 'g·leich wi�der aufg,ehoben, da ,er 
zum ersten Raiffei'sen ein enormes Kompli
ment g,emacht hat - .ich meine, im besonderen 
dem Ra'iffeisenv-erband - und zum zweUen, 
weil er gesagt hat: Natürl;ich ,sind Vorarbeiten 
gemacht worden, aber ,erst jetzt ist es zur 
Beschlußfassung gekommen. Und -ich sage 
Ihnen aum, warum es 'erst j etzt dazu gekom
men 1st. 

Wenn d'i,eses Gesetz jetzt leinstimmig be
schlossen wird, dann heißt das doch, daß sich 
die Sozialpartner treffen mußten und daß sie 
e.ine 'g,emeinsame Lösung 'gefunden haben. Für 
Sie war es damals, als Sie keine Regierungs
veI'lantwortung zu tragen hatten, s,ehr leicht, 
nein zu ,sagen zu einer Lösung, zu der Sie jetzt 
sehr wohl j a  'gesagt haben. (Beifall bei der 
OVP.) Daraus sehen Sie also, daß es nicht 
so ist, daß -die OVP das verhindern wollte, 
sondern erst daJS Zusammentreffen der Sozial
partner hat zur NoveiJ.le geführt. 

Wir alle wissen, daß diese GenO'SlSenscha-fts
gesetznovelle aus einem Paket heraus
genommen ist, 'daß 'gem�insam mit der Ge
noss ensche.fts'gesetrznovelle die Gewerbeorld
nung, die ArbeitsmaI1ktrverfassung und das 
noch ausstehende Steuergesetll hier mit her
einyenOlIllmen werden müss·en. 

Es ·erhebt s1ch nun zwangsläufig auf GI1lI1Id 
der historischen Entwicklung der Genossen
schaften, auf Grund der Tatsaen.'e, daß das 
jetzige Genossenschafts'gesetz über hundert 
Jahre al1: ist, d�e Frage : Sind denn die Ge
noS'sensch!aften heute noch von Bedeutung, 
sind sie noch aktuell? Oder auch: Wie Isind s,ie 
entstanden? 

Wie sind s'ie entstanden? Hüer kann ich mir 
zum Großtei'l AU'sfüohrungen sparen. Melin V'ffi"
ehrter Vorredner hat das alles hier angeführt 
und hat sogar 'eiinige Jahrtausende 'ZUrück
gegr,iffen, um uns die Genossenschaftsentwick
lung hier darzuleg'en. Ich darf mich daher mi,t 
einem etwas kürzer,en Z,eitraum beiiassen. 

Zuerst zahlenmäß1g vieH eicht 'eIn paar Ge
danken. Es gibt derzeit in Osterreich 4400 
Genoss,errschaften, davon 3800, die Idem RaHf
eisenS'ektor ,angehören, mit 1 ,6 Millionen Mit
gliedern ; dann die g,erw'er·blich'en Geno.ssen-

. schaften, di1e rund 500.000 Mitglleder haben, 

und letztlich die Konsumgenossensmaften mit 
rund 508.000 Mitgliedern. Wenn ich die Mit
gHederzahlen zusammenrechne, dann kommt, 
alles zusammeng'enommen, ·eine Zahl von 
etwa 4,6 Mi:ll'ionen Mit'gliedern :he,raus. 

Wenn man logIscherweise nUT einen Fami
lienangehörigen zu j,edem Mitgl'ied dazu
rechnet, bedeutet das mit anderen Worten, 
daß zwei Drittel der Osterreicher dn irgenld
einer Fonn MitgUed 'einer GenOISsensmaft 
sind. Und damlt 'ist die große, enorme Be
deutung der G enossensmaft, glaube ich, ganz 
besonders unterstrichen. 

Zur Klarheit mömte ich noch dazUJSagen, 
daß 'es über dilese genannten Genossen
schaften hinaus auch nom scheinbare Genos
senschaften 'gibt, die aber nichts mit dem G e
nos'senschafts'gesetz zu tun haben, so etwa 
eine WaSISerwerks·genossensc:haft oder, wenn 
Si,e wollen, eine Jaydrgenoss,enschaf.t. Die be
zeichnen sich zwar so, haben aber im Sinne 
des GenossenschCJIftsgesebzes mit Genossen
schaften nichts zu tun. 

Ich sagte Ihnen schon, daß die historische 
Entwicklung hier bereits erwähnt wuIld·e, iCh. 
möchte dies von der wirtschaftlichen Seite 
ganz kurz noch einmal unterstreichen bezie
hungsweis,e bel,euchten. 

Der Beginn des Genoss,ensdlaftsweserrs in 
Osterreich 'ist auf die iachtziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts zurückzuführen ; in eine 
Zeit also, in der es in Osterreich einen enormen 
wi.rtschaftlichen Notstand gegeben hat. Män
ner mit Mut und Tatkraft auf allen Ebenen 
haben dann dij1e Genossenschaftsidee realiiS'iert, 
und eine rasche Ausbreitung des Genossen
schaftsg.edankens ist die Fol'ge gewesen. Das 
Grundprinzip der Genossenschaften war und 
ist, -den ,anderen zu helfen, auf d,emokratische 
Weise und solidarisch für den anderen ein
zutJ:'leten. 

In der Ersten Republik that die GenoSlSen
schaft simerliich wesentlich zum Ausbau bei
getragen, und ,es war dies der erste Abschnitt 
der Entwicklung des Genossenschaftswesens. 
Allerdings müssen wir feststellen, daß es 
durch die spekulativ-e Entwicklung der Wirt
schaft nach dem Ersten W'eltkrieg und durch 
den Warenmangel ,einen gewaltig,en Rück
schlag 'geg,eben hat, und erst die Sanierung 
der Währung dm Jahre 1922 hat wieder eine 
Aufwärtsbewegung :im Genosserrsch!aftswesen 
eingeleitet. Man hat dama'ls ,eing,esehen, daß 
man regional und über:r:e'gional den Kapital
aufwand ordnen muß und daß man den Ein
kauf von algrarischen Produkten und die Ver
marktung agrarischer Erzeugnisse am <besten 
genossensch,aft1ich organisieren kann, da man 
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in der Veredlungs- und VermarlctungSlWirt
schaft, wenn man eine ,entsprechende Genos
senschaft hat, wesentlich mehr sowohl dem 
Mitglied als auch dem Käuter, ,sprich dem 
Konsument�n, dienen kann. 

D.ie Weltwirtschaftsikrise, die dann in den 
dreißiger Jahren heIleingebrochen 'i,st, hätte 
sich wahrlich wes1entlich schlechter .aus�wirkt, 
wenn es keine Genossenschafrten gegeben 
hätte. Die Genossenschaften haben damaLs 
geholfen, hier das Äl'gste zu verhindern. Es ist 
schon ges'agt worden, daß damals Hunderte, 
Tausende, Zehntausende Bauernhöfe ver
steigert wurden; diese Zahl wäre wahrschein
liCh wesenUich größer gewesen, hätten nicht 
Genossenschaft.en entsprechend Einhalt ge
boten. 

Zweiter Weltkri.egi nach 1945 Wi1ederauf
bau. Hier kann man zwei große Z·eitabschnitte 
deutlich voneinander !l;r:ennen : Bi'S 1955 d'Le 
Z.eit des VerkäufermaTktes und ab 1955 die 
Zeit des Käufermarktes. Das heißt also, in 
dieser Zeit mußte sich ,auch di1e Genossen
schaRsorganisation umstellen. Vorher .galt es, 
Waren zu erz,eugen und s1!e anzubteten; di'e 
Nachfrage war natürlich entsprechend groß. 
Später aber hat 'S'ich der Aufgabenbereich um
gedreht, man mußte vor allen Dingen Quali
tät auf den Markt bringen, damit der Käufer 
ang,esprochen werden konnte. 

Heute befindet sich die Genossenschafts
bewegung in ei.nem g·ewaltigen Struktur
wandel, der in Fusionen und Kooperationen 
seinen Höhepunikt hat. Dieser Strukturwandel 
ist zweHellos notwendi'g, um rationeller und 
leistungsfähiger zu werden und um sich den 
ständig vor sich gehenden Marktänderungen 
anzupassen oder, anders .g.es agt, den Ratio
nalisierungserfolg auch 'in der Zukunft zu 
sichern. Di.e MarktkonzentI1ation in <der Wirt
schaft 'ist j a  heute einmalig, und da!her -ist es 
auch notwend-i'g, daß 's,ich die Genossenschafts
organi.sation anpaßt. Hier ist vor aUen Dingen 
die Stärkung des Genos,senschaftsverbund,es 
sehr 'in den Vordergrund zu stellen. 

Das ist sicherlich leichter ·gesagt als g,etan. 
Denn wenn ich den Verbund stärtke, bedeutet 
dies, daß vorgeschaltete PrimärgenoSiSen
smaften einen Teil ihrer Autonomie der 
nächsthöheren OIlganisations'Stufe abgeben 
müssen. Wir glauben aber, daß das absolut 
notwendig und richtig ist, weil damit vom 
Verbund aus marktsteuemd ein�J'egriffen wer
den kann. 

Die Konzentration ist auch die Voraus
setzung dafür, um kapitalintensive und 
spezialisi,erte Verarbeitungsbetri.ebe errichten 
und bauen zu können. Diese Großbetriebe, 

diese Groß unternehmungen reichen bis in den 
industriellen Ber:eidl, .nicht nur auf der ge
werbl1idlen Seite, sond,ern in der Größenord
nung hinauf bis zum industriellen Betrieb 
und bis zum irrdustr,ieHen Bereich. 

Daß dem Genossenschaftsrwesen die Aus
bildung und die Wei.terbHduIllg der Mitg'lijeder, 
der Funktionäre, der Angestellten und der 
Arbeiter stets ein Herzensbedürfnis war, 
mödlte ich nur der VolIstäTIi<Hgkeit halbe'r an
führ.en. 

Nun darf ich kurz zu den Änderungen der 
heutigen Novelle kommen. Ich habe mir nur 
die wesentlichsten Punkte herausgenommen. 

Hier wäre ,erstens das Isogenannte Nimt
mitgI.iederg,eschäft anzuführen. Wir von der 
Raiffeisenorganisation war:en .immer der M.ei
nung, daß di,e GenosseIlJSchaft primär den Mit
gliedern zu dienen hat. Es wäre eine schlech
tere Ausgangsposition gewesen, hätte man 
nicht auch einen gewissen Proz,entsatz Nicht
mitgliede:rgeschäfte getätigt. Diese Genossen
schaftsgesetznov,elle stellt eindeuti.g fest, daß 
wohl das Mitgliedel'geschäft den Vorrang hat, 
daß aber natürllich auch Nichtmitglieder
geschäfte gemacht wertlen können. 

Zum zweiten ist die Beteiligungsmöglichkeit 
zu erwähnen. Auf Grund dieser Gesetz·es
novelle ,ist es möglich, daß 'sich Genos:sen
schaften an Organisationen ander:er Rech1ls
form beteiligen. Eine Forderung, die die Raiff
eisenorganisation schon immer aufge'stellt hat, 
weH d,ies auch :richtig und sinngemäß ist. 

Hier ist allerdingIs die :steuerliche Frage 
noch offen, und wir hoften, daß der ent
sprechende Gesetzesantrag demnächst im Par
lament behandelt wird. 

Der dritte PUIllkt betreff�nd Änderungen, 
den ich behandeln möchte , ist die Vertretung. 
Hier - das muß 'ich Ihnen sagen - hat mein 
Vor.I1edner g'eirrt, wenn er gesagt hat: Bi'sher 
hat man immer nur dann ein Geschäft ab
schließen können, wenn der gesamte Vorstand 
gezeichnet hat. Das war aber nur in Sonder
fäHen der Fall. So mußte etwa bei ·einer Fusion 
natürlich - das ist auch heute noch der 
Fall - der 'gesamte Vorstand zeichnen, nicht 
aber bei einem normalen Geschäftsbetrieb, bei 
der Abwicklung des normalen Geschäftes. B.Ls
her hat es schon immer geheißen, daß der Ob
mann u n d  ,ein Vorstandsmitgl:i.ed zu zeich
nen haben. (Bundesrat C z e r w e n  k a: Es 
müßte sein, daß eine eigene Erläuterung er
folgtl) Nein. leb s ag.e Ihnen, daß es so war; ii<h 
könnte Ihnen das aus der Praxis .in Dutz.enden 
bewei'Sen. Selbst der Geschäftsführer hat, 
w.enn er VorstandSlIlllitgHed war, mit dem Ob-
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mann zeichnen können. J,etzt ist es natürlich 
auch möglich, daß er 'als Prokurist mit dem 
Obmann zeichnet. Aber so, wie Sie es meinten, 
war es nicht. 

Wir Isind a'bsolut der Meinung, daß ;auch die 
Genossenschaft nextibel, beweglich sein muß, 
daß daber auch die Zeichnungs1berechtigung 
auf e'ine Ebene gelStellt werden muß, die eine 
rirsche Handlung ermöglicht. 

Der v-ierte Punkt, den jch hier behandeln 
möchte, betrifft die Regelung im Aufsichtsrat. 
Da .spielt nun natürlich das Arheits
v.erfassungsgesetz eine. wesentliche Rolle. W,ir 
sind 'absolut damit einv-erstandw, wenn die 
Kontrollfu'llktion ,in der Genossenschaft lSO
wohl vom Unternehmer wie auch vom Arbeit
nehmer, -also in der besagten Drittelparität, 
durchgeführt wird. 

Ich muß dazu gleich noch fol'gßllldes 'Sagen: 
Mir p·ersönlich - ich habe sehr vitel mit Ge
nossenschaften zu tun - ist keine einzige 
Genoss·enschaft bekannt, di.e bisher keinen 
Aufsichtsrat g'ehalbt hat, es sei denn eine 
ganz kleine, aber wenn sie einen gewiS'slEln 
Geschäfts'ber-eich gehabt hat, war immer auch 
ein A:ufsichtsr.at vorband,en. 

Wir begrüßen ·also diese neue Form, wie si-e 
sich Jetzt ergibt. Denn durch die Mitverant
wortung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
wird doch, wie ich -glaube, sehr deutlich unter 
Beweis gesteHt, daß Untern-ehmer 11Ild 
Arbeiter ,auf Gedeih und Veroerb miteinander 
verbunden sind. 

Der nächste Punkt, den ich kurz behandeln 
werde, betl"ifft die :sogenannte Wartestunde. 
Diese hat -es bei ein'Zelnen Genossenschaften, 
nicht bei allen, schon ,gegeben. Jetzt ist es 
obligator,ilsch, daß die Generalversammlung, 
falls bei der ersten Einberufung zu wenig 
Mitglieder da sind, nach Abwarhmg einer 
Sttmdle natürHch ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder abgeführt werden 
kann. 

Der sechste Punkt ist der Gläubigerschutz. 
Er ist an und für sich nicht zu verurteilen, 
obwohl er kein Plus für die Genossenschafts
bewegung als solche bringt. Der Gläubiger 
muß nämlich j etzt fünf Jahre, nach Ablauf des 
Kündigungsjahres, warten, bis er die Ge
schäftsanteile ausbezahlt bekommt. Wir glau
ben aber, daß das in der Praxis kaum eine 
große Bedeutung haben wird. Selbstverständ
lim sind wir bereit, dem zuzustimmen. 

Der siebente Punkt, den ich mir noch ver
merkt habe, betrifft die Wahl der Delegierten 
auf maximal fünf Jahre. 

Ich selber bin Obmann einer sehr großen 
Genossenschaft, die vor etwa fünf, sechs Jah
ren das Delegiertensystem eingeführt hat. 
Wir waren, wie ich glaube, die erste Genos
senschaft, die dieses Delegiertensystem durch
führte. Ich muß Ihnen sagen, daß sich das 
bestens bewährt hat. Denn bei einer größeren 
Genossenschaft kann man selbst dann, wenn 
man eine gut besuchte Generalversammlung 
hat, wahrscheinlich etwa nur 20 oder 30 Pro
zent der Mitglieder ansprechen. Beim Dele
giertensystem war es uns in den letzten J ah
ren möglich, bis zu 70 Prozent der Mitglieder 
zu informieren. 

Das heißt mit anderen Worten: Die Ge
schäftsführung beziehungsweise der Vorstand 
ist verpflichtet, zu Sprengelversammlungen 
hinauszufahren. Dorthin kommen auch die 
Mitglieder. Der Betreffende hört, was ge
schieht, und bringt auch seine Meinung, sei
nen Willen zum Ausdruck. Er bestimmt also 
mit, was in der Geschäftsführung geschehen 
soll. Dies bejahen wir absolut. 

Wenn hier drin steht: "kann" bis zu fünf 
Jahren gewählt werden, dann bin ich damit 
einverstanden. Ich hätte es aber nicht begrüßt, 
wenn man gesagt hätte, "nur" alle fünf Jahre 
sollen die Delegierten gewählt werden. Das 
ist also offengelassen. 

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß es klü
ger sein wird, wohl j edes Jahr hinauszufah
ren, die Delegierten zu wählen, aber sie zu
mindest zu informieren und sozusagen ihre 
Willens bildung mit nach Hause zu nehmen, 
weil damit besonders der demokratische Ge
danke des Genossenschaftswesens echt unter
strichen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Ich glaube also, daß dieses so gute Genossen
schaftsgesetz, das nunmehr über hundert Jahre 
gewährt hat, das bisher nur zweimal novel
liert wurde, wonach heute also die dritte 
Novellierung erfolgt, durch die zur Behand
lung stehende Novellierung einen Feinschliff 
bekommt. Dadurch wird es möglich sein, daß 
auch in Zukunft nicht nur die Interessen der 
Mitglieder, sondern auch die der gesamten 
Bevölkerung im besonderen vertreten werden. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Weiters ist zum Wort gemel
det Herr Bundesrat Steinle. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Steinle (SPO) : Frau Vorsitzende! 
Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wenn wir heute den Abänderungs
beschluß im Zusammenhang mit dem GmbH
Gesetz in Anpassung an das Arbeitsverfas
sungsgesetz ,fassen sollen, so kann ich nicht 
mit einem Zitat wie mein Kollege Doktor 
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steinle 

Heger beginnen, aher ich bin der Meinung, 
daß mit der einstimmigen Beschlußfassung 
über das ArbeitsV'erfassungsgesetz jene große 
Verantwortung 'bereits feststeht, die die 
Sozialpartner nach langer Diskussion normiert 
haben. Ich verweise in di,esem Zusammenhang 
auf die Drittelteilung der Aufsichtsräte. 

Herr Dr. Hegerl Da wurde versucht, die 
Verantwortung den Arbeitnehmern zuzuschie
ben, und man meinte, daß es notwendig sein 
werde, diese Verantwortung zu übernehmen. 

Meine Damen und Herren! Ich bin Vorsit
zender der Textilarbeitergewerkschaft des 
Bundesstaates Osterreich. Sie alle wissen, daß 
in allererster Linie dieser Wirtschaftszweig 
im Zusammenhang mit dem Export und mit 
dem Import sehr krisenanfällig ist. 

Hoher Bundesrat! Wir sind auch der Mei
nung, daß im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverfassungsgesetz die Möglidlikeit be
steht - das wollten wir ,schon immer -, daß 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die smwieri
gen Probleme, die in den Betrie'ben entste
hen können, in g,emeinsamer Atbeit bezie
hungsweise, wie Sie sagen, am grunen Tisch 
lösen. Ich ,glaube, es wird in Zukunft not
wendig sein, im Wege des Arbeitsverfas
sungsgesetzes jene ·ehrliche Zusammenarbeit 
anzustreben, die durchzuführen wir schon 
immer bereit war,en, um die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes zu gewährleisten. 

Es wird auch notwendig sein, auf Grund 
die'ses Gesetzes jene Basis zu schaffen, die es 
möglich macht, wirtschaftliche Probleme be
trieblicher Art, überbetrieblicher Art bran
cb.enmäßig gesehen, doch einigermaß,en in den 
Griff zu bekommen. 

Der Gesetzgeber hat sich in der Regierungs
erklärung vom 27. April 1970 zum Ziel ge
setzt, im Zusammenhang mit dem bestehenden 
Betriebsrätegesetz aus dem Jahre 1919  ein 
modernes Atbeitsv-erfassungsgesetz zu schaf-

Und da gebe ich Ihnen recht, Herr Doktor 
Heger: Wir werden, wenn die Zusammen
arbeit dementsprechend gut vor sich geht, 
auch die hiefür notwendige Verantwortung 
übernehmen, um die Arbeitsplätze erhalten 
zu können. 

Sehr geehrte Damen und Herrenl Wenn wir 
heute diesem Gesetz die Zustimmung -geben, 
dann, -glaube ich, deswegen, weil wir alle 
der Meinung sind, daß es auf Grund der wirt
schaftlichen Situation unser·es Landes in Zu
kunft notwendig sein wird, auf betrieblicher 
und wirtschaftlicher Ebene soweit als möglich 
die Probleme lösen zu können, die doch 
irgendwie vor der Tür stehen und bewältigt 
werden müssen. 

Wir von der Arbeitne'hmerseite sind der 
Meinung, daß es v.iel eher notwendig ist, 
öfter zu sprechen als weniger oft, um über
haupt die Grundlage dafür zu .schaffen, daß 
auf Grund der Beschäftigtensituation in Oster
reich auch weiterhin die Vollbeschäftigung er
halten werden kann zum Wohle der arbeiten
den Menschen .in Osterlieich. Ich danke. (Bei
fall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Wortmeldungen liegen nicht 
mehr vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies 
ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von den Berichters.tattern ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist auch nicht der 
Fall. 

Die Abstimmung über die vorlieg·enden Ge
setzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt g,e
tr·ennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  8 p r u  c h zu erheben. 

fen, um auch dI�e Mitbestimmung dahin 5. Punkt: Besdlluß des I Nationalrates vom 
gehend ausbauen zu können, daß auch die 24. Jänner 1974 betreffend ein Abkommen 
Funktionäre des Betriebes beziehungsweise zwismen der Republik Usterreich und der 
die Betriebsräte die Möglichkeit haben, lin das Volksrepublik Bulgarien über die gegenseitige -' 
Betriebsgeschehen realistisch und verantwor- Gewährung der Meistbegünstigung samt 
tungsbewußt einzugr·eifen. Briefwechsel (1077 der Beilagen) 

!Die Praxis war bis jetzt doch immer so, daß, Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 5. Punkt 
solange ein wirtschaftldches Untemehm.en der Tagesordnung: Abkommen mit Bulgarien 
auftragsmäßig und wirtschattsmäßig gut flo- über die gegenseitige Gewährung der Meist
riert hat, kein Verlangen nach einer Aus- begünstigung. 
sprache mi:t dem Betriebsrat vorhanden war. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hötzen-Nur dann, wenn der Betrieb in Schwierig-
dorfer. Ich bitte um den Bericht. keilen gekommen ist und es für notwendig 

befunden hat, von di,eser oder jener Organi- · Berichterstatter Hötzendorier: Hohes Haus! 
sation finanzielle Hilfe oder wirtschaftliche Bericht des Wirtschaftsausschusses über den 
Unterstützung zu bekommen, !ist man zum Be- Beschluß des Nationalrates vom 24. Jänner 
triebsrat gekommen. 1974 betreffend ein Abkommen zwischen der 
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Hötzendorfer 

Republik Osterreich und der Volksrepublik 
Bulgarien über die gegenseitig,e Gewährung 
der Meistbegünstigung samt BriefweChsel. 

Die Republik Osterreich und die Volks
r,epubHk Bul,garien gewähren einander gemäß 
Artikel 1 des gegenständlichen Abkommens, 
das am 28. Juni 1 973 .in Wien unterzeichnet 
wurde, die 'Meistbegünstigung hinsichtlich der 
Zölle und sonstigen Abga'ben, die anläßlich 
der Einfuhr oder Ausfuhr von Waren erhoben 
werden, ferner hinsichtlich der Art der Er
hebung dieser Zölle und Abgaben, die für die 
Zollabfertigung der Waren vorgesmrieben ist. 
Das Abkommen über die gegensei:tige Ge
währung der Meistbegünstigung wurde für 
die Dauer von zehn J ahI"en abg·eschlossen 
und verlängert sich automatisch um jeweils 
ein Jahr, falls es nicht gekündigt wird. 

Dem Nationalrat ersmien bei der Genehmi
gung des vorliegenden Abkommens d1e Er
lassung von Gesetzen im Sinne des Artikels 50 
Absatz 2 Bundes-Verfassung.sgesetz zur Uber
führung des Vertragsinhaltes in die inner
staatlime Remtsordnung niCht erforderlim. 
(Vorsitzender-Stellvertreter Ing. G a s s n e  r 
übernimmt die Leitung der Verhandlungen.) 

Der WirtsChaftsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage .in seiner Sitzung am 
29. Jänner 1'974 in Verhandlung genommen 
und einstimmig besChlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen 'EinspruCh zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsaussmuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
24. Jänner 1974 betreffend ein A:bkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Volksrepublik Bulgarien über die gegenseitige 
Gewährung der Meistbegünstigung samt Brief
wechsel wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter lng. Gassner: Im 
danke dem Berichterstatter für seinen Bericht. 

Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nimt 
der Fall. 

Wir ·kommen daber zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

6. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
24. Jänner 1974 betreffend ein Europäisches 
Ubereinkommen über die Arbeit des im inter
nationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahr
personals (AETR) samt Anhang und Unter-

zeichnungsprotokoll (1078 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter lng. Gassner: 
Wir gelangen nun zum 6. Punkt der Tages
ordnung: EuropäisChes Ubereinkommen über 
die Arbeit des im internationalen Straßen
verkehr beschäftigten Fahrpersonals. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mayer. 
leb bitte um den Beriebt. 

Berichterstatter Mayer: Hohes Haus! D as 
gegenstdndliChe Ubereinkomm,en, das im Rah
men der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa ausgearbeitet wurde, tst 
von OstefI"eich unter Vorbehalt der Ratifi
kation am 31 .  März 191 1  unterz·eichnet worden. 
Es bezweckt, die Sieb.erheit im internationalen 
Straßenv·erkehr (Person.en- und Güterverkehr) 
durch die Festlegung von ArbeitS'bedingungen 
der Lenker und Beifahrer von Kraftfahrzeugen 
im grenzüberschI"eitenden Verkehr zu fördern. 

Der Nationalrat 'beschloß anläßlich der Ge
nehmigung des vorliegenden Uberein
kommens im Sinne des Artik-els 50 Absatz 2 
Bundes-Verfassungsgesetz, daß dieser Staats
vertrag durch Erlassung von Gesetzen zu er
füllen ist. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die g·egen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
29. Jänner 1974 in Verhandlung genommen 
und einstimmig besChlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, �einen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner iBeratung stellt der 
Wirtschaftsausseb.uß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
24. Jänner 1974 betreffend ein Europäisches 
Ubereinkommen über die Arbeit des im inter
nationaLen Straßenverkehr beschäftigten Fahr
personals samt Anhang und Unterzeichnungs
protokoll wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitz.ender-Stellvertreter lng. Gassner: Ich 
danke für den Bericht. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sieb. Herr Bundesrat 
Precht!. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Prechtl (SPO) : Hoher Bundesrat! 
Meine sehr geehrten Damen und Herrenf 
Wenn wir heute das Europäiseb.e Uberein
kommen über die Arbeit des im inter
nationalen Straßenverk�hr beschäftigten Fahr
personals beschließen sollen, das unter der 
Kurzbezeichnung AETR bekannt ist, und wenn 
in den Einleitungsworten von den Vertrags
parteien zum Ausdruck gebracht wird, dieses 
Werk möge die Entwicklung und die Ver
besserung des internationalen Personen- und 
Güterverkehrs auf der Straße fördern, die 
Sicherheit des Straßenverkehrs ·erhöhen und 
bestimmte Arbeitsbedingungen im inter-
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nationalen Straßenverkehr nach den Grund- I der G emeinsdtaftsregelung anzupassen, erfor
sätzen der Internationalen Arbeitsorganisation derlichenfalls durdt die Kündigung des betref
reg�ln, so ist jetzt der richtige Zeitpunlkt fenden Abkommens. 
dazu, wo so viel über die Sicn.erheit auf den 
Straßen in Osterreich und in Europa geschrie
ben, gesprochen und diskutiert wird. Ich 
möchte dazu einige grundsätzliche Feststel
lungen treffen. 

Viele sind der Auffassung, .sicherheit auf 
den Straßen könnte nur mit einer Komponente 
sichergestellt w'8rden, nämlich den Fahrzeug-en 
ein Geschwindi-gkeitslimit zu geben; damit 
wäre, meinen sie, für die Zukunft dieses viel 
diskutierte Problem gelöst. 

Daß das _im Jahre 1962 in Genf ange
nommene ursprüngliche AETR-Uberein
kommen von einer so gering-en Anzahl von 
Ländern ratifiziert wurde und daß dieses Uber
einkommen deshalb überhaupt nicht wirksam 
werden konnte, zeigt an und für sich das 
große Desinteresse fast aller europäischen 
Regierungen, zum damaligen Zeitpunkt die 
Sicherheit im Straßenverkehr letzten Endes 
als oberstes Gebot anzuerkennen und zu ver
wirklichen. 

Wenn man nun in diesem Zusammenhang 
bedenkt, daß allein in dieser Zeit auf den 
Straßen Europas - etwa seit dem Jahre 
1962 - mehr als eine halbe Million Men
schen tödlich verunglückt sind, dann muß man 
zur Kenntnis nehmen, daß nicht ei-ne einzelne 
Maßnahme die Sicherheit auf den Straß-en 
herstellen kann, sondern daß eine Reihe von 
Normen notwendig ist, um die Sicherheit im 
Straßenverklehr zu garantieren. 

Als nach einiger Zeit auf Grund von 
schweren und v-erheerenden Unfällen im Per
sonenverkehr, besonders aber auch im Last
kraftwagenverkehr ein größeres Interesse an 
einer Inkraftsetzung des AETR auftrat, zeigte 
sich im Hinblick auf versChiedene soziale Maß
nahmen, die von der EWG in Richtung auf die 
im Rom-Vertrag vorges-ehene gemeinsame 
Verkehrspolitik in die Wege geleitet worden 
waren, daß es den Ländern der Gemeinschaft 
nicht gestattet würde, das AETR in seiner ur
sprünglichen Form zu ratifizieren. So zum 
Beispiel unterschied sich eine vom EWG
Ministerrat im März 1969 verabschiedete Ver
ordnung über die Harmonisierung bestimmter 
Arbeitsbedingung,en ,im innerstaatlichen und 
im grenzüberschreitenden Straß-enverkehr 
wesentlich von den Bestimmungen des AETR. 

Darüber hinaus sind die EWG-Mitglied
staaten im Sinne des Artikels 234 des Rom
Vertrages verpflichtet, jede im Rahmen -eines 
bilateralen oder multilateralen Abkommens 
eingegangene Verpflichtung, die mit einer ge
meinschaftlichen Regelung nicht vereinbar ist, 

Die Regierungen der EWG-Länder vertraten 
daher die Ansicht, daß das AETR im Sinne 
des sozialen Fortschritts, den die Gemein
schaften erzielt und den sie -in Form ent
sprechend strengerer Bestimmungen in einer 
Verordnung verankert haben, revidiert 
werden -sollte. Das im Jahre 1 970 fertig
g-estellte und revidierte AETR unterstützt so
mit weitgehend auch die -einschlägige EWG
Verordnung. 

Die Hauptschwierigkeit, die jedoch nach 
mehreren Tagungen überwunden werden 
konnte , bestand in der Reduzierung -der ur
sprünglichen maximalen Lenklzeit von neun auf 
acht Stuntden. Hier mußte a1lerdings -ein Kom
promiß gesucht werden, das folgende Wirkung 
mit sich brachte : 

Während dle unterz-eichneten Staaten 
weiterhin eine maximale Lenkzeit von neun 
Stunden anwenden dürfen, wird in den EWG
Staaten auf ihrem eigenen Hobeitsgebiet -auch 
während der Ubergangsperiode für die Fahrer 
ihres Landes die von der EWG-Verordnung 
vorges-ehene maximale tägliche l'8nkzeit von 
acht Stunden eingehalten werden müssen. Fah
rer aus Drittländern im Sinne der Dbergangs
periode dieses tlbereinkommens dürfen bis zu 
neun Stunden hinter dem Lenkrad ihres Fahr
zeugs ZUbringen. 

Ich möchte aber eine KlarsteIlung geben: 
Das bedeutet nicht eine ununterbrochene 
Lell'kzeit, sondern tim gesamten Zeitablauf ge
sehen ist ja in den neuen Bestimmungen eine 
Unterbrechung nach vier Stunden jetzt bin
dend vorgeschrieben. 

Die Gewellkschaften der EWG-Länder waren 
insbesondere darauf bedacht zu vermeiden, 
daß 'ihre Regierungen irgendwelche Verpflich
tungen eing,ehen, die ,eine Schwächung der 
Gemeinschaftsregelung zur Folge ha'ben 
könnten, sei es in bezug auf die maximalen 
Lenkzeiten oder im Zusammenhang mit dem 
Inkraftsetzungstermin der Verordnung im ge
samten Raum der Gemeinschaft. Besonders die 
britischen Gewerkschaften sorgten sich hin
sichtlich der möglichen Auswirkung 'einer 
Reduzierung der vom ursprünglichen AETR 
vorg-esehenen neunstündigen täglichen Lenk
�eit auf acht Stunden, wie sie von der EWG
Verordnung vorgesehen wurde. 

Die in bezug auf die Festlegung einer Dber
gangsperiode '8rzielte Einigung brachte inso
fern ein spezifisches Problem für -aHe EWG
Verbände mit sich, als zu einem bestimmten 
Zeitpunkt die Gefahr bestand, daß ditese 
Lösung eine Aufsch'iebung der Inkraftsetzung 
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der EWG-Vorsmriften über die achtstündige 
Lenkzeit zur Folge haben könnt'e. 

'Di.e auf nationaler Ebene in Europa be
stehenden Vorschriften über die Lenkzeiot, 
Arbeitszeit und Ruhezeit, maximale unter
brochene Lenkzeit, maximale tägliche Lenkzeit, 
tägliche Mindestruhezei:ten und maximale 
wöchentliche Lenkzeit, wöchentliche Mindest
ruhezeit, maximale tä'gliChe Arbeitszeit, 
maximale wöchentliche Arbeitszeit sollen nun 
verwirklicht werden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang erwäh
nen, daß das nur einen Teil eines Katalogs 
für die �er�ehrssicherheit auf den euro
päischen Straß·en bedeuten kann. Es sind eine 
Reihe von rechtlichen Normen nicht nur in 
Europa, sondern besonders auch in Osterreich 
zu setzen, und zwar durch eine Novellierung 
des Gelegenhei:tsverkehrsgesetzes, aber auch 
des Linienverlrehrsgesetzes, denn es ergibt 
sich gerade im Gelegenheitspersonenvertkehr 
eine äußerst b edenkliche und besorgnis
erregende Entwicklung insofern, als derzeit in 
asterreich kaum ,einschlägige Bestimmungen 
vorhanden sind und manche Autobusunter
nehmen die Kraftwagenlenker dazu veran
lassen, während des Tages in ihrem Betrieb 
zu arbeiten und sich dann auch noch am Abend 
an den Volant zu setzen, um die arbeitenden 
Menschen aus den Ballungsgebieten mehr als 
hundert Kilometer wieder in ihre Heimatorte 
zu bringen. Es wird also notwendig sein, eine 
R:eihe von Maßnahmen im Hinblick auf die 
Sicherheit zu treffen. 

Im Jahre 1968 wurde ,eine Stellungnahme 
für die ECMT -Sitzung - das i,st die Euro
päische Verkehrsministerkonferenz - über 
die Revision des AETR angenommen. Auf den 
bereits erwähnten späteren Tagung,en wurden 
für verschiedene Sitzungen des Unteraus
schusses für den Straßentransport weitere Er
klärungen zur Revision des AETR angenom
men. 

Bei der Formulierung dieser Erklärung 
waren die zuständrg,en ECMT -Mitglie'dsver
bände darauf betd:acht, die Annahme eines für 
ganz Europa geltenden internationalen Ab
kommens über die Arbeitsbedingungen im 
grenzüberschreitenden Straßentransport zu he
schleuni,gen. Gleichzeitig wollte man aber ver
meiden, daß durch die Erzwingung neuer Vor
schriften und Verordnungen für den inner
staatlichen und den grenzüber,sChreitenden 
Straßentransport im EWG-Raum der Verkehrs
fluß beeinträchtigt wird. Durch die Harmoni
sierung Ibestimmter sozialer ,Bedingungen im 
Straßenverkehr soll die Sicherheit im Straßen
verkehr wesentlich verbessert werden. (Die 
V o r  8 i t z e n d e übernimmt wieder die Ver
handlungsleitung.) 

Am 1 .  Oktober 1969 wurde in den Ländern 
der EuropäisChen Wirtscha.ftsgemeinschaft die 
Lenkzei�t auf 48 Stunden pro Woche oder auf 
92 Stunden innerhalb von zwei Wochen be
schränkt. Die sich aus den gleichartigen und 
ähnlichen Vorschriften ergebenden Probleme 
des AETR wurden auf Regierungsebene so
wohl von den zuständigen Organisationen der 
Arbeitnehmer als auch von denen der Arbeit
geber diskutiert. 

Eine weitere erfreuliche Maßnahme ist, daß 
ab 1 .  Jänner 1 975 im Rahmen der Euro
päischen Gemeinschaft - und wir hoff'en auch 
im übrigen Europa - das mechanische Kon
trollgerät unter der Bezeichnung "Tachograph" 
gesetzlich verankert werden soll. 

,Ferner glaube ich, daß es notwendig ist, 
wenn man die Sidlerheit im Straßenverkehr 
verbessern will, daß man der beruflichen Aus
bildung der im Straßoentransport beschäftigten 
Arbeitnehmer mehr Beachtung schenkt. 

Die skandinavischen Staaten sind auf die
sem Gebiet beispielgebend. In diesen Staaten 
werden die zukünftigen Lenker von Schwer
lastkraftwagen und von Omnibussen direkt 
zum Kraftwagenlenker - Kraftwagenlenker 
als Beruf - ausgebildet, sowohl in Inter
naten als auch in Ganztagsschulen. In diesen 
Schulen lernen sie nicht nur die technischen 
Voraussetzungen, sondern sie werden auch 
weitgehend und sehr gründlich mit den inter
nationalen Straßenverkehrsvorschriften ver
traut gemacht. 

Erst vor zwei Tagen ereignete sich in Paris 
ein verheerender Verkehrsunfall, der neun 
Tote gefordert hat, weil ein englischer Fahrer 
die Verkehrsbestimmungen von Frankreich 
nicht so genau kannte. Neun Menschen muß
ten in Paris ihr Leben lassen I Das zeigt, daß 
hier ,eine internationale Zusammenarbeit auf 
gesamteuropäischer Ebene und -dies'bezügliche 
Uberlegungen dring·endst notwendig sind. 

Alber auf diesen Schulen wird noch etwas 
weiteres gelehrt, was bei uns in asterreich 
völlig vernachlässigt wird: Die Verladung des 
zu befördernden Gutes .ist ,g,enauso Lehr
gegenstand wie der Unterricht in der Tariof
g,estaltung. Besonder.s die Verladung des zu 
beförd'ernden Gutes ist, glaube ich, eine sehr 
wichtige Frage. Wenn Sie bei uns in unseren 
Straßenverkehrsvorschriften nachschauen 
wollten, wie hoch ein Fahrzeug beladen wer
den darf, so ,gibt es keine Bestimmungen. Die 
Beladung eines Fahrzeuges der Höhe nach 
hängt vielmehr davon ab, wie hoch die Brük
kendurchlässe in asterreich sind. 

Sie wissen, wie ungut es ist, sich an einem 
so hohen Fahrz1eug vorbeizubewegenl Ein Kol
lege von uns hat .im Tiroler Raum ,einen ver-
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heerenden Verkehrsunfall gehalbt : NiCht weni- nannte Gastarbeiterstreck.e bezeichnet -, daß 
ger als 60 Kisten Bier sind auf seinen PKW PKW-Lenker zehn, zwölf oder fünfzehn Stun
gefallen I Es sind seine Frau, seine zwei Kin- den unterwegs sind. 
der und ·er schwerstens verletzt worden. Und Ich darf einen Vergleich mit den Osterrei
das nur bei einer Geschwindigkeit von ChisChen Bundesbahnen - oder auch mit dem 
40 Stundenkilometern I Es sind also hier eine Flugzeugverkehr _ machen: Bei den Oster
Rei:he von überlegten und nicht von Emo- r,eiChischen BundeS'bahnen wird auf den Loko
tionen getragenen Maßnahmen zu setzen, motiven einmännig mit sehr hohen Geschwin
wenn uns das Mensdlenleben wirklidl etwas digJt;eiten gefahren. Der Lokführer muß alle 
wert 'sein soll. Das ist sicher eine große Auf- 30 Sekunden auf einen Knopf drücken. Wenn 
gabe, die es zu meistem gilt. . er ermüdet ist, bremst sich nach weit'ellen 

Im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- 30 Sekunden der Zug herunter. 
gemeinschaft hat man nun versucht, durdl Wie sind denn unsere Straßenfahrz,euge aus
einheitlidle Formulierungen von Verordnun- gestattet? Wie stellt der Lenker seine Ermü
gen über die Tarifgestaltung und die Beförde- dung fest? Meistens nie mehrl Meistens eligi'bt 
rungsbedingungen im Güterverkehr einen erst der Obduktionsbefund, daß die Uber
ähnliChen Weg zu gehen, weil dadurch eben- müdung eines PKW- oder LKW -Lenkers zu 
falls viel zu einer besseren und sicheren Ab- verheerenden und erschütternden Folgen ge
wicklung des Verkehrs auf Europas Straßen führt hat. 
beig,etragen werden kann. 

Eine Reihe von sozial,en Problemen, wie 
zum Beispiel die Uberstundenleistung im Stra
ßentransport, blieb völlig ungelöst. Es ist fast 
ein aussichtsloses Beginnen für unsere Exe
kutive, eine genaue Kontrolle der Uberstun
denleistungen im Straßentransport herbeizu
führen. Auf wirtsdlaftlidlem Gebiet fehlt die 
Harmonisierung und die Besteuerung von 
Nutzfahrzeugen, was sehr eng mit der An
lastung der Wegekosten verbunden ist. Ge
widlte und Abmessungen von Straßen
transportfahrzeugen harren noch immer einer 
einheitlichen Lösung. 

Notwendi'g wären auch Maßnahrnen zur Er
höhung der Verkehrss.idlerhei:t und hinsicht
lich eines besseren Umweltschutzes, die von 
großer menschlicher und volkswirtschaftlicher 
Bedeutung sind. Ihre vorbeugende Wirkung 
ist in erster Linie in bezug auf die Verhaltens
weise und die Einstellung der Verkehrsteil
nehmer sowohl in bezug auf die Fahrzeug
konstruktion als auch hinsichtlich des tech
nischen Ausbaugrades der V'erkehrswege zu 
sehen, da alle diese Faktoren die Zahl und 
das Ausmaß der Veflkehrsunfälle und der Um
weltschäden ganz entsdleidend beeinflussen. 

Ich komme auf ein "trauriges Straßenstück" 
in Osterreich zu sprechen: die Umfahrungs
straße in Leoben. Man kann diese .Probleme 
nidlt lösen, indem man auf Tafeln Totenköpfe 
zeichnet. So oft man dieses Straßenstück pas
siert, kann man feststeHen, daß die Zahl der 
Toten 'g'estiegen ist von Monat IZ'U Monat 
und trotz doppelter Sperr linien und trotz Ge
schwindigkeitsbesdlränkung. Man muß sich 
doch ernstlich den Kopf darüber zerbrechen. 
ob das entweder vom Aus'baugrad der Straße 
abhängt oder ob es nicht gerade auf diesem 
Straßenstück. die physische Belastung ist 
- dieses Straßenstück. wird als die soge-

Warum sage ich das sehr ausführlich? Ich 
glaube, daß gerade j etzt in einer Zeit, in der 
soviel debattier.t wird, das mit eines der 
wesentlichsten Probleme ,ist. Die technische 
Ausgestaltung der Straßenfahrzeuge ist un
zulänglichl Es ist eine Katastrophe, wenn die 
Tanks vorne untergebracht sind . .Bei ·einem 
geringfügigen Zusammenstoß mit niedriger 
GesdIwindigkeit sind im Stadtgebiet von 
Wien vier Menschen hoffnungslos verbrannt, 
weil Benzin auf die Kleidung gekommen ist. 
Obwohl der Unfall bei geringster Geschw.in
dig�eit passierte, konnte niemand gerettet 
werden. AHe diese Komponenten also müssen 
meines Erachtens beachtet werden. 

Wir haben von seiten der Wiener Arbeiter
kammer auf der Wiener Messe vor Jahren 
die Verkehrssicherheit in den Vorder'grund 
gestellt. W.ir sind damals nicht ernst genom
men worden. Wir hatten ein Fahrzeug vorge
stellt, das nach den amerikanischen Bestim
mungen ,für den Verkehr zugelassen wurde, 
und haben aufgezeigt, wie die Fahrzeuge in 
Osterreich ausschauen. 

Aber ich möchte Ihnen hier nur die Zu
stände -schildern. Ich will diese Automarke 
nicht nenn,en. Wir hatten ein Fahrzeug nach 
einem schweren Verkehrsunfall auf die Messe 
gestellt und dazu ein Verkehrsunfallkom
mando. Diese Firma wollte die Arbei:terkam
mer klagen, weil wir ihr Fa:brikat auf der 
Messe ausgestellt und die -Mängel nachgewi,e
sen hatten. Sie hat den Prozeß ,gegen uns 
nicht angestrengt, sondern sich rechtzeitig 
zurückgezogen. 

Ich persönlich bin nur ,sehr froh, daß man 
nun im .europäisdten Raum nach dem Boykott 
der arabisdlen Staaten 'sehr daran interessiert 
ist, eine echte Verkehrspolitik zu machen. Ein 
politischer Boykott wird nun auf der anderen 
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Seite, in Europa, zum Anlaß genommen, eine 
möglichst einheitliche Verkehrspolitik zu 
machen. Wie lange dieser Zustand anhalten 
wird, wissen wir nicht. Ich glaube aber, daß 
wir uns sehr heeilen müssen, weil man über 
viele Dinge jetzt sehr, sehr aufgeschlossen 
denkt. Alle diese Fakten, die Zahl und das 
Ausmaß der Verkehrsunfälle und der Um
weltschäden, beeinflussen das Ganz'e entschei
dend. 

Noch ein Wort zu den Umweltschäden. Das 
interessiert nicht unmittelbar den Straßenver
kehr, sondern die Ol:versorgung. Mir ist jetzt 
eine Zeitschrift des großen Shell-Konzems in 
die Hände gefallen. Es wurde folgendes f,est
gestellt: Bis zum Jahre 1980 werden im Ärmel
kanal 500 Millionen Tonnen GI zu nordwest
europäischen Häfen transportiert. Von diesen 
500 Millionen Tonnen werden z·ehn Millionen 
Tonnen ins Meer gepumpt sein, weil das Was
ser als Ballast 'benützt wird. 

Wenn diese Probleme jetzt aktualisiert wer
den, dann dürfen wir nicht nur sag'en : Seien 
wir menschlich im Straßenverkehr, und reden 
wir von der Versdunutzung der Luft. Ich 
g]aube vielmehr, daß man auch andere Ent
widdung,en sehr sorgfältig betrachten muß. 
Das verursacht enorme Kosten. 

Wenn wir nun in die Nordsee gehen und 
nach 01 bohren, dann herbe ich nur einen 
Wunsch : Es mö,ge nichts passierenf D.iese 01-
quellen mögen nicht, so wie jetzt die auf 
Sinai, einmal brennen oder unter Umständen 
ausfließen, denn dann würde es zu einer völ
ligen Vernichtung des gesamten Fischbestan
des kommen, und der biologische Ausgleich 
des Meeres würde total vernichtet werden. 
Diese Probleme sind meines Erachtens hier 
sehr vielfältig, und w.ir ·sind froh, daß sie 
nun 'behandelt werden. 

Die Investitionen auf dem Verkehrssektor 
sind unseres Erachtens auch vom StandpuI1!k.t 
der Verkehrssicherheit zu überprüf.en, so wie 
ich eben dieses eine Straßenstück nun ge
nannt habe. Das trifft auch auf die gesetzlichen 
Maßnahmen zur Beeinflussung der rücksichts
losen Konkurrenz der eimelnen Verkehrsträ
ger zu. 

Noch ein Problem, und das konnte man 
und kann man derzeiJt gesetzlich in Osterreich 
nicht regeln : Es gibt in Osterreich Firmen, die 
dem Kraftwagenlenker einen bestimmten 
Akkord zubilligen, wenn er sehr rasch den 
Beton von oder zur Baustelle bringt. Er über
schreitet dabei k,eine Geschwindigkeitsgrenze, 
er fährt mit 50 Kilometer. Aber ich weiß nicht, 
wer einmal schon einen solchen Unfall mit
erlBibt hat, wo diese groß.en 20-Tonnen-Züge 
bei 50 Stundenkilometern PKWs niedergewalzt 
haben. Es gibt derzeit in OsterreiCh keine 

gesetzliChe Möglichkeit, solches zu verbieten. 
Man kann nur an den Unternehmer oder an 
die Unternehmungen appellieren, den Arbeit
nehmer nicht in eine Konfliktsituation zu 'br.in
gen oder auf der anderen Seite unter Umstän
den durch eine höher,e Leistung und einen 
höhefoen Verdienst die Straßenverkehrs sicher
heit besonders in den Ballungszentren zu ge
fährden. 

Es wäre daher auch .im Rahmen der g·esetz
lichen Maßnahmen notwendig, die Verkehrs
vorschriften in eter Straßenverkehrsverord
nung und im Kraftfahrz,euggesetz auf einfache 
und verständliche Formulierung,en zu prüfen 
und zu ändern. Es wäre wünschensweI'lt, eine 
gesamte Kodifikation des Straßenverkehrs
rechtes . zu erreichen, um eine aufeinander ab
gestimmte und gleichartige Vollziehung zu 
erzielen, wobei VOfoerst alle gesetzlichen Maß
nahmen zusammen:zufassen wären, die unmit
telbar die Sicherheit, Leichtigkeit sowie Aus
wirkungen auf die Umwelt des Verkehrs zum 
Gegenstand haben. 

Eine Verminderung von Uberschneidull!gen 
zwischen Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
wär·en anzustreben. Bei verschiedenen Zu
ständigkeiten soll grundsätzlich im Wege 
der DelegationsÜ'bertragung vorgegangen wer
den. 

Ein fachlich perfektes, ·aber auCh ein 'sozial 
und wirtschaftlich zufriedengestelltes Ver
kehrspersonal ist die beste Garantie für 
Sicherheit, für Pünkltlichkeit und Präzision 
einer modernen Verkehrs abwicklung. 

Es wird deshalb im Zusammenhang mit 
einer Umgestaltung unseres Verkehrswesens 
die vorzügliChe Aufgabe der Gew.erkschaften 
der Viel1kehrsbediensteten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern sein, eine möglichst wei1-
gehende AngleiChung der sozialen Bedingun
gen des Personals der einzelnen V er�ehrs
träger herbeizuführen. 

Eine Angleidmng der sozialen Verhältnisse 
kann aber nur so verstanden werden, daß 
die weniger günstigen Bedingungen nach den 
besseren ausgerichtet w,erden. Und ·es kann 
nicht oft genug betont werden: die Erhaltung 
der psychischen und physischen Leistungskraft 
des Arbeitnehmers ist für die Verkehrssicher
heit von wesentlicher Bedeutung. Uber
müdung, Sorgen, Spannungen sind, wie die 
Erfahrung le'hrt, häufig UrsaChen von Unfäl
len. Gerade die rasante Entwicklung des Ver
kehrs bietet hier mannigfache Gefahren, und 
es müssen d'eshalb alle Anstrengungen ge

macht werden, um zu verhindern, daß den in 
der Verkehrswirtschaft tätigen Menschen aus 

dem technischen Fortschritt gesundheitliche 
Schäden erwachsen. Der Mensch darf nicht 

Opfer der technischen Entwicklung in der Ver-
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kehrswirtsdlaft sein, sondern der Ml!nsm soll 
und muß nadl wie vor der Mittelpunkt sein. 

Wir wollen hoffen, daß di,ese Verordnung 
ein kleiner Beitrag dazu sein möge, und des
halb geben wir ihr gerne unsere Zustimmung. 
(Beifall bei der SPO.J 

Vorsitzende: Ich begrüße den Henn Bun
desminister Lane in unserer Mitte auf das 
herzlichste. (Allgemeiner Beifall.) 

Weiters zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Dr. Smwaiger. Im erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Schwaiger (OVP) : Frau Vor
sitzende I Herr Bundesministerl Hoher Bundes
raU Im Gegensatz zu meinem Herrn Vorred
ner werde im mich auf diese Regierungsvor
I'age beschränken und weniger Ausflüge in den 
Umweltschutz und andere Angelegenheiten 
mamen. 

Mein Vorredner hat , das Abkommen be
grüßt. Uns bleibt ja schUeJUidl. in Osterreich 
nichts anderes übr.ig, als einem solchen Ab .. 
kommen bei'ZUtretenl ,denn wenn man, wie 
in der Regierungsvorlage aufgeführt, die Liste 
der Staaten li-est. die dieses Abkommen unter
schrieben haben. also Osterreidl, Belgien. 
Bundesrepublik, Frankreim, Italien, Luxem
burg, Niederlande, Norwegen, Poten, Portu
gal, Sdlweden, Smweiz und das Vereinigte 
Königreim, so wird man dem Bundesstaat 
Osterreim ,selbst bei größtem Bemühen nimt 
zumuten können, einen anderen Text durm
zusetzen als fast die gesamten mittel-, west
und nordeuropäismen Staaten. 

Nun glaube im, wenn man die Präambel, 
wenn man 'es so nennen kann, dieses Abkom
mens durmliest, wo als erster Punkt steht, 
"von dem Wunsche geleit-et, die Bntwidtlung . 
und Verbesserung des internationalen Per
sonen- und Güterverkehrs auf der Straße zu 
fördern", und zweitens davon di'e Rede ist, 
die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern hezi'ehungsweise 'Zu 'sichern, dann 
sind das zwei Punkte, die simer sehr zu be
grußen sind. 

Nun glaube ich aber, daß man aus den wei
,te ren Seiten entnehmen kann, daß bei dem 
Abkommen dom etwas viel die Theorie mit
gespielt hat und weniger die Praxis. Wenn 
mein Vorredner mit Remt sehr intensiv auf 
die Sic:herheitsvorkehrungen hingewiesen hat, 
dann mömte im dem dom entgegenhalten 
oder hinzufügen, daß in der Praxis das Fahren 
für die Leute - und nur von dem ist in 
dem ganzen Abkommen die Rede. nämlich 
von Fahr- und Ruhezeiten - eine viel ge
ringere Beanspruchung ist als das Warten. 
Von den Wartezeiten, die die Leute an den 
versmiedenen Grenzen in Europa mitmachen 
müssen/ steht nichts drinnen. Und es ist dom 

geradezu tragisdl, Vielleicht ist es geradezu 
ein Blitzlidlt, wie wir es in den. letzten 
Wochen von der Uneinigkeit der ·europäischen 
Staaten im Rahmen der ölkrise bemerkt 
haben., daß hier die Ohtunatht d.er 'YIersdU.ede
nen Länder augenfällig wird. 

Wem auf dem. Rüden cfiesef fernfahrer 
innerstaatliche Lohnkämpfe und Streiks der 
Reihe nach ausg-etragen werden, dann ist das 
ein Quälen dieser Leute, das moan einm.a,l mit· 
mamen muß, um ,es zu verstehen. Daß aber 
ir.gendwo dagegen ·eine Handhabe gefunden 
würde Ul\'ter praktisdl. allen europäischen 
Staaten, davon ist nirgends die Rede. 

Wenn Sidl nun di·e Gewerksmaft mit Recht 
und gutem Willen in der Same bemuht hat. 
dann mödite ich hier die AuMorderong daran 
knüpfen, VI.enn wieder einmal Verhandlungen 
im Gange sind, dafür SQrge zu trag·en. daß 
diese Fahrer von den einzelnen Staaten auch 
gesdlütd werden, gesmützt werd-en 'Vt>f den 
uner.träglidten Wartezeiten. und, im wiede� 
hole es nommals, Wartezeiten, die für diese 
Leute viel quälender sind. als die Fahrzeiten. 

Damit bin idl. mit meiner Stellungnahme 
am Sdlhiß, nämlidi. mit dieser Aufforderung 
an den ein&n oder anderen auf der sozialist!
smen Seite, der gelegentlim darauf Einfluß 
nehmen kCinn. Und im lade jeden, der es aus
probieren will, ein, einmal von Rotterdam 
bis Neap6l oder meinetwegen von Osl6 bis 
Rom zu fahren, um zu sehen, wie die Leute 
an den Grenzen "gequält" werden von den 
staatlic:heh Organen, die auch von ihren Ge
werksmaften dazu angeleitet werden, auf 
Kosten ud auf dem Rücken anderer ihre 
internen. l.ohnstreiks und Lohnforderungen 
auszutragen. (BeilalI bei der OVP.) 

Vorsltzeade: Weiters zum Wort gemeldet 
hat sich Herr Bundesminister Lane. Im erteile 
ihm dieses. 

Bundesminister für Verkehr Lane: Frau 
Vorsitzende I Hoher Bundesrat! Im darf die 
Geleg·enheit der heutigen Behandlung dieses 
A'bkommens benützen, um Ihnen - wenn jm. 
remt infufmiert bin - smon jetzt dafür zu 
danken, daß Sie d.ie Verabschiedung dieses 
Abkomm.ens ermöglichen. 

Zu datiken aus zwei Grunden: aus dem 
Grund des sozialpolitismen Gehalts dieses 
Abkommeris, aber auch deswegen, weil sich 
die eu�äischen Länder von österreim er
warten, daß dieses A'bkommen als Grundlage 
dafür uDferzeidtnet wird, daß österreich am 
Austausch der multilateralen Kontingente im 
Straßengüt�rverk.ehr beteiligt werden kann. 

Auf der I,etzten Tagung der europäisdlen 
Verkehrsminister, auf der heuer Osterreich 
den VorSitz zn fühJlen hatte, wurde der be-
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stimmten Hoffnung Ausdruck. gegeben, daß 
Osterr-eich, das mit der Ratifizierung etwas 
hinten nadl war, das raschestens nachholt. 
Daß Sie dies mit ermöglidlen, . dafür möChte 
ich mich · heute im Interesse unseres Landes 
bedanken. (Beifall bei der SPO.) 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
ich über diesen Wahlvorschlag durch. Hand
zeichen abstimmen lassen. - Ein Einwand 
wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Handzeichen. - E$ ist. dies 
Stimmeneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist 
somit einstimmig angenommen. 

Vorsitzende: Eine Wortmeldung liegt nicht 
mehr vor. 

Wünsdlt noch jemand das Wort? - Dies 
ist nidlt der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. ' 

Wird vom Ber.ichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der FalL 

Ein Verzeichnis der neubesetzten Ausschuß
mandate wird dem stenographischen Protokoll 
der heutigen Sitzung angeschlossen werden. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 
Wir kommen zur Abstimmung. Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung 
Bei der A b  s t i in m u n g beschließt der des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 

Bundesrat, gegen den Beschluß des National- erfolgen. Als Sitzungstermin ist Donnerstag, 
rates k � i n e n E i n  s p r u  c h zu erheben. der 21.  Feber 1974, 9 Uhr in Aussicht genom-

7. Punkt: Aussdlu.8ergänzungswahlen 

Vorsitzende: Wir . gelangen nun zum 
1. Punkt der Tagesordnung: Aussdtußergän
zungswahlen. 

Vorgeschlagen wird, Bundesrat Anton Ber
ger in jene Ausschüsse als Mitglied bezie
hungsweise als Ersatzmitglie.d zu wählen, 
denen bisher Bundesrat Stefan Trenov�tz an
gehört. hat. 

men. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird,; 
soweit sie dem Einsprud;l.srecht des Bundes
rates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Diens� 

tag, den 19. Feber 1974, ab 16 Uhr vorgesehen. 

Die Sitzung ist g e s c h i  0 s s e n. 

Schlu' der Sitzung: 12 Uhr 55 Minuten 

Besetzung von Aussdlußmandaten auf Grund 
. der vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 

. 31. Jänner 1974 durdlgeführten AussdlUß
ergänzungswahlen 

Finanzaussdluß 

E r  5 a t z  m i t  g 1i e d :  Anton Berger (an 
Stelle Stefan Trenovatz) 

Gesdläftsordnungsaussdluß 

E r  5 a t z  m i t  g 1 i  e d: Anton Berger (an 
Stelle Stefan Trenovatz) 

Sozialausscb.uß 

E r s a t z  m i t  g l i  e d: Anton Berger (an 
Stelle Slefan Trenovatz) 

Wlrlsdlaftsaussdluß 

M i t  g 1 i e d:, Anton Berger (an Stelle Stefan 
Trenoyatz) 

öaterreichische Staatsdruckerei L6I 10014 
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